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Erschließung des ländlichen Raums durch Breitband-Internet 

Kurzzusammenfassung 

Mit der vorliegenden Diplomarbeit soll das Masterstudium Wirtschaftsingenieur-

wesen Informatik abschlossen werden. Im Fokus dieser Diplomarbeit stehen die 

Breitbandanbindung des ländlichen Raums und die “Digitale Kluft“ zwischen 

städtischen und ländlichen Lebensräumen.  

Es werden verschiedene Maßnahmen und Initiativen der Europäischen Union 

und des nationalen Gesetzgebers aufgezeigt, die gegen die „Digitale Kluft“ wir-

ken und eine europäische Informationsgesellschaft fördern sollen. Die darauf 

basierenden EU-Rechtsvorschriften waren auf nationaler Ebene umzusetzen. Im 

Fall der Kommunikationsinfrastruktur wurde das Telekommunikationsgesetz 2003 

erlassen und fortlaufend angepasst.  

Es wird weiters versucht, Investitionsvorhaben und Strategien zweier hoch markt-

relevanter Kommunikationsunternehmen, Telekom Austria Group und UPC Tele-

kabel, aufzuzeigen. Hierbei spielen die Glasfaserprojekte der Telekom Austria 

Group eine wesentliche Rolle, da sie den flächendeckendsten Teil der nationalen 

Telekommunikations-Infrastruktur besitzt. 

Des Weiteren wird gezeigt, wie Fiber-to-the-Home Lösungen über bestehende 

Kanalnetze umgesetzt werden können, wie es auch in Wien durch das Infrastruk-

turunternehmen CableRunner Austria GmbH realisiert wird. 

Ein wichtiger Teil der Diplomarbeit behandelt das oberösterreichische Telekabel-

netz und das Investitionsvorhaben bzw. den Aufkauf von regionalen Kabelanla-

gen durch UPC Telekabel.  

 



 
Broadband-Internet in rural regions 

Executive Summary 

Finishing the master course in Business Engineering Information Technology 

was the main objective of this paper. In this paper broadband-internet in rural 

regions and the “digital gap” between the city and the countryside are the focal 

points.  

Furthermore, this paper describes different measures and initiatives of the Euro-

pean Union and national lawmakers, which should decrease the “digital gap” and 

advocate the European information society. This is the reason why statutory pro-

visions of the European Union, based on these measures and initiatives, have to 

be implemented nationally. In the case of the communication infrastructure the 

Telecommunications Act was developed in the year 2003 and is amended con-

stantly. 

Investments and strategies of two communication firms of high relevance on the 

Austrian telecommunication market will be shown namely of, Telekom Austria 

Group and UPC Telekabel. The “fiber glass projects” of Telekom Austria Group 

are very important for this topic because they have the most developed telecom-

munication infrastructure nationwide. 

Furthermore this paper shows how Fiber-to-the-Home solutions can be imple-

mented with the existing duct system. Vienna serves as an example, as the com-

pany CableRunner Austria GmbH has already realized this solution.  

An important part of this diploma thesis will refer to the Upper Austrian coaxial 

cable system and the investment plan of UPC Telekabel.  

 

 

http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=Ci4HO3kMAA&search=statutory&trestr=0x401
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http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=Ci4HO3kMAA&search=Telecommunications&trestr=0x401
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1 Einleitung 

Die Gesellschaft, wie wir sie heute kennen, stellt ein äußerst komplexes Geflecht 

an ineinander verbundenen Systemen dar. Neben der Politik, die Rahmenbedin-

gungen für die Bevölkerung und auch für Unternehmen schafft, die auch im Lau-

fe der Zeit immer angepasst werden müssen, ist ein weiteres Teilsystem die IKT 

(Informations- und Kommunikationstechnologie).  

Es liegt in der Natur des Menschen, seine Situation immer weiter verbessern zu 

wollen. Vor allem im IKT-Sektor ist dieser Effekt zu beobachten. Kaum ist eine 

Technologie ausgereift und massentauglich, wird wieder neu geforscht und in-

vestiert. 

Im letzten Jahrzehnt haben sich die Informations- und Kommunikationstechnolo-

gien immer schneller weiterentwickelt und sich auf den Massenmärkten der In-

formationsgesellschaft und der Medien, dank schneller und verfügbarer Kommu-

nikationsverbindungen zwischen vielen unterschiedlichen Geräten, etabliert. Her-

kömmliche Inhalte wie Filme, Videos und Musik werden in digitaler Form angebo-

ten und es entstanden und entstehen neue Dienste, die von vornherein digital 

sind. 

Um diesen grundlegenden technologischen Wandel zu meistern, ist voraus-

schauendes politisches Handeln gefragt. Es verlangt nach politischer Konver-

genz und nach der Bereitschaft die rechtlichen Rahmenbedingungen gegebenen-

falls anzupassen, so dass sie der neu aufkommenden digitalen Wirtschaft ge-

wachsen sind. 

Daher liegt ein wesentlicher Teil dieser Diplomarbeit auf dem Thema der europä-

ischen Informationsgesellschaft und den von der Europäischen Union gesetzten 

Initiativen. In diesen Zusammenhang wird ein zeitlich-thematischer Überblick 

über die Anfänge der europäischen Informationsgesellschaft mit dem „Bange-

mann-Bericht“ bis hin zur neuen digitalen Agenda für Europa gegeben. 

Um wirtschaftlich konkurrenzfähig zu bleiben, ist es für österreichische Unter-

nehmen von großer Wichtigkeit, dass auf Basis der EU-Rechtsvorschriften die 

bestehenden Gesetze auf nationaler Ebene fortlaufend angepasst werden. 

Das Thema „Breitband-Internet in die Fläche“ ist ein wesentliches Anliegen der 

Europäischen Union sowie der österreichischen Regierung und wird mit der No-

velle 2009 zum Telekommunikationsgesetz 2003 (TKG 2003) gefördert und 

nimmt somit in dieser Diplomarbeit eine zentrale Rolle ein.  

Eine Minimierung der „Digitalen Kluft“ ist für die Wirtschaftsfähigkeit des ländli-

chen Raumes von wesentlicher Bedeutung. Das Internet bietet Zugang zu einer 

großen Fülle von Informationsquellen und Meinungsträgern. Es kann für jeden 

Bürger eine weit größere publizistische Vielfalt bieten als jedes Bündel von Fern-

sehprogrammen. Aus diesem Grund werden die Frequenzen der Digitalen Divi-

dende, die bei der Umstellung von analogem auf digitales Fernsehen frei gewor-

den sind, in Zukunft für den Ausbau des mobilen Breitband-Internets verwendet 

und nicht wie bisher für den Fernsehrundfunk.  
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Beim Thema der Modernisierung der österreichischen Telekommunikations-

Infrastruktur wird hauptsächlich das Vorhaben der Telekom Austria Group in die-

sem Bereich bewertet, da sie den flächendeckendsten Teil der nationalen Tele-

kommunikations-Infrastruktur besitzt. Insoweit sind für diese Diplomarbeit die 

Investitionen im ländlichen Raum sehr interessant und von Bedeutung. Hier wird 

wiederum ein Bezug zum Gesetzgeber hergestellt und es werden kritische Stel-

lungnahmen der ISPA (Internet Service Provider Austria) aufgezeigt. Die Diplom-

arbeit befasst sich zudem mit der Kritik der ISPA am Einkauf der ehemaligen 

Telekom Austria AG in das Infrastrukturunternehmen CableRunner Austria 

GmbH. 

Ein wichtiger Teil, der auch den Abschluss dieser Diplomarbeit bildet, bezieht 

sich auf das oberösterreichische Telekabelnetz und den Einkauf von UPC in die-

ses Netz. Diese Einstiegsstrategie der UPC in den oberösterreichischen Markt 

gibt ein gutes Beispiel für Marktveränderung und Marktbereinigung. 

1.1 Problemstellung und Ziel 

Ziel dieser Arbeit ist, zu ermitteln, wie weit der flächendeckende Glasfaserausbau 

in Österreich bis dato vorangetrieben wurde und mit welcher Verfügbarkeit in 

Österreich Breitband-Zugänge im ländlichen Raum vorhanden sind.  

Es werden Schritte der Europäischen Union, des nationalen Gesetzgebers und 

von Unternehmen wie UPC und der Telekom Austria Group, die über dement-

sprechende Investitionsmöglichkeiten verfügen, aufgezeigt. Diese Maßnahmen 

sollen zudem auch eine Minimierung der „Digitalen Kluft“ begünstigen. 

Der Zugang zu Informationen ist vor allem für abgelegene Gegenden von großer 

Bedeutung. Um die Konkurrenzfähigkeit zu sichern, ist es von Nöten, zukunfts-

weisende Services wie eGovernment, eLearning, eHealth aber auch Portale für 

Landwirte, wie z.B. eAMA - Das Internetserviceportal der Agrarmarkt Austria1 - in 

der Fläche zur Verfügung zu haben. 

1.2 Wissenschaftliche Methode 

Neben der traditionellen Recherche in der einschlägigen Literatur, Studien, in 

Mitteilungen der Europäischen Kommission, EU-Rechtsvorschriften, nationalen 

Gesetzestexten und Internetquellen wurde ein Teil der verarbeiteten Informatio-

nen aus Experteninterviews generiert. 

Für diese Diplomarbeit wurden im Zuge der Recherchen Experteninterviews mit 

Kurt Gartlehner, Helmut Kadrnoska und Johann Peter Guttmann durchgeführt. 

Kurt Gartlehner, Abgeordneter zum Nationalrat, wurde am 6. Mai 2010 zum TKG 

2003 mit Hauptaugenmerk auf die aktuelle Novelle von 2009 interviewt, da er mit 

Karin Hakl, Abgeordnete zum Nationalrat, maßgeblich an der Entstehung dieser 

                                                             
1
 www.eama.at (11.11.2010). 
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Novelle beteiligt war und auch den Initiativantrag am 29. Mai 2009 eingebracht 

hatte. 

Helmut Kadrnoska, Geschäftsführer der CableRunner Austria GmbH, wurde am 

17. Mai 2010 zur Kritik der ISPA gegenüber der Beteiligung der ehemaligen Te-

lekom Austria AG an CableRunner und deren Kerngeschäft interviewt. 

Johann Peter Guttmann wurde am 12. Juni 2010 zum Thema „Oberösterreichi-

sches Telekabelnetz und Übernahme durch UPC“ befragt. Herr Guttmann ist 

ehemaliger Kabelanlagenbetreiber in Oberösterreich und seit der Übernahme 

von mehreren oberösterreichischen Kabelanlagen durch UPC Serviceleiter von 

über 2000 Haushalten und Kleinunternehmen im Bezirk Steyr-Land. Die themati-

schen Karten (Abbildung 22 & 23) wurden anhand von Informationen erstellt, die 

in zusätzlichen Gesprächen mit Herrn Guttmann ausgearbeitet wurden. 

2 Internationale und europäische Vergleiche  

Dieses Kapitel soll einen kurzen Einblick in verschiedene internationale Indizes 

des IKT-Sektors geben sowie internationale und europäische Vergleiche darbie-

ten. Des Weiteren wird auf die Internetversorgung in Österreich auf Basis von 

Erhebungen der Statistik Austria eingegangen. 

Österreich ist in den europäischen Vergleichen meist unter dem EU27-

Durchschnitt eingereiht, wie beispielsweise bei der Breitbandpenetration. Eine 

Ausnahme stellt jedoch der eGouvernment Benchmark2 dar. Hier ist Österreich 

auf Platz 1 im europäischen Vergleich.  

Im Folgenden werden verschiedene Rankings und Vergleiche behandelt und 

dargestellt. 

2.1 Breitbandpenetration der EU27-Staaten 

Die Breitbandpenetration ergibt sich aus der Anzahl der standortgebundenen 

Breitbandanschlüsse aller privaten Haushalte, Unternehmen und des öffentlichen 

Dienstes eines Mitgliedstaates dividiert durch dessen Bevölkerungsanzahl. Um 

den prozentualen Anteil zu erhalten, wird das Ergebnis anschließend mit 100 

multipliziert.3 

In Österreich liegt die Breitbandpenetration mit 22,7% unter dem Durchschnitt 

der EU27-Staaten. Es hat sich in den letzten Jahren die relative Position von Ös-

terreich in Bezug auf die Festnetz-Breitbandpenetration ständig verschlechtert. 

Österreich lag 2006 noch knapp über dem damaligen EU25-Durchschnitt: 

                                                             
2
 RTR-GmbH, Web (2010b), IKT - Indizes. www.rtr.at/de/komp/Indizes (17.06.2010). 

3
 IWS, Web (2007), Broadband Penetration Rate. www.internetworldstats.com/dsl.htm 

(13.11.2010). 

http://www.rtr.at/de/komp/Indizes
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„Gemessen an der Bevölkerung (pro Kopf) lag die Durchdringung mit Breitband-

anschlüssen in Österreich im gesamten Jahr 2006 knapp über 16% und damit 

deutlich über dem EU-Durchschnitt von 15,7%.“4 

Abbildung 1 zeigt den direkten Ländervergleich. Der EU27-Durchschnitt liegt bei 

24,8%. 

 

Abbildung 1: Breitbandpenetration, Stand: Jänner 2010
5
 

                                                             
4
 RTR-GmbH, Presseinfo (2010a). Österreich über dem EU-Durchschnitt. http://www.rtr.at/de/pr 

/PInfo10052007TK (23.08.2010). 
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Anhand von Abbildung 1 kann man klar erkennen, dass die skandinavischen 

Länder eine sehr hohe Breitbandpenetration aufweisen. In den Niederlanden und 

Dänemark besitzen nur rund 25% der Haushalte keinen Breitbandanschluss. Der 

EU27-Durchschnitt liegt bei mehr als 40% der Haushalte, die nicht mit Breitband 

versorgt sind. Österreich liegt knapp unter dem EU27-Durchschnitt und erschließt 

die Haushalte mit Breitband-Internet besser als Frankreich, das auch knapp unter 

dem EU27-Durchschnitt liegt.6 

Frankreich weist hingegen insgesamt eine weit bessere Breitbandpenetration im 

Vergleich zu Österreich auf. Daraus kann man schließen, dass der Anschluss-

grad in Frankreich bei Unternehmen und im öffentlichen Dienst besser ist. 

2.2 Internationaler Vergleich der FTTx-Anschlüsse 

Die meisten Breitbandanschlüsse in der EU basieren auf verschiedenen DSL- 

Übertragungsverfahren.  

Fiber-to-the-Home Anschlüsse liegen in der EU nur bei 2 bis 5% aller Breitband-

anschlüsse, in Japan oder Korea hingegen sind die Zugänge mittels Glasfaser 

bei 51,4% bzw. 46%. In den Vereinigten Staaten sind 6% aller Breitbandan-

schlüsse FTTH-Anschlüsse.7  

Abbildung 2 zeigt die Entwicklung von Glasfaseranschlüssen in den letzten Jah-

ren auf internationaler Ebene.  

 

Abbildung 2: FTTx-Entwicklung in der EU, USA, Japan und in Südkorea
8
 

                                                                                                                                                                       
5
 Europäische Kommission, Bericht (2010a), Europe’s Digital Competitiveness Report Vol.I. S. 29. 

6
 Ebenda. 

7
 Europäische Kommission, Bericht (2010a), Europe’s Digital Competitiveness Report Vol.I. S. 33. 

8
 Ebenda. 
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Im internationalen Vergleich kann man klar erkennen, dass der FTTH-

Anschlussgrad der EU in den letzten Jahren am geringsten gewachsen ist. Auch 

das Monatsentgelt hinkt hinterher. In Japan und Korea kostet ein 100 MBit/s An-

schluss 20-30 Euro pro Monat für den Verbraucher. Dieses Monatsgrundentgelt 

ist im Vergleich zu gleichwertigen Produkten in den EU-Mitgliedsstaaten 20-30% 

günstiger.9  

2.3 Networked Readiness Index 

Der Networked Readiness Index (NRI) dient als Werkzeug, um Vergleiche über 

den informationstechnologischen Entwicklungsstand verschiedener Staaten 

weltweit darzustellen und wird jedes Jahr vom World Economic Forum neu gene-

riert und publiziert. 

Der NRI behandelt die drei Dimensionen Environment, Readiness und Usage, 

diese setzen sich wiederum aus je drei Subindizes zusammen: 

1. Environment subindex 

 Market environment 

 Political and regulatory environment 

 Infrastructure environment 

2. Readiness subindex 

 Individual readiness 

 Business readiness 

 Government readiness 

3. Usage subindex 

 Individual usage 

 Business usage 

 Government usage 

“The final NRI score is a simple average of the three composing subindex scores, 

while each subindex’s score is a simple average of those of the composing pil-

lars, the underlying assumption being that all Index components give a similar 

contribution to national networked readiness.”10 

In der folgenden Grafik wird die oben beschriebene Zusammensetzung des Net-

worked Readiness Index visuell aufgezeigt. 

                                                             
9
 Stand Oktober 2009: Europäische Kommission, Bericht (2010a), Europe’s Digital Competitiveness 

Report Vol.I. S. 33. 

10
 Dutta, Bericht (2010), The Global Information Technology Report 2009-2010. S. 7. 
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Abbildung 3: Aufbau des Networked Readiness Index 

11
 

Anhand von Tabelle 1 erkennt man, dass Österreich beim Ranking des Net-

worked Readiness Index von Platz 16 des Vorjahres auf Platz 20 im aktuellen 

Ranking abgerutscht ist. 

Im aktuellen Ranking wird erstmals zusätzlich noch Bezug auf verschiedene Ein-

kommensgruppen gelegt. Diese Länderklassifikation der Einkommensgruppen 

wird von der Weltbank definiert. 

 

                                                             
11

 Dutta, Bericht (2010), The Global Information Technology Report 2009-2010. S. 5. 
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In der Rankingtabelle werden folgende Kürzel für die jeweiligen Einkommens-

gruppen verwendet: 

HI = high income    UM = upper-middle income  

LM = lower-middle income  LO = low income 

                                                             
12

 Dutta, Bericht (2010), The Global Information Technology Report 2009-2010. S. 12. 

Tabelle 1: The Networked Readiness Index 2009-2010
12

 

Country/Economy  Rank Score Rank within 

income group 

Rank 

Last year 

Score 

Last year 

Sweden  1 5.65 HI 1 2 5.84 

Singapore  2 5.64 HI 2 4 5.67 

Denmark  3 5.54 HI 3 1 5.85 

Switzerland  4 5.48 HI 4 5 5.58 

United States  5 5.46 HI 5 3 5.68 

Finland  6 5.44 HI 6 6 5.53 

Canada  7 5.36 HI 7 10 5.41 

Hong Kong SAR  8 5.33 HI 8 12 5.30 

Netherlands  9 5.32 HI 9 9 5.48 

Norway  10 5.22 HI 10 8 5.49 

Taiwan, China  11 5.20 HI 11 13 5.30 

Iceland  12 5.20 HI 12 7 5.50 

United Kingdom  13 5.17 HI 13 15 5.27 

Germany  14 5.16 HI 14 20 5.17 

Korea, Rep.  15 5.14 HI 15 11 5.37 

Australia  16 5.06 HI 16 14 5.29 

Luxembourg  17 5.02 HI 17 21 5.10 

France  18 4.99 HI 18 19 5.17 

New Zealand  19 4.94 HI 19 22 5.04 

Austria  20 4.94 HI 20 16 5.22 

Japan  21 4.89 HI 21 17 5.19 

Belgium  22 4.86 HI 22 24 5.02 

United Arab Emirates  23 4.85 HI 23 27 4.76 

Ireland  24 4.82 HI 24 23 5.03 

Estonia  25 4.81 HI 25 18 5.19 

Malta  26 4.75 HI 26 26 4.79 

Malaysia  27 4.65 UM 1 28 4.76 

Israel  28 4.58 HI 27 25 4.98 

Bahrain  29 4.58 HI 28 37 4.38 

Qatar  30 4.53 HI 29 29 4.68 

Slovenia  31 4.51 HI 30 31 4.57 

Cyprus  32 4.48 HI 31 33 4.52 

Portugal  33 4.41 HI 32 30 4.63 

………. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

Zimbabwe 132 2.67 LO 23 132 2.49 

Chad  133 2.57 LO 24 134 2.44 
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2.4 ICT Development Index 

Der ICT Development Index (IDI) wird alle 5 Jahre von der International Tele-

communication Union (ITU)13 erhoben.  

Der IDI beinhaltet Daten zur Zahl der Haushalte mit PCs, zur Breitbandversor-

gung und zu allgemeinen IKT-Zugangsmöglichkeiten.14 Dieser Index ist ver-

gleichbar mit dem Networked Readiness Index des World Economic Forum.  

Der ICT Development Index soll die Entwicklung der Informations- und Kommu-

nikationstechnologie (IKT) in den beobachteten Ländern messen und länder-

übergreifende Vergleiche anstellen, sowie eine Beobachtung des IKT-Fortschritts 

im Zeitverlauf ermöglichen, um den Grad der Verbesserungen im IKT-Sektor in 

allen Ländern aufzuzeigen. Der Index soll weltumfassend sein und Veränderun-

gen in Industriestaaten und Entwicklungsländern widerspiegeln. Er behandelt 

daher auch die „Digitale Kluft“ zwischen Ländern mit verschiedenen IKT-

Entwicklungsständen.15

 

Abbildung 4: Aufbau des ICT Development Index
16

 

Die Konstruktion des IDI erfolgt aus den in der Abbildung 4 dargestellten Sub-

komponenten. Die dargestellte Grundstruktur setzt sich aus folgenden drei Sub-

indizes zusammen:17 

 ICT Readiness (infrastructure, access). Diese Komponente beschreibt 

die Zugangsmöglichkeit und Verfügbarkeit von IT-Infrastrukturen. 

                                                             
13

 www.itu.int (11.11.2010). 

14
 RTR-GmbH, Web (2010b), IKT - Indizes. www.rtr.at/de/komp/Indizes (17.06.2010). 

15
 ITU, Bericht (2009), Measuring the Information Society "The ICT Development Index". S. 12. 

16
 ITU, Bericht (2009), Measuring the Information Society "The ICT Development Index". S. 14. 

17
 Ebenda. 

http://www.rtr.at/de/komp/Indizes
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 ICT Use (intensity). Hierbei geht es um die Verwendung und Intensität 

der Nutzung, vorwiegend durch Einzelpersonen, aber auch in Haushalten 

und Unternehmen. 

 ICT Capability (skills). IKT-Fähigkeiten sind notwendig, um die IKT ef-

fektiv nutzen zu können; sie sollen hier erfasst werden. 

Der IDI wurde zuletzt 2007 erhoben. Im Ranking ist Österreich auf Platz 20 von 

154 Staaten eingereiht. Als Vergleichswert sind die Ergebnisse aus 2002 eben-

falls aufgelistet. 

                                                             
18

 ITU, Bericht (2009), Measuring the Information Society "The ICT Development Index". S. 22. 

Country/Economy  Rank 

2007 

IDI 

2007 

Rank 

2002 

IDI 

2002 

Sweden  1 7.50 1 6.05 

Korea (Rep.)  2 7.26 3 5.83 

Denmark  3 7.22 4 5.78 

Netherlands  4 7.14 6 5.43 

Iceland 5 7.14 2 5.88 

Norway 6 7.09 5 5.64 

Luxembourg  7 7.03 21 4.62 

Switzerland 8 6.94 7 5.42 

Finland 9 6.79 8 5.38 

United Kingdom 10 6.78 10 5.27 

Hong Kong, China  11 6.70 12 5.10 

Japan  12 6.64 18 4.82 

Germany 13 6.61 14 5.02 

Australia 14 6.58 13 5.02 

Singapore 15 6.57 16 4.83 

New Zealand 16 6.44 19 4.79 

United States 17 6.44 11 5.25 

Ireland 18 6.37 26 4.36 

Canada 19 6.34 9 5.33 

Austria 20 6.32 20 4.64 

Macao, China 21 6.25 23 4.41 

Italy 22 6.18 24 4.38 

France 23 6.16 25 4.37 

Belgium 24 6.14 15 4.91 

Taiwan, China 25 6.04 17 4.82 

Estonia 26 5.97 31 3.93 

Spain 27 5.91 28 4.10 

Slovenia 28 5.28 22 4.47 

Israel 29 5.60 27 4.24 

Malta 30 5.54 29 4.04 

………. ….. ….. ….. ….. 

Chad 153 0,83 152 0.65 

Niger 154 0.82 154 0.51 

Tabelle 2: ICT Development Index 2007
18
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2.5 Internetversorgung in Österreich 

Die Abbildungen 5 und 6 zeigen thematische Karten in denen jeweils prozentuell 

dargestellt wird, wie viele Haushalte in Österreich 2009 mit Internetzugang und 

des Weiteren mit Breitbandverbindungen für den Internetzugang versorgt wur-

den.  

Die Statistik Austria war vom statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaf-

ten (Eurostat) beauftragt worden, diesbezüglich eine Untersuchung zu machen; 

zudem sind alle EU-Mitgliedsländer durch eine Verordnung dazu verpflichtet, 

entsprechend Daten zu erheben.  

 

Abbildung 5: Haushalte mit Internetzugang 2009 nach Bundesländern
19

 

                                                             
19

 Statistik Austria, Web (2010). IKT-Einsatz in Haushalten 2009. www.statistik.at/web_de 

/statistiken/informationsgesellschaft/ikt-einsatz_in_haushalten/index.html (17.06.2010). 

http://www.statistik.at/web_de%20/statistiken/informationsgesellschaft/ikt-einsatz_in_haushalten/index.html
http://www.statistik.at/web_de%20/statistiken/informationsgesellschaft/ikt-einsatz_in_haushalten/index.html
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Abbildung 6: Haushalte mit Breitbandverbindungen für den Internetzugang 2009 nach Bundes-

ländern
20

 

In Abbildung 7 werden die Ergebnisse dieser Erhebungen innerhalb der EU ver-

glichen. Bei der Internetabdeckung liegt Österreich knapp über dem EU27-

Durchschnitt. 

                                                             
20

 Statistik Austria, Web (2010). IKT-Einsatz in Haushalten 2009. www.statistik.at/web_de 

/statistiken/informationsgesellschaft/ikt-einsatz_in_haushalten/index.html (17.06.2010). 

http://www.statistik.at/web_de%20/statistiken/informationsgesellschaft/ikt-einsatz_in_haushalten/index.html
http://www.statistik.at/web_de%20/statistiken/informationsgesellschaft/ikt-einsatz_in_haushalten/index.html
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Abbildung 7: EU27-Vergleich der Internet-Zugänge und Breitband-Zugänge

21
 

                                                             
21

 Europäische Kommission, Web (2010b), Datenbank - Statistik der Informationsgesellschaft. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society/data/database (17.06.2010). 
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3 Technologien und Standards 

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Glasfaserarchitekturen, mobile 

Übertragungsverfahren sowie herkömmliche leitungsgebundene Übertragungs-

verfahren in Bezug auf die Breitbandrealisierung kurz inhaltlich erklärt.  

Diese Technologien und Standards, wobei insbesondere jene der A1 Telekom 

Austria zur Sprache kommen, sind unter anderem für das weitere Verständnis 

dieser Diplomarbeit von wesentlicher Bedeutung.  

3.1 Begriffsdefinitionen 

3.1.1 Vermittlungsstelle (VSt) 

Die Vermittlungsstellen sind zentrale Netzknotenpunkte in der österreichischen 

Telekommunikationsinfrastruktur, an denen sich vermittlungstechnisch und über-

tragungstechnisch relevante Gerätschaften befinden. Die Vermittlungsstelle ist 

Ausgangspunkt des Zugangsnetzes, über das die Kunden innerhalb des jeweili-

gen Vermittlungsstellenbereiches an das Netz physikalisch angebunden sind. 22 

3.1.2 Hauptverteiler (HVt) 

Die Hauptverteiler stehen meist am Straßenrand und dienen als passive Vertei-

lungspunkte. Bis zum HVt geht eine Direktleitung von der Vermittlungsstelle, die 

immer häufiger in Glasfaser ausgeführt ist.  

3.1.3 Abschlusspunkt der Linientechnik (ApL)  

Der ApL ist ein Hausverteiler für die Telefonleitungen im Gebäude. Am ApL en-

det das vom Hauptverteiler kommende Verzweigungskabel oder, bei der FTTB-

Architektur, das Glasfaserkabel. 

3.1.4 Kabelkopfstation 

Eine Kabelkopfstation ist Teil eines Telekabelkabelnetzes und dient zur Einspei-

sung sämtlicher in dem Netz verfügbaren Signale. Die Einspeisung wird meist 

über Satellit, terrestrisch und per Glasfaserkabel vorgenommen, danach werden 

die Signale auf das Telekabel bzw. auch schon Glasfaserkabel aufgeschaltet.23 

                                                             
22

 Telekom Austria, Richtlinien, (2008), Anschalterichtlinien für den Einsatz von VDSL2. 

www.rtr.at/de/tk/IAG06/20080701_provisorische-Anschalterichtlinien_VDSL.pdf (07.08.2010). 

23
 Guttmann, Interview (2010), Das oö Telekabelnetz und die Übernahme durch UPC. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Breitbandverteilnetz
http://www.rtr.at/de/tk/IAG06/20080701_provisorische-Anschalterichtlinien_VDSL.pdf
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3.1.5 DSL - Digital Subscriber Line 

Unter DSL-Übertragungssystemen werden z.B. ADSL, ADSL2+ und VDSL2-

Systeme verstanden. Mit diesen Systemen können Daten breitbandig über einfa-

che Kupferleitungen gesendet und empfangen werden.24 

Im Folgenden wird nur auf den VDSL2-Standard eingegangen, dieser Standard 

wird von der A1 Telekom Austria im ländlichen Raum bei der Modernisierung der 

Infrastruktur verwendetet. 

3.1.6 DSLAM - Digital Subscriber Loop Access Multiplexer  

Der DSLAM ist eine übertragungstechnische Einrichtung, welche verschiedene 

DSL-basierende Übertragungsverfahren realisiert, um den Endkunden mit High 

Speed-Breitband und weiteren leistungsstarken Services zu versorgen. Der 

DSLAM ist eine bidirektionale Schnittstelle, da die Einheit den kundenseitig an-

kommenden Verkehr zusammenführt und über eine definierte Uplink-Schnittstelle 

an das dahinterliegende Netz übergibt. Diese Einheit wird dort installiert, wo das 

Glasfaserkabel endet. Er stellt die Schnittstelle von Glasfaser auf Kupferleitung 

und umgekehrt dar.25 

3.1.7 PSD-Shaping - Power Spectrum Density Shaping 

PSD-Shaping ist ein Verfahren, um die Pegelunterschiede in parallel verlaufen-

den DSL-Leitungen auszugleichen. Der im HVt installierte DSLAM muss dann für 

einen Teil des Spektrums die Pegel drosseln, um die schwächer angebundenen 

Parallelleitungen nicht erheblich zu stören.26  

Zu solchen Pegelunterschieden kommt es hauptsächlich dadurch, dass A1 Tele-

kom Austria die letzte Meile zum Endkunden auch den alternativen Netzbetrei-

bern zur Verfügung stellen muss. Diese Pflicht wird im TKG 2003 im 2. Abschnitt 

„Leitungs- und Mitbenutzungsrechte“ gesetzlich vorgeschrieben. 

Besonders hervorheben muss man dabei Paragraph 8 „Mitbenutzungsrechte“ 

Absatz 1 und 1a, sowie Paragraph 9 „Verfahren zur Einräumung von Mitbenut-

zungsrechten“ Absatz 1. 

„§ 8. (1) Wer ein Wege-, Leitungs- oder Nutzungsrecht nach diesem Bundesge-

setz oder nach anderen Bundes- oder Landesgesetzen auf Grund eines Be-

scheides oder einer Vereinbarung mit dem Berechtigten ausübt, muss die Mitbe-

nützung dieser Rechte oder der auf Grund dieser Rechte errichteten Leitungen, 

Einrichtungen oder von Teilen davon für Kommunikationslinien insoweit gestat-

ten, als ihm dies wirtschaftlich zumutbar und es technisch vertretbar ist.“ 

                                                             
24

 ARGE ABI, Studie (2010), Die Nutzung der Digitalen Dividende in Österreich. S. 8. 

25
 Telekom Austria, Richtlinien, (2008), Anschalterichtlinien für den Einsatz von VDSL2. 

www.rtr.at/de/tk/IAG06/20080701_provisorische-Anschalterichtlinien_VDSL.pdf (07.08.2010). 

26
 it-administrator, Web (2010), Power Spectrum Density Shaping. www.it-administrator.de/lexikon 

/power_spectrum_density_shaping.html (04.04.2010). 

http://www.it-administrator.de/lexikon/dsl.html
http://www.rtr.at/de/tk/IAG06/20080701_provisorische-Anschalterichtlinien_VDSL.pdf
http://www.it-administrator.de/lexikon%20/power_spectrum_density_shaping.html
http://www.it-administrator.de/lexikon%20/power_spectrum_density_shaping.html
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„§ 8. (1a) Unter den Voraussetzungen der wirtschaftlichen Zumutbarkeit und der 

technischen Vertretbarkeit hat auch ein Inhaber von Kabelschächten, Rohren  

oder Teilen davon die Mitbenutzung für Kommunikationslinien zu gestatten.“ 

„§ 9. (1) Jeder gemäß § 8 Abs. 1 und 1a Verpflichtete muss Bereitstellern eines 

Kommunikationsnetzes auf Nachfrage ein Angebot zur Mitbenutzung abgeben. 

Jeder gemäß § 8 Abs. 2 Verpflichtete muss Bereitstellern eines öffentlichen 

Kommunikationsnetzes sowie Feuerwehren, Rettungsdiensten sowie Sicher-

heitsbehörden auf Nachfrage ein Angebot zur Mitbenutzung abgeben. Alle Betei-

ligten haben hierbei das Ziel anzustreben, Mitbenutzung zu ermöglichen und zu 

erleichtern.“ 

A1 Telekom Austria setzt vor allem im ländlichen Raum verstärkt auf die VDSL2-

Technik, um dem Kunden eine höhere Datenrate anbieten zu können. Die alter-

nativen Betreiber können mit der neuen Technik nicht von Anfang an mithalten 

und müssen daher, z.B. in mehreren Versorgungsabschnitten, auf eine ältere 

Technik setzen, wie z.B. ADSL2+. Dadurch kommt es zu gegenseitigen Störun-

gen der verwendeten Standards (VDSL2 und ADSL2+). Diese werden durch 

PSD-Shaping eliminiert, jedoch unter Einbußen der möglichen Übertragungsge-

schwindigkeit der VDSL2-Technik.27 

3.1.8 DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specification 

Die DOCSIS3.0-Technologie sorgt für die Weiterleitung der Internet-Verbindung 

von der Glasfaser über das Koaxialkabel in die Haushalte. Es sind Bandbreiten 

von mindestens 160 Mbit/s möglich.28  

Hierbei muss darauf hingewiesen werden, dass sich alle Breitbandteilnehmer im 

selben Kabelnetzcluster diese Bandbreite untereinander aufteilen. Die Bandbrei-

ten unter DOCSIS3.0 können also nicht direkt mit den Bandbreiten verglichen 

werden, die mittels VDSL2- oder FTTx-Anschlüssen realisierbar werden, da hier 

die dedizierte Anschlussbandbreite jedem Teilnehmer zur Verfügung steht.29  

Der Großteil der österreichischen Kabelnetzbetreiber, vor allem im ländlichen 

Raum, verwendet noch den DOCSIS2.0-Standard. Ein Grund dafür ist das Feh-

len von Glasfaserleitungen.30 

3.1.9 NGN - Next Generation Network 

Das NGN ist ein Netz für alle Dienste und Anwendungen, die auf dem Internet-

Protokoll (IP) basieren. Ein viel verwendeter Begriff ist hierbei „Triple Play“. Dabei 

geht es um das gebündelte Anbieten der drei Dienste Fernsehen, Telefonie und 

                                                             
27

 ISPA, Web (2009), Stellungnahme zu Next Generation Networks. www.ispa.at/index.php 

?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=uploads/media/ISPA_IAG_NGA_Ausbau_TA_01.pdf&t=12660753

33&hash=cd9ccb7c303cb616f8e4fa1b9ba58a2e (12.02.2010). 

28
 Schuster, Diplomarbeit (2006), Paymentsystem für die Bezahlung von IPTV-Diensten. S. 7. 

29
 ARGE ABI, Studie (2010), Die Nutzung der Digitalen Dividende in Österreich. S. 31. 

30
 Guttmann, Interview (2010), Das oö Telekabelnetz und die Übernahme durch UPC. 

http://www.it-administrator.de/lexikon/datenrate.html
http://www.ispa.at/index.php%20?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=uploads/media/ISPA_IAG_NGA_Ausbau_TA_01.pdf&t=1266075333&hash=cd9ccb7c303cb616f8e4fa1b9ba58a2e
http://www.ispa.at/index.php%20?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=uploads/media/ISPA_IAG_NGA_Ausbau_TA_01.pdf&t=1266075333&hash=cd9ccb7c303cb616f8e4fa1b9ba58a2e
http://www.ispa.at/index.php%20?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=uploads/media/ISPA_IAG_NGA_Ausbau_TA_01.pdf&t=1266075333&hash=cd9ccb7c303cb616f8e4fa1b9ba58a2e
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Internet mit Hilfe des Internet-Protokolls. Dazu ist ein neues Netz mit einer eige-

nen Netzarchitektur erforderlich. Dieses neue Netz wird als Next Generation 

Network (NGN) bezeichnet. Die Basis dafür bilden Lichtwellenleiter. Realisierte 

Teilnehmeranschlüsse über NGN nennt man NGA – Next Generation Access. 31 

3.1.10 NGMN - Next Generation Mobile Network 

NGMN bezeichnet das Netzwerk der nächsten Mobilfunkgeneration, die großteils 

mit der LTE-Technik umgesetzt wird. Hierbei müssen die Sendemasten an Licht-

wellenleiter angeschlossen sein, um den Anforderungen des hohen Datenauf-

kommens gerecht zu werden. Der Begriff NGMN ist an NGN - Next Generation 

Network angelehnt. 32 

3.2 Mobile Übertragungstechniken 

Um eine möglichst ökonomische, flächendeckende Bestrahlung des Hoheitsge-

bietes Österreichs durch mobiles Highspeed-Internet zu ermöglichen, eignet sich 

in erster Linie das Frequenzband unterhalb von 1 GHz, da dieser Bereich gute 

physikalische Ausbreitungseigenschaften aufweist. Diese UHF-Frequenzen er-

reichen eine größere Reichweite als Frequenzen höherer Bänder und ermögli-

chen zusätzlich einen vergleichsweise guten Empfang innerhalb von Gebäu-

den.33 

GPRS-Verbindungen funktionieren auch hinter dickem Mauerwerk, im Gegensatz 

von UMTS-Diensten, die im 2,1 GHz Bereich arbeiten. Die sogenannte „Indoor 

Coverage“ ist bei UHF-Frequenzen sehr hoch und daher sind UHF-Frequenzen 

nicht nur für Rundfunkanbieter, sondern auch für Anbieter von Mobilfunkdiensten 

interessant.34 

Nicht allein die technisch möglichen Datenübertragungsraten sind für die Breit-

bandkommunikation von Bedeutung, sondern vielmehr die zur Verfügung ste-

henden Frequenzen. Deswegen sind Frequenzen, die der oberen Digitalen Divi-

dende (790-862 MHz) entsprechen, ideal für den flächendeckenden Ausbau ei-

nes NGMN-Netzwerks mittels LTE-Technik, um damit eine ökonomische Versor-

gung der ländlichen Regionen mittels Highspeed-Internet zu ermöglichen.  

In der folgenden Abbildung wird der Zellenradius durch die mögliche Nutzung der 

oberen Digitalen Dividende dem UMTS-Zellenradius gegenübergestellt. 
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Abbildung 8: Zellenradius von UMTS und UHF-Band im Vergleich
35

 

Funknetze im oberen GHz-Frequenzbereich haben den wesentlichen Nachteil, 

dass die physikalischen Ausbreitungsbedingungen und die damit verbundenen 

geringen Reichweiten keinen wirtschaftlichen Betrieb in ländlichen Regionen er-

lauben.  

 

Abbildung 9: Die Frequenz bestimmt die Reichweite - und damit die Kosten
36

 

Wegen der in der Grafik abgebildeten hohen, relativen CAPEX für Netzwerkin-

vestitionen wird ein Ausbau im ländlichen Raum mit Frequenzen im GHz- Bereich 

unwirtschaftlich für die Netzbetreiber. 
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Der Begriff CAPEX kommt aus der Betriebswirtschaftslehre und steht für CAPital 

EXpenditure, damit werden die Investitionsausgaben eines Unternehmens für 

längerfristig nutzbare Anlagegüter beziffert.37 

3.2.1 UMTS - Universal Mobile Telecommunications Systems 

UMTS bezeichnet einen Mobilfunkstandard der dritten Generation (3G). Im 

UMTS-Netz lassen sich höhere Datenübertragungsraten, bis zu 28 MBit/s im 

Downlink mit HSPA+, erzielen.38  

Die UMTS-Technik arbeitet im 2,1 GHz-Frequenzband und versorgt dabei einen 

Radius von ca. 5 km. Eine größere Reichweite ist wegen des genutzten Fre-

quenzspektrums von 2,1 GHz nicht realisierbar. Daher ist ein flächendeckender 

Ausbau in ländlichen Gebieten aufgrund der schlechten Ausbreitungseigenschaf-

ten aus Kostengründen für die Betreiber nicht lukrativ. 

Im 3G-Netz werden folgende UMTS-Übertragungsverfahren realisiert: 

 HSDPA (High Speed Downlink Packet Access):  

 HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) 

 HSPA+ (High Speed Packet Access)  

Die folgende Abbildung zeigt die zeitliche Entwicklung der Mobiltechnologien im 

3G-Netz und deren jeweilige theoretische Geschwindigkeiten im Down- und Up-

link. 

Abbildung 10: Evolution der Mobiltechnologien und mögliche Datenraten Down- und Uplink
39

 

3.2.2 LTE - Long Term Evolution 

Long Term Evolution ist eine Technologie, die die UMTS-Technik ablösen wird. 

Die LTE-Technik wird im Spektrum von 790 bis 862 MHz, das der Digitalen Divi-

dende entspricht, arbeiten und dadurch eine Reichweite von ca. 10 km erzielen.  

Am 17. Mai 2010 testete T-Mobile Austria vor Journalisten die Geschwindigkeit 

der LTE-Technik. Dabei wurden im Downstream Datenraten von bis zu 

130 MBit/s erreicht. Es muss erwähnt werden, dass nur vier Datenmodems 

                                                             
37
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39
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gleichzeitig an der LTE-Funkzelle angemeldet waren.40 Die mögliche Geschwin-

digkeit der Funkzelle wird unter den Nutzern aufgeteilt. 

In der Studie „Nutzung der Digitalen Dividende in Österreich“ wird eine wahr-

scheinliche Bandbreite von bis zu 10 MBit/s pro Nutzer angegeben. Dadurch wird 

eine wirtschaftliche Versorgung der bis dato nicht mit Breitband-Internet er-

schlossenen ländlichen Gebiete möglich sein. Je nach Siedlungsdichte kann die 

Bandbreite auch höher ausfallen. In Österreich werden bis zu 25 MBit/s ange-

strebt, jedoch nur bei einer geringen Zahl von eingeloggten Nutzern, d.h. weniger 

als 100 Nutzern pro Basisstation.41 

3.2.3 WiMax - Worldwide Interoperability for Microwave Access 

WiMax arbeitet im 3,5-GHz-Band und ähnelt der bei mobilen Geräten verbreite-

ten WLAN-Technologie für die drahtlose Datenübertragung. Die Reichweite und 

Kapazität ist im Gegensatz zu WLAN erheblich größer, sodass damit ganze Städ-

te mit einem schnellen Internet-Zugang versorgt werden können.  

In Österreich hat sich dieser Standard jedoch bei den Mobilfunkbetreibern nicht 

durchgesetzt, da auf Grund der schlechten Versorgungscharakteristik des ver-

wendeten GHz-Bands die maximale Reichweite bei 1,5 km pro Basisstation liegt 

und deswegen für die Versorgung des ländlichen Raums nicht zielführend ist. 

Aus diesem Grund haben die österreichischen Anbieter von einem Ausbau mit-

tels des WiMAX-Standards abgesehen.42 

Die UHF-Band-Frequenzen sind sowohl für mobile als auch für feste Funkan-

wendungen die am besten geeigneten Frequenzen. UMTS- und WiMAX-

Standards liegen in höheren Frequenzbereichen und haben daher eine geringere 

Reichweite, wodurch sich die angestrebte Flächenversorgung erheblich verteuert 

und sich eine komplette Versorgung mit Hilfe dieser Frequenzbänder auch nie 

rechnen wird. Das Spektrum der Digitalen Dividende (790-862 MHz) bietet je-

doch optimale Bedingungen für die komplette Flächenversorgung.  

Der WiMAX-Standard verwendet bis dato den 3,5-GHz-Bereich und ist daher 

untauglich für die Versorgung von ländlichen Gebieten, unter anderem wegen 

der schlechten Durchdringung von Gebäuden. Neben LTE oder HSPA+ ist es 

auch möglich den WiMAX-Standard auf den Bereich der Digitalen Dividende an-

zupassen. Es muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass keine der Technolo-
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gien ursprünglich speziell für das UHF-Band konzipiert wurde, daher werden 

technische Anpassungen notwendig sein.43  

In der folgenden Abbildung werden die für den Rundfunk genutzten Frequenzen, 

die obere Digitale Dividende und die vom Mobilfunk bis dato verwendeten Fre-

quenzen grafisch dargestellt. 

Abbildung 11: Übersicht Rundfunk- und Mobilfunkfrequenzen
44
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Eine Übersicht über die verschiedenen Frequenzbänder und deren Verwendung 

in Europa gibt die nachfolgende Tabelle. 

Band Kanäle Frequenz 

(in MHz) 

Anwendung 

in Europa 

Sekundärnutzer 

Band III 5 –12 174-230 - Analoges Fernse-

hen 

- T-DAB 

- DVB-T 

- DMB 

Drahtlose Mikrofone 

380-470 - TETRA 

- Bündelfunk 

- Betriebsfunk 

- Militär u.a. 

 

Band IV 21–34 470-582 - DVB-T 

- DVB-H 

Drahtlose Mikrofone 

470-494 MHz: nicht 

navigatorischer Or-

tungsfunk 

Band V 35–69 582-862 - DVB-T 

- DVB-H 

Drahtlose Mikrofone 

608-614 MHz: Radio-

astronomiefunk 

800-MHz-

Band 

61–69 790-862 Obere Digitale 

Dividende 

- 

900-Mhz-

Band 

- 880-960 GSM - 

1,5 GHz-

Band („L-

Band“) 

- 1452 – 1479,5 - T-DAB 

 

DMB 

- 

1800-MHz-

Band 

- 1710-1785 

1805-1880 

GSM 1800 - 

2,1-GHz-

Band 

- 1900 – 2170 UMTS - 

2,6-GHz-

Band 

- 2600 UMTS-

Erweiterungsband 

- 

3,5-GHz-

Band 

- 3500 WiMAX Broadband 

Wireless Access 

- 

Tabelle 3: Frequenzbänder und deren Anwendung
45
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3.3  Glasfaser-Netzarchitekturen 

Lichtwellenleiter bilden die Grundlage jeder Breitband-Infrastruktur. Um eine ho-

he Bandbreite zu erreichen, ist es vorgesehen, die "letzte Meile" im Festnetz von 

der reinen Kupferverkabelung auf Glasfaserverkabelung umzustellen. Die "letzte 

Meile" bezeichnet die Leitungsstrecke vom HVt bis zum Kunden. 

Großteils wird in den städtischen Bereichen eine vollständige Glasfaserverkabe-

lung bis zum Endkunden aus wirtschaftlichen und technischen Gründen in ab-

sehbarer Zeit keine Seltenheit mehr sein.46  

Vorwiegend möchte A1 Telekom Austria im ländlichen Raum und auch in städti-

schen Teilbereichen durch die Fiber-to-the-Curb Infrastruktur mit der darauf auf-

bauenden VDSL2-Technik Highspeed-Breitband ermöglichen.47 

Auch bei den Telekabelbetreibern rücken Lichtwellenleiter immer mehr in den 

Fokus von aktuellen und zukünftigen Investitionen.48  

Im Folgenden werden verschiedene Netzarchitekturen vorgestellt, die Kombinati-

onen aus dem bestehenden Kupferkabel, Koaxialkabel mit Glasfaserkabel oder 

nur Glasfaserkabel, also Lichtwellenleiter, vorsehen.  

3.3.1 FTTC - Fiber-to-the-Curb 

Fiber-to-the-Curb (FTTC) bedeutet "Glasfaser bis zum Bordstein", da meist am 

Straßenrand ein grauer Kasten - der Hauptverteiler (HVt) - steht, in dem sich ein 

Anschlussverteiler befindet. Die Fiber-to-the-Curb-Infrastruktur bildet die Basis 

einer VDSL2-Infrastruktur.49 

Die FTTC-Architektur sieht vor, dass das Glasfaserkabel im HVt endet. Von dort 

aus werden die vorhandenen Kupferkabel bis zur Telefondose verwendet. Im HVt 

ist dafür eine aktive Komponente installiert, die die Signale von Glasfaser auf 

Kupferkabel bzw. umgekehrt umsetzt, der sogenannte DSLAM.50 

3.3.2 FTTB - Fiber-to-the-Building 

Fiber-to-the-Building (FTTB) bedeutet "Glasfaser bis zum Gebäude". Die FTTB-

Architektur sieht vor, dass das Glasfaserkabel innerhalb des Gebäudes endet. 

Meist endet das Glasfaserkabel am ApL. Innerhalb des Gebäudes wird die vor-
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handene Kupferverkabelung verwendet, um bis in die Wohnungen zum Teilneh-

meranschluss und von dort zu den Endgeräten zu gelangen.51 

Diese Architektur kommt vorwiegend im städtischen Bereich zum Einsatz. Meist 

steht der HVt oder die VSt direkt vor dem Haus. In diesen Fällen ist es nahelie-

gend, ein Glasfaserkabel bis ins Gebäude zu verlegen. 

3.3.3 FTTH - Fiber-to-the-Home 

Fiber-to-the-Home (FTTH) bedeutet "Glasfaser bis in die Wohnung". Die FTTH-

Architektur sieht vor, dass das Glasfaserkabel in den Wohnungen der Kunden 

am Teilnehmeranschluss endet. Bei dieser Architektur basiert alles auf Lichtwel-

lenleitern, es sind keine Kupferleitungen mehr vorhanden.52 

3.3.4 AirToFiber 

AirToFiber ist ein von der A1 Telekom Austria erzeugter Marketingbegriff. „AirTo-

Fiber verbindet das Mobilfunknetz mit dem größten Glasfasernetz Österreichs.“53 

Der Begriff Fiber-to-the-Masts (Glasfaser bis zum Handymasten) wäre technisch 

gesehen besser angebracht. Bis dato gibt es noch keinen offiziellen Terminus in 

der Literatur. 

3.3.5 HFC - Hybrid Fiber Coax 

Bei dieser Infrastruktur wird das Glasfaserkabel von der Kopfstation bis in die 

Nähe der Haushalte geführt. Diese Architektur ist vergleichbar mit der Fiber-to-

the-Curb-Infrastruktur. An den Endpunkten der Glasfasern werden die optischen 

Signale in elektrische Signale umgewandelt, um dann über die bestehenden Ko-

axialkabel in die einzelnen Haushalte geführt zu werden.54 

3.4 VDSL2-Übertragungstechnik 

VDSL2 (Very High Speed Digital Subscriber Line) ist ein zu ADSL, ADSL2 und 

ADSL2+ abwärtskompatibles DSL-Übertragungsverfahren. Das macht VDSL2 so 

interessant für die Netzbetreiber, die bereits Breitband-Internet mittels ADSL2- 

und ADSL2+-Technik einsetzen. VDSL2 gilt technisch als der direkte Nachfolger 

von ADSL2+. In VDSL2 wurde die Unterstützung gleichzeitiger virtueller Verbin-

dungen über eine physikalische Verbindung implementiert. So ist es möglich, 

bestimmte Datenverbindungen zu priorisieren, zum Beispiel für Telefonie oder 

TV. VDSL2 bietet Funktionen für Quality of Service (Güte eines Kommunikati-
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onsdienstes aus der Sicht der Anwender), was für „Triple Play“ (das gebündelte 

Anbieten der drei Dienste Fernsehen, Telefonie und Internet) wichtig ist.55 

3.4.1 VDSL2-Infrastruktur 

Das VDSL2-Netz, ein Hybrid-Netz, ist eine Kombination aus Glasfaser- und Kup-

ferleitungen. Die Glasfaserkabel werden von der VSt bis zum HVt geführt. Der 

DSLAM wird also vom Glasfaserkabel gespeist. Der DSLAM wird im HVt instal-

liert, dieser steht meist am Straßenrand und wird als passiver Verteilungspunkt 

verwendet. Eine DSLAM-Einheit im HVt kann rund 100 Haushalte mit der 

VDSL2-Technik versorgen. Durch die Glasfaser wird die Kupferkabelstrecke ver-

kürzt. Die Länge des Kupferkabels zum Nutzer beträgt im städtischen Bereich 

nur wenige hundert Meter; so kann auf der Kupferleitung eine höhere Geschwin-

digkeit erreicht werden. Die VDSL2-Infrastruktur basiert auf der Fiber-to-the-

Curb-Infrastruktur, da unbedingt ein Glasfaserkabel bis zum HVt notwendig ist, 

also "Glasfaser bis zum Bordstein"56. 

Mittels der VDSL2-Technik kann man theoretisch eine Übertragungsgeschwin-

digkeit von 100 MBit/s symmetrisch erreichen, das heißt 100 MBit/s beim Down-

loaden oder Uploaden von Dateien. Die Höhe der Übertragungsrate hängt in der 

Praxis jedoch sehr stark von der Länge und Qualität des Kupferkabels vom HVt 

bis zum Teilnehmeranschluss ab. Bei sehr guter Leitungsqualität erreicht man 

auf 1.000 Metern bis zu 50 MBit/s. Bei einer Länge von 1.600 Metern sinkt die 

Leistung bereits auf ADSL2+-Niveau ab.57  

 

Abbildung 12: xDSL-Übertragungsgeschwindigkeit bei unterschiedlicher Leitungslänge
58
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Im ländlichen Raum wird man diese theoretische Geschwindigkeit flächende-

ckend aufgrund der niedrigen Bebauungsdichte und damit verbundenen Länge 

der traditionellen Telefonleitungen mittels VDSL2-Infrastruktur in absehbarer Zeit 

nicht erreichen können. 

4 Die Digitale Kluft 

Die „Digitale Kluft“ beschreibt die Unterschiede betreffend des Breitband-

Zugangs zwischen städtischen und ländlichen Lebensräumen. Der Zugang zum 

Internet und anderen digitalen Informations- und Kommunikationstechniken sind 

national und auch international ungleich verteilt und stark von sozialen Faktoren 

abhängig. Die daraus folgenden Chancenunterschiede haben gesellschaftliche 

Auswirkungen. Wer Zugang zu modernen Kommunikationstechniken hat, hat 

bessere soziale und wirtschaftliche Entwicklungschancen.59 

Auf EU-Ebene verfügten 2009 durchschnittlich 98% der Bevölkerung in städti-

schen Gebieten über Breitband-Zugang, im Gegensatz zu nur 70% in ländlichen 

Gebieten der EU-27-Staaten. Die Abdeckung des ländlichen Raums ist nach wie 

vor schlecht in der Slowakei (39%), Polen (43%), Griechenland (50%) und Lett-

land (65%), sowie in Bulgarien und Rumänien.60 

In Österreich haben rund 99% der Bevölkerung „theoretisch“ die Möglichkeit, 

einen Internetzugang mit „bis zu“ 1 MBit/s Bandbreite zu nutzen. Ein kabelge-

bundener Breitband-Zugang größer als 4 MBit/s ist derzeit nur für rund 78% der 

Bevölkerung möglich.61 

Durch neue technische Möglichkeiten wie die Umsetzung der Frequenzen der 

Digitalen Dividende für Breitband-Mobilfunk sowie durch Investitionen in Lichtwel-

lenleiter müssen ländliche Gebiete gestärkt werden. Es ist für die Konkurrenzfä-

higkeit des ländlichen Raums notwendig, zeitgemäße Services (eHealth, 

eEducation, eLearning, eGovernment, Bürgerkarte uvm.) flächendeckend und 

uneingeschränkt anzubieten.  

„Weiße Flecken“ liegen in der Breitbandgrundversorgung vor, wenn gar keine 

Breitbanddienste vorhanden sind und auch nicht für die nächsten drei Jahre 

durch Investoren geplant sind.62  

Die Förderung und Verbreitung von IKT-Technologien etwa im gesamten Agrar-

bereich ist ein maßgeblicher Faktor für die ländliche Entwicklung. Fehlende 
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Breitband-Infrastruktur bringt Landwirte in eine spürbar schwächere Wettbe-

werbsposition, erschwert den Kontakt zu Behörden auf allen Ebenen und 

schränkt die Nutzung von Beratungsdiensten ein. Besondere Schwierigkeiten 

treten bei der Produktionsplanung sowie beim Einholen von Wettervorhersagen 

auf. Des Weiteren wird die Wahrnehmung von Vermarktungs- und Positionie-

rungsmöglichkeiten auf internationalen Märkten sowie Kooperationsvereinbarun-

gen mit anderen Marktteilnehmern zu treffen, erheblich erschwert. 63 

Fehlender Zugang zum Internet und zu elektronischen Dienstleistungen, wie zu 

eAMA - Das Internetserviceportal der Agrarmarkt Austria64 - könnte auch dazu 

führen, dass Landwirte weniger Anreize erhalten, ihre beruflichen Kompetenzen 

zu verbessern. Landwirtschaftliche Betriebe kleine und mittlere Unternehmen und 

Kleinstunternehmen können mit Hilfe der IKT die Wettbewerbsposition ihres Un-

ternehmens stärken. Es lassen sich größenbedingte Kostenvorteile durch den 

elektronischen Geschäftsverkehr (eBusiness bzw. eCommerce) sowie durch 

elektronische Bankgeschäfte (eBanking) erzielen. 65 

„Fehlende oder kostspielige Breitbandversorgung von Gewerbegebieten ist be-

reits heute ein gewichteter Nachteil bei der Neuansiedlung von Unternehmen. 

Auch der drohende Imageverlust bei Abgeschnittenheit vom schnellen Internet 

darf nicht unterschätzt werden. Zudem steht die Erlangung der im Arbeitsmarkt 

vorausgesetzten Medienkompetenz für Schüler ländlicher Region ebenso auf 

den Spiel wie zukünftig die Beteiligung der Bevölkerung am politischen Leben 

durch moderne Formen des eGovernance“66  

Zu den wichtigsten Triebkräften für die IKT-Entwicklung in ländlichen Gebieten 

zählen junge Menschen. Bei langsamem Internet-Anschluss ist der Zugang zu 

Weltereignissen und Informationsflüssen reduziert und der Erwerb von Qualifika-

tionen ist erschwert. Zugang zum Internet und Breitband-Diensten sind vor allem 

ein Anreiz für junge Schulabgänger und Berufsanfänger, nicht aus dem ländli-

chen Raum abzuwandern.67 

Daher kann es sich so manche Gemeinde einfach nicht leisten, die Ausbaupläne 

der Netzbetreiber abzuwarten. Aus diesem Grund retten kleine Unternehmen 

Ortschaften immer mehr aus der „Breitband-Misere“. Ein gutes Beispiel geben 
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die Gemeinden in Oberösterreich68. Vor allem mit Richtfunk, WLAN und Koaxial-

kabel basierten Zugängen lässt sich häufig die akute Not lindern und die Warte-

zeit auf das Gigabit-Netz der Big Player verkürzen.69  

5 Europäische Informationsgesellschaft 

Wissenschaft, Politik und Medien beschäftigen sich heute in vielfältiger Weise mit 

dem Begriff der Informationsgesellschaft. Daneben ist auch die Rede von der 

europäischen Informationsgesellschaft bzw. der Wissensgesellschaft. 

„Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) sind ein wichtiger Motor 

des wirtschaftlichen Wachstums. Sie spielen eine große Rolle bei der Schaffung 

neuer und besserer Arbeitsplätze und können zu Aufschwung und Wohlstand 

führen.“70 

Grund für diese Einschätzung mag sein, dass die Unternehmen bei ihrer Ge-

schäftstätigkeit auf moderne Informations- und Kommunikationstechnologien 

vertrauen – sei es beim Kontakt zu Kunden und Zulieferern, der Bearbeitung von 

Bestellungen, dem Betrieb der Produktionsanlagen oder der Abgabe der Steuer-

erklärungen. Informations- und Kommunikationstechnologien sind unverzichtbar 

geworden, denn sie bilden die Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit und 

den reibungslosen Geschäftsbetrieb in allen Wirtschaftszweigen.  

Dies passiert jedoch nur uneingeschränkt, wenn die neue Informations- bzw. 

Wissensgesellschaft eine Gesellschaft ist, an der alle teilhaben wollen bzw. kön-

nen.71 

Das im Dezember 1993 veröffentlichte Weißbuch der Europäischen Kommission 

über Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung gab eine erste Vorstel-

lung über die Realisierung einer europäischen Informationsgesellschaft. In die-

sem Weißbuch wurde auch die Einrichtung einer Task Force "Europäische In-

formationsstruktur" vorgeschlagen, die unter der Leitung von EU-Kommissar 

Martin Bangemann zusammentrat. 72  

Dies führte 1994 zum „Bangemann-Bericht“, in dem konkrete Maßnahmen zur 

Verwirklichung der Informationsgesellschaft in Europa vorgeschlagen wurden. 
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Der Bericht plädiert dafür, dass die Europäische Union auf ihrem Weg ins Infor-

mationszeitalter auf die Marktmechanismen als treibende Kraft vertraut.73 

Die jüngste Geschichte der Informationsgesellschaft in Europa hat mit diesem 

klassischen, neoliberalistischen „Manifest“ begonnen. Der Bericht ist ein Vorgän-

ger der verschiedenen „eEurope“-Initiativen und des neuen strategischen Rah-

mens i2010 sowie der neuen digitalen Agenda für Europa. 

Im Folgenden werden die genannten Initiativen näher behandelt, um einen the-

matischen Überblick über die Anfänge der europäischen Informationsgesellschaft 

und zum State-of-the-Art zu schaffen. 

5.1 Der Bangemann-Bericht 1994 

Die unter der Leitung von EU-Kommissar Martin Bangemann stehende Task 

Force "Europäische Informationsstruktur" fertigte für die Tagung des Europäi-

schen Rates im Juni 1994 einen Bericht über konkrete Maßnahmen, die von der 

Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten in Bezug auf die Informationsstrukturen in 

Betracht zu ziehen sind.74 Neben speziellen Empfehlungen schlägt der „Bange-

mann-Bericht“ einen Aktionsplan mit konkreten Maßnahmen vor, bei denen priva-

ter und öffentlicher Sektor partnerschaftlich zusammenarbeiten, um Europa in die 

Informationsgesellschaft zu führen. 

5.1.1 Aktionsplan - Zusammenfassung der Empfehlungen 

Die Mitgliedstaaten sollen die bereits begonnene Liberalisierung des Telekom-

munikationssektors beschleunigen, und zwar durch Öffnung des Wettbewerbs im 

Hinblick auf Kommunikationsnetze und- dienste. Des Weiteren wird die Befreiung 

der Telekommunikationsunternehmen von nichtkommerziellen, politischen Aufla-

gen und Finanzbelastungen gefordert sowie eine klare Festlegung von Zeitplä-

nen und Fristen für die Durchführung dieser Ziele nahegelegt. Diese Empfehlun-

gen werden und wurden durch Anpassung des ordnungspolitischen Rahmens 

erreicht.75 

Weiters sind der Verbund von Netzen und die Interoperabilität von Diensten und 

Anwendungen als vorrangige Ziele der Europäischen Union anzusehen. Um dies 

schnellstmöglich zu erreichen, müssen die europäischen Normungsverfahren 

überprüft und angepasst werden. Zudem muss eine intensive Aufklärung der 

Öffentlichkeit stattfinden. Dabei sollten vor allem die kleinen und mittleren Unter-

nehmen, der öffentliche Bereich und die jüngere Generation angesprochen wer-

den. Auch die Gebühren für internationale Fern- und Mietleitungen sollen auf das 
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in anderen hochentwickelten Industrieregionen geltende Niveau gesenkt wer-

den.76 

Alle Aktionen der Europäischen Union sollten dem Ziel dienen, innerhalb und, wo 

erforderlich, außerhalb Europas einen gemeinsamen Rechtsrahmen für den 

Schutz der geistigen Eigentumsrechte, der Privatsphäre und der Sicherheit von 

Informationen zu schaffen.77 

Als Reaktion auf diese "Informationsinitiative" entstand innerhalb der Europäi-

schen Kommission eine ganze Reihe von Grünbüchern und anderen, deutlich 

sozialpolitisch ausgerichteten, Berichten und Stellungnahmen. Am bekanntesten 

sind der Bericht „Building the Information Society for us all“78, in seiner Erstfas-

sung vom Februar 1996 und das Grünbuch „Living and Working in the Informati-

on Society: People First“79 vom Juli 1996. Bei diesen beiden Papieren sprechen 

die Titel schon für sich. Es geht beispielsweise im Grünbuch vor allem um Arbeit 

und Beschäftigung in der Informationsgesellschaft - allerdings wird gleichzeitig 

als "erste Herausforderung" die vollständige Liberalisierung der Telekommunika-

tion genannt, was auch schon im „Bangemann-Bericht“ Priorität hatte. Erst da-

nach geht es um die Integration der Informationstechniken in die Gesellschaft.80  

Weniger als fünf Jahre nach der Generierung des Aktionsplans im „Bangemann-

Bericht“ waren zahlreiche der geforderten Maßnahmen verwirklicht. Die vollstän-

dige Liberalisierung des Telekommunikationssektors hat zu einer Senkung der 

Telekommunikationskosten geführt. Die Liberalisierung greift auch auf andere 

Aspekte der Informationsgesellschaft über, von der Satellitenkommunikation bis 

zu Verzeichnisdiensten. Die Erzeugung Europäischer Normen gewährleistet die 

Interoperabilität. Des Weiteren wurden Europäische Vorschriften zum Schutz des 

privaten und geistigen Eigentums formuliert und sollen unter anderem neue 

Dienstleistungen und Technologien fördern. Die sozialen und kulturellen Aspekte 

der Informationsgesellschaft wurden ebenfalls untersucht und Diskussionen über 

Themen wie Medieneigentum und Internetverwaltung organisiert.81 
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5.1.2 Technik muss unterschiedliche Ansprüche erfüllen 

„Die Erwartungen der Unionsbürger an die Informationsgesellschaft sind von Mit-

gliedstaat zu Mitgliedstaat teilweise recht unterschiedlich. Wie eine Eurobarome-

ter-Umfrage von Februar 1995 zeigt, hängt die Bereitschaft der Europäer, die 

künftigen technischen Möglichkeiten zu nutzen, stark von ihrem Wissen über die 

Informationsgesellschaft ab. Von den 8000 Befragten hatte rund die Hälfte von 

den Begriffen "Datenautobahn" und "Informationsgesellschaft" gehört. Wobei sich 

die Datenautobahn als das populärere Schlagwort herausstellte.“82 

Vor 15 Jahren stimmten im Durchschnitt 57% der Befragten darin überein, dass 

ihnen die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien mehr individuel-

le Gestaltungsmöglichkeiten geben werden. Die Franzosen beantworteten diese 

Frage mit 66% weitaus positiver als die Österreicher, von denen sich nur 43% 

zustimmend äußerten. Der Aussage "Die neuen Telekommunikationsdienste 

bringen die Menschen näher zusammen, machen die Gesellschaft humaner und 

stärken die Solidarität." wollten die Europäer mehrheitlich vor 15 Jahren nicht 

zustimmen.83 Dass die Telekommunikationsdienste Menschen näher zusam-

menbringen können ist heute in Zeiten von sozialen Netzwerken, E-Mail, SMS 

usw. sicherlich zu bejahen, der Rest der Aussage bleibt hingegen fraglich. 

Hauptsächlich setzten vor 15 Jahren die ärmeren EU-Länder Hoffnungen auf die 

Informations- und Kommunikationstechnologien. Sie sahen für sich die Chance, 

über die Datenautobahn den Anschluss an die wirtschaftsstarken Mitgliedstaaten 

zu finden.84 

5.1.3 Initiativen zur experimentellen Anwendung neuer Informations-

techniken 

Der „Bangemann-Bericht“ schlägt zehn Initiativen zur experimentellen Anwen-

dung neuer Informationstechniken vor. Sie haben eine Demonstrationsfunktion, 

durch die ihre breite Nutzung gefördert werden kann und dienen den Anbietern 

als Test zur Feinabstimmung der Anwendungen auf die Anforderungen der Ver-

braucher.85 

Telearbeit 

Telearbeit ist die Ausführung von Arbeit unter Verwendung von Informati-

onstechnologie, bei der die Arbeit von zu Hause oder in dezentralen Bü-
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ros ausgeführt wird. Diese Arbeitsform erspart lange Anfahrtswege, ohne 

den sprichwörtlichen Anschluss an den Produktionsprozess zu verlieren.86  

Der durchschnittliche Anteil der Beschäftigten in den EU27-Staaten, die 

Telearbeit verrichten, ist von 5% im Jahr 2000 auf 7% im Jahr 2005 ge-

stiegen. In verschiedenen Ländern sind die Steigerungsraten deutlich hö-

her. Der höchste Anteil wird in der Tschechischen Republik und in Däne-

mark beobachtet, wo etwa jeder siebte Beschäftigte regelmäßig Telear-

beit leistet. Überdurchschnittlich hohe Anteile sind auch in den Benelux-

Staaten und den nordischen Staaten zu verzeichnen.87 

Fernlernen 

Die Bereitschaft der Arbeitnehmer zu lebenslangem Lernen ist ein bedeu-

tender Faktor für jedes Unternehmen und damit auch für den Wirtschafts-

standort Europa. Möglichkeiten des Fernlernens vergrößern das Angebot 

und die Attraktivität von Aus- und Weiterbildung. Der Begriff umfasst alle 

Arten des medialen Lernens wie die Online- (z.B. WWW) und Offline- 

(z.B. Lern-DVDs) Nutzung.88 

Netzwerk für Hochschulen und Forschungszentren 

Die Wirtschaft profitiert von EU-geförderten Hochschul- und Forschungs-

kooperationen. Durch neue Kommunikationsnetze ermöglicht man eine 

neue Dimension der Zusammenarbeit. Daher wurde im „Bangemann-

Bericht“ veranschlagt bis 1997 sollen 30 % der europäischen Universitä-

ten, Hochschulen und Forschungszentren über Hochgeschwindigkeits-

verbindungen Labordaten austauschen und Online-Zugang zu den jewei-

ligen Bibliotheken haben.89 2010 ist dies selbstverständlich umgesetzt. 

Telematik für KMU 

Konzerne nutzten Telematikdienste schon vor der Massentauglichkeit des 

Internet. Kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) war es wegen der 

hohen Kosten nicht möglich, von den technischen Möglichkeiten zu profi-

tieren. Im Bericht wird eine Umsetzung des Vernetzungsgrads von 40 % 

bei KMU bis 1996 gefordert.90   
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Straßenmanagement 

Fahrerinformation, Fahrtstreckenberatung, Fuhrparkmanagement, Benut-

zungsgebühren - dies sind einige Stichworte für Pilotprojekte: Bis Ende 

1996 sollen in zehn Großstädten (bzw. 30 bis zum Jahr 2000) und auf 

2000 Kilometer Autobahn Telematiksysteme für das Verkehrsmanage-

ment installiert sein.91 

In Österreich ist man heute soweit, dass man mit Autobahn-Kameras ge-

stohlene Fahrzeuge an ihren Kennzeichen erkennen kann. Das Kennzei-

chen wird erfasst und mit der Fahndungsdatei abgeglichen. Bei einem 

Treffer werden die Daten an die Landesleitzentrale weitergeleitet und die 

Verfolgung wird durch den Streifendienst aufgenommen.92  

Flugsicherung 

Ein verbesserter Informationsaustausch zwischen den Flugzeugen und 

den Luftverkehrszentralen verstärkt die Flugsicherung. Bis zum Jahr 2000 

soll ein europäisches System von Normen für Kommunikationsverfahren 

sowie für den Austausch von Daten und Sprechfunkmitteilungen geschaf-

fen werden. Ziel ist ein einheitliches transeuropäisches Flugsicherungs-

system.93 

Oberstes Ziel von EUROCONTROL - European Organization for the Sa-

fety of Air Navigation - ist die Entwicklung eines nahtlosen europäischen 

Flugverkehrsmanagement-Systems, das unter Beibehaltung eines hohen 

Sicherheitsniveaus und bei Reduzierung der Kosten und Schonung der 

Umwelt dem ständig wachsenden Flugverkehr Rechnung tragen soll.94 

Dieses Vorhaben wird unter anderem in der Entscheidung des Rates 

2006/971/EG definiert,95 ebenso wie die grenzüberschreitende Zusam-

menarbeit bei der Forschung im Bereich Verkehr (einschließlich Luft-

fahrt).96 
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Netze für das Gesundheitswesen 

„Bessere Diagnosen dank Online-Verbindung zu Spezialisten in ganz Eu-

ropa, Möglichkeiten des Online-Zugriffs auf Analyse- und Krankenhaus-

leistungen für niedergelassene Ärzte, eine erweiterte Suche nach Trans-

plantaten.“97 In diesem Zusammenhang wurde der Begriff eHealth ge-

prägt. 

Elektronische Ausschreibung 

EU-weite Ausschreibungen öffentlicher Verwaltungen werden über Kom-

munikationsnetze vereinfacht und somit auch attraktiver. Die Mitgliedstaa-

ten müssen sich auf gemeinsame Normen einigen und eine Verpflichtung 

zur elektronischen Bearbeitung von Informationen des öffentlichen Auf-

tragswesens eingehen.  

Dieses Vorhaben von 1994 wurde im Laufe der Jahre durch das Informa-

tionssystem für die Europäische öffentliche Auftragsvergabe (SIMAP)98 

umgesetzt. 

Transeuropäisches Netz öffentlicher Verwaltungen 

„Der Schriftverkehr zwischen den Behörden der EU-Länder hat in den 

vergangenen Jahren nicht zuletzt auch wegen der Schaffung des Bin-

nenmarktes zugenommen. Der Datenaustausch über Kommunikations-

netze ist günstiger und effizienter. Ein Netzverbund für den Austausch von 

Steuer- und Zolldaten, Statistiken, Sozialversicherungsangaben usw. soll 

bis spätestens Ende 1996 stehen.“99 

Informationsstraße für Städte 

In fünf Großstädten soll erprobt werden, wie das Alltagsleben der Bürger 

in einer Informationsgesellschaft aussehen könnte. 

Die Anwendungsbeispiele der zehn Initiativen des „Bangemann-Berichts“ sind 

aus dem 21. Jahrhundert nicht mehr wegzudenken und auch für nahezu jeden 

EU-Bürger nutzbar bzw. spürbar. Dennoch steht die „Digitale Kluft“ einer voll-

kommenen Inanspruchnahme durch die Bevölkerung entgegen. 

In der Umfrage von 1995 wurden Antworten auf zwei konkret im „Bangemann-

Bericht“ definierte Anwendungsbeispiele gesucht. Danach möchten sich 71% der 

Befragten während der Autofahrt von einem Bordcomputer die günstigste Fahrt-
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route anzeigen lassen. Das Anwendungsbeispiel eines "Online-Arztbesuchs“ via 

Datennetz kommt immerhin für 55% der Befragten in Betracht.100  

Das erste Anwendungsbeispiel ist heute eine ganz normale Anwendung für Auto-

fahrer. Auch in jedem Smartphone ist ein GPS-Modul verbaut, mit dessen Hilfe 

man sich ans Ziel navigieren lassen kann.  

Wie die Eurobarometer-Umfrage von Februar 1995 zeigt, meinen 80% der Be-

fragten, dass rechtliche Vorschriften notwendig sind, damit sich die Informations-

gesellschaft zur Zufriedenheit aller entwickeln kann.101 

5.2 eEurope - Eine Informationsgesellschaft für alle - 1999 

Die Initiative eEurope wurde im Dezember 1999 verabschiedet, um die Entwick-

lung des Internet und der Wirtschaft in Europa zu stimulieren und es allen Bür-

gern zu ermöglichen, sich an der Informationsgesellschaft zu beteiligen.102  

Mit der eEurope-Initiative soll erreicht werden, dass jeder Bürger, jede Schule, 

jedes Unternehmen, jede Behörde in der EU Zugang zu den neuen Informations- 

und Kommunikationstechnologien erhält und lernt, diese möglichst nutzbringend 

einzusetzen. Daher geht es bei eEurope auch um weit mehr als nur die Wettbe-

werbsfähigkeit der Wirtschaft. Es geht darum, dass alle Unionsbürger durch den 

Zugang zu modernsten Kommunikationstechnologien ihre Lebensqualität ver-

bessern können.103  

Mit diesem Streben nach Einbeziehung aller Unionsbürger in den digitalen Wan-

del zur europäischen Informationsgesellschaft verfolgt die Europäische Kommis-

sion ein Konzept, das die Informationsgesellschaft in Europa von der Situation in 

anderen Teilen der Welt unterscheidet.  

In den USA zum Beispiel haben die Unternehmen und Bürger das Internet viel 

eher zu nutzen gewusst als in Europa. Mit der eEurope-Initiative wird auf regio-

naler, nationaler und europäischer Ebene die digitale Wirtschaft vorangetrieben 

und dies wird allen Europäern zugute kommen.104 
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In den folgenden Kapiteln werden die festgelegten Aktionspläne vorgestellt. Da-

bei handelt es sich um die zwei Aktionspläne „eEurope 2002“, im Juni 2000 vom 

Europäischen Rat in Feira verabschiedet, und „eEurope 2005“, von den EU-

Staats- und Regierungschefs im Juni 2002 in Sevilla gebilligt.105 

5.2.1 eEurope 2002 

Mit dem Aktionsplan „eEurope 2002“ wurde im Jahr 2000 die erfolgreiche Einfüh-

rung des Internet in Europa ganz oben auf die politische Tagesordnung gesetzt. 

Dazumal bestanden Hindernisse wie teurer, unsicherer und langsamer Netzzu-

gang; geringe Anzahl von Online-Interessenten; keine ausreichend dynamische, 

unternehmerische und dienstleistungsorientierte Kultur; sowie mangelndes En-

gagement des öffentlichen Sektors für die Entwicklung neuer Anwendungen und 

Dienste.106 

eEurope brachte die zur Beseitigung dieser Schwächen notwendigen Schritte mit 

drei Hauptzielen auf den Punkt:107 

1. Bereitstellung billigerer, schnellerer, sicherer Internet-Zugänge.  

2. Investitionen in Menschen und deren Fertigkeiten.  

3. Förderung der Nutzung des Internet.  

In all diesen Punkten wurden im Rahmen von „eEurope 2002“ bis zum Zeitpunkt 

der Generierung des neuen Aktionsplans „eEurope 2005“ im Jahr 2002 beachtli-

che Fortschritte erzielt. 

Billigerer, schnellerer und sicherer Internet-Zugang 

Der Aktionsplan geht von der Feststellung aus, dass es, trotz der zum 1. Januar 

1998 erfolgten Liberalisierung im Bereich der Telekommunikation, keinen wirkli-

chen Wettbewerb in den Netzen der Mitgliedsstaaten gibt und daher neue billige-

re Tarifmodelle nur zögerlich angeboten werden. Die Europäische Kommission 

vertritt die Ansicht, dass eine spürbare Gebührensenkung notwendig ist, um eine 

schnelle Ausbreitung multimedialer Breitband-Internet-Zugänge zu ermöglichen. 

Aus diesem Grund wurden im Rahmen von „eEurope 2002“ unter anderem fol-

gende Schritte vorgeschlagen:108 
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1. Verabschiedung der fünf Richtlinien des neuen Rechtsrahmens für elekt-

ronische Kommunikationsnetze und -dienste, bestehend aus der Rah-

menrichtlinie und den vier sogenannten Einzelrichtlinien: 

• Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie)  

• Richtlinie 2002/19/EG (Zugangsrichtlinie)  

• Richtlinie 2002/20/EG (Genehmigungsrichtlinie)  

• Richtlinie 2002/22/EG (Universaldienstrichtlinie)  

• Richtlinie 2002/58/EG (Datenschutzrichtlinie) 

Dieses „Telekomreformpaket“ bildet die grundlegende Basis der verschie-

denen Telekommunikationsgesetze der Mitgliedsstaaten und wird daher 

in der Diplomarbeit im Kapitel „Die österreichischen Gesetzgebung“ noch 

näher erläutert. 

2. Förderung eines freien Wettbewerbs in den Mitgliedsstaaten durch ent-

bündelten Zugang zum Teilnehmeranschluss. Dadurch erhalten alternati-

ve Telekommunikationsbetreiber und Dienstanbieter physischen Zugang 

zur Anschlussleitung des Teilnehmers. Die Entbündelung wird mit der 

Verordnung (EG) Nr. 2887/2000 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 18. Dezember 2000 über den entbündelten Zugang zum Teil-

nehmeranschluss durchgesetzt.109 

3. Verbesserung der Koordinierung des europäischen Rahmens für die Fre-

quenzpolitik. 

Sichere Netze und ein sicherer Zugang sind entscheidend für das Vertrauen der 

Nutzer in den elektronischen Datenverkehr. Deshalb zielt der Aktionsplan auf die 

Verbesserung der Sicherheit von Online-Transaktionen ab und sieht dazu fol-

gende Maßnahmen vor:110 

4. Unterstützung der Branche bei der Schaffung von Systemen der Sicher-

heitszertifizierung durch Koordinierung der Anstrengungen und gegensei-

tige Anerkennung. 

5. Förderung von Technologien zur Verbesserung des Schutzes der Pri-

vatsphäre durch die Verabschiedung von Verhaltenskodizes und die 

Etablierung guter Praktiken. 

6. Förderung der öffentlich-privaten Zusammenarbeit bezüglich der Zuver-

lässigkeit von Informationsinfrastrukturen. 

In diesem Zusammenhang wurde eine Mitteilung der Kommission an den Rat, 

das Europäische Parlament, den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 

Ausschuss der Regionen am 26. Januar 2001 vorgelegt, in der es um die „Schaf-
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fung einer sichereren Informationsgesellschaft durch Verbesserung der Sicher-

heit von Informationsinfrastrukturen und Bekämpfung der Computerkriminalität“ 

geht.111 

Investitionen in Menschen und deren Fähigkeiten 

Eine starke und wettbewerbsfähige Wirtschaft entsteht nicht allein dadurch, dass 

digitale Technologien in Fertigungs- und Dienstleistungsprozesse eingebunden 

werden, sondern es werden auch hoch qualifizierte Mitarbeiter, die diese im lau-

fenden Wandel stehenden Systeme bedienen und computerkundige Verbrau-

cher, die bereit sind, die neuen Waren und Dienstleistungen zu kaufen, benötigt.  

Daher müssen die Menschen aller Altersgruppen ständig dazulernen und weiter-

gebildet werden. Die Wettbewerbsfähigkeit Europas hängt mithin davon ab, wie 

viel die Gesellschaft in ihre Menschen investiert. 

Im Aktionsplan wird definiert, wie die Nutzung der elektronischen Netze durch die 

europäischen Wissenschaftskreise und den Bildungsbereich verbessert werden 

muss:112 

7. Ausstattung der Universitäten und Hochschulen mit schnellen Internetzu-

gängen und Einrichtung schneller Intranets, sowie Förderung der WWG-

Technologien (World Wide Grid) zur Erleichterung der Zusammenarbeit 

geografisch von einander entfernter Forscherteams. 

8. Anschluss der Schulen an die Forschungsnetze und Ausrüstung aller Bil-

dungseinrichtungen, Lehrenden und Schüler mit einem Internet-

Anschluss und dem Zugang zu multimedialen Hilfsmitteln, wie z.B. elekt-

ronischen Lernforen, Wikis, usw. 

9. Erhöhung der Plätze und der Schulungsangebote im Bereich der Informa-

tionstechnologien vor allem für Arbeitskräfte, um ihnen lebenslanges Ler-

nen zu ermöglichen. 

10. Einführung eines europäischen Diploms über grundlegende Kenntnisse in 

den Informationstechnologien. 

An dieser Stelle möchte der Verfasser erwähnen, dass hier nur ein Überblick der 

Maßnahmen dargestellt wird, da der Aktionsplan durchaus weitere Schritte dar-

bietet. Beispiele dafür sind die bessere Einbeziehung der Behinderten und aller 

Menschen, die allein nicht in der Lage sind, die Vorteile der Informationsgesell-

schaft für sich zu nutzen, etwa durch die Aufstellung von Normen, die das „De-

sign für alle" und damit die Zugänglichkeit informationstechnologischer Produkte 
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gewährleisten, um die Beschäftigungsfähigkeit und soziale Einbeziehung von 

Personen mit besonderen Bedürfnissen zu verbessern.113 

Förderung der Nutzung des Internet 

Die EU sah nach der Jahrhundertwende ihre Aufgabe im Hinblick auf die Verbrei-

tung und Förderung des Internet vor allem in der Schaffung günstiger Rahmen-

bedingungen, damit Unternehmen und andere Einrichtungen ihre digitalen Fä-

higkeiten und Dienste schneller entwickeln konnten. In diesem Zusammenhang 

wurden EU-Rechtsvorschriften über das Urheberrecht, den Fernabsatz von Fi-

nanzdienstleistungen, elektronisches Geld und über die Mehrwertsteuer auf be-

stimmte elektronisch erbrachte Dienstleistungen verabschiedet.114 

Des Weiteren wurde die rechtliche Grundlage in Form der Verordnung (EG) 

Nr. 733/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. April 2002 

zur Einführung der Domäne oberster Stufe „.eu"115 geschaffen, sodass die euro-

päischen Bürger, Organisationen und Unternehmen anstelle der Landeskürzel 

wie „.at“ oder der allgemeinen Domäne „.com“ nun auch die Europadomäne „.eu“ 

in ihren E-Mail- und Web-Adressen verwenden können.  

Die Tätigkeit der EU beschränkt sich keineswegs nur auf die Rechtsetzung. 

Vielmehr wurde auf höchster Ebene beständig Druck ausgeübt und anhand jähr-

licher „Frühjahrsberichte“ dafür gesorgt, dass alle EU-Länder ihre Versprechen 

einlösen und die einschlägigen Initiativen wie „eGovernment“, „eHealth“ und 

„eContent“ tatsächlich vorantreiben.116 

5.2.2 eEurope 2005 

Die Schaffung einer Informationsgesellschaft ist ein sich wandelndes Ziel. Es 

handelt sich um einen Prozess, der ständig angepasst werden muss, um den 

neu entstehenden Herausforderungen und den noch bestehenden Hindernissen 

Rechnung zu tragen. Die langsame Entwicklung des elektronischen Handels und 

der schwierige Breitbandausbau sind Probleme, die mit Hilfe des Aktionsplans 

„eEurope 2005“, der im Juni 2002 in Sevilla beschlossen wurde, gelöst werden 

müssen. Zur Beseitigung dieser Mängel knüpft „eEurope 2005“ einerseits an die 

Erfolge von „eEurope 2002“ an, beschränkt sich aber im Vergleich auf weniger 

Prioritäten. Es geht vor allem um die Nutzung des Internet für den elektronischen 

Handel und für öffentliche Dienste, gerade in den Schulen, Unternehmen und 

privaten Haushalten. Deswegen standen zum damaligen Zeitpunkt die Themen 

elektronische Behördendienste (eGovernment), computergestütztes Lernen 
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(eLearning) und elektronische Gesundheitsdienste (eHealth), sowie die Schaf-

fung dynamischer Rahmenbedingungen für den elektronischen Geschäftsverkehr 

(eBusiness) ganz oben auf der Tagesordnung.117 

Der Aktionsplan sieht zur Umsetzung zwei Arten von Maßnahmen vor, die sich 

wiederum gegenseitig ergänzen und für die Bereitstellung der grundlegenden 

Dienste maßgeblich sind:118 

1. Eine allgemeine Gewährleistung des Breitband-Zugangs und eine sichere 

Informationsinfrastruktur. 

2. Dienste, Anwendungen und Inhalte für die online zugänglichen öffentli-

chen Dienste und den elektronischen Geschäftsverkehr. 

Es muss bedacht werden: Je stärker elektronische Informationsnetze und Diens-

te Teil der Geschäftstätigkeit und des täglichen Lebens werden, desto wichtiger 

wird die Sicherheit der Daten und Informationen. Sichere Kommunikationsnetze 

und Informationssysteme sind daher eine unverzichtbare Voraussetzung für die 

Entwicklung des elektronischen Daten- bzw. Geschäftsverkehrs und für die Ge-

währleistung des Datenschutzes. 

Daher stellt der Ausbau einer sicheren Informationsinfrastruktur eines der Haupt-

ziele des Aktionsplans „eEurope 2005“ dar. 119 In diesem Bereich war zum dama-

ligen Zeitpunkt die Europäische Union bereits in mehrfacher Hinsicht tätig ge-

worden: 

• Vorschlag der Kommission vom Juni 2001 über die Sicherheit der Netze 

und Informationen120  

• Der Kampf gegen die Computerkriminalität im Rahmen des Aktionsplans 

„eEurope 2002“121  

• Richtlinie über den Schutz personenbezogener Daten im Bereich der Te-

lekommunikation122 uvm. 
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Des Weiteren wurde im Aktionsplan definiert, dass die verschiedenen Dienste 

nicht nur per Computer, sondern auch über das interaktive digitale Fernsehen, 

den Mobilfunk der dritten Generation und Fernsehkabelnetze erreichbar sein 

müssen. In diesem Zusammenhang belegt beispielsweise der Begriff „Triple 

Play“ eine erfolgreiche Umsetzung dieses Vorhabens und auch Internet am Han-

dy ist heutzutage ein gängiges Anwendungsbeispiel. 

Auswertung von „eEurope 2005“ 

In der „Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den 

Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regio-

nen vom 21. August 2009 - Abschlussbewertung des Aktionsplans eEurope 2005 

und des Mehrjahresprogramms (2003–2006) zur Verfolgung der Umsetzung des 

Aktionsplans eEurope 2005, zur Verbreitung empfehlenswerter Verfahren und 

zur Verbesserung der Netz- und Informationssicherheit (Modinis)“ - begrüßt die 

Kommission die Ergebnisse der unabhängigen Bewertung und deren positive 

Gesamteinschätzung hinsichtlich der Relevanz, Effizienz und Wirkung des Akti-

onsplans „eEurope 2005“.123 

Die Bewerter kamen zu dem Schluss, dass die eEurope-Initiative entscheidend 

für die Einrichtung und Pflege des Dialogs zwischen Ländern mit unterschiedli-

chen kulturellen und institutionellen Voraussetzungen, Leistungsniveaus, sowie 

Plänen und Prioritäten für die Informationsgesellschaft war.124 

Im Zuge der Bewertung wurden verschiedene Wirkweisen in den Mitgliedstaaten 

festgestellt. Demnach kann die eEurope-Initiative wie folgt gesehen werden:125 

• eine Plattform für die Einflussnahme; 

• ein wichtiger Initiator und Motor, sowie Bezugspunkt für die nationale Poli-

tik zugunsten der Informationsgesellschaft; 

• als Antriebsfaktor für bestimmte Teilbereiche der Informationsgesellschaft; 

• als Anreiz für eine bessere Koordinierung der nationalen Politik zugunsten 

der Informationsgesellschaft. 

Des Weiteren erhielten die Mitgliedstaaten mit Hilfe von eEurope einen breiteren 

Gesamtüberblick über die Herausforderungen, die aus der Informationsgesell-

schaft erwachsen und die von anderen Ländern gefundenen Lösungen.126  
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Ein wesentliches Manko der eEurope-Initiative war jedoch, dass die Beratergrup-

pe ihrer Rolle nicht hinreichend gerecht wurde, vor allem, weil es sich hierbei um 

eine Gruppe handelte, die nicht das breite Spektrum an Sachkenntnis bieten 

konnte, das für die große Vielfalt der eEurope-Themen nötig gewesen wäre. 

Auch die große Anzahl von Untergruppen und deren mangelnde Koordinierung 

führten zu einem Transparenzverlust und zu unnötiger Doppelarbeit.127  

Die Bewerter kamen zu dem Schluss, dass der Aktionsplan „eEurope 2005“ ein 

wichtiger Faktor dafür war, die IKT auf der politischen Tagesordnung zu halten, 

als das Interesse an diesem Thema zu schwinden drohte, was teilweise damit 

zusammenhing, dass andere Themen (erneut) auftauchten, die als wichtiger gal-

ten.128 Die Bewertungsergebnisse zeigen, dass die IKT-Politik auf nationaler 

Ebene vorangebracht wurde. Der Gesamtabgleich der einschlägigen Politikziele 

der Mitgliedstaaten mit denen des Aktionsplans macht aber auch deutlich, dass 

der Schwerpunkt auf der Entwicklung elektronischer Behörden- (eGovernment) 

und Gesundheitsdienste (eHealth) lag.129 

5.3 i2010 

Im Juni 2005 beschloss die Kommission die Initiative: „i2010 – Eine europäische 

Informationsgesellschaft für Wachstum und Beschäftigung“.130 Als eEurope-

Nachfolger stellt die i2010-Initiative eine umfassende Strategie für den Einsatz 

sämtlicher Instrumente der EU-Politik zur Förderung der Entwicklung der digita-

len Wirtschaft dar und hebt die Bedeutung der IKT als Integrationsmotor und für 

eine bessere Lebensqualität hervor.131  

„Als Kernpunkt der überarbeiteten Lissabonner Partnerschaft für Wachstum und 

Beschäftigung wird die i2010-Initiative auf ein integriertes Gesamtkonzept für EU-

Politik im Bereich der Informationsgesellschaft und der audiovisuellen Medien 

hinarbeiten.“132 

Die Kommission schlägt drei Prioritäten für die europäische Politik im Bereich der 

Informationsgesellschaft und der Medien bis 2010 vor: 
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1. Schaffung eines einheitlichen europäischen Informationsraums, der ei-

nem offenen und wettbewerbsfähigen Binnenmarkt im Bereich der Infor-

mationsgesellschaft und der Medien förderlich ist. 

2. Steigerung der Innovation und der Investitionen in die IKT-Forschung, um 

das Wachstum und die Entstehung von mehr und besseren Arbeitsplät-

zen zu fördern. 

3. Aufbau einer integrativen europäischen Informationsgesellschaft, die 

Wachstum und Beschäftigung in einer Weise fördert, die mit einer nach-

haltigen Entwicklung vereinbar ist und die bessere öffentliche Dienste und 

die Lebensqualität in den Vordergrund stellt. 

Die Gewährleistung einer integrativen Informationsgesellschaft, die allen zugute 

kommt, wird nur durch Eliminieren der „Digitalen Kluft“ erfolgen können. Daher ist 

es auch das Ziel der i2010-Initiative, die Zahl der Internetnutzer bis 2010 zu ver-

doppeln, auf mindestens 90% der EU-Bürger und Unternehmen.133 

Bei diesem Vorhaben muss das Hauptaugenmerk auf ländliche Gebiete gelegt 

werden, da im Jahr 2008 41,7% der Bevölkerung in den dünn besiedelten Gebie-

ten der Europäischen Union noch nie das Internet benutzt hatten, im Vergleich zu 

27,4% in den dicht besiedelten Gebieten. Diese Zahlen lassen sich insbesondere 

damit erklären, dass der Breitband-Zugang im Zeitraum 2005-2007 in Städten 

stärker zugenommen hat als auf dem Land. Im Dezember 2007 verfügten nur 

70% der Bevölkerung in ländlichen Gebieten der EU über Breitband-Zugang, im 

Gegensatz zu 98% in städtischen Gebieten.134 

5.3.1 Bilanz der i2010-Strategie 2005-2009 

Aus der „Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den 

Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regio-

nen - Bericht über die digitale Wettbewerbsfähigkeit Europas: Hauptergebnisse 

der i2010-Strategie 2005-2009“ geht hervor, dass sich die Maßnahmen der IKT-

Politik im Beobachtungszeitraum als Triebkraft für die wirtschaftliche und soziale 

Modernisierung Europas erwiesen und zu vielen greifbaren Ergebnissen beige-

tragen haben:135 

• Immer mehr Europäer sind online. Der Anteil der regelmäßigen Internet-

nutzer stieg von 43% im Jahr 2005 auf 56% im Jahr 2008, von denen die 

meisten das Internet fast täglich nutzen und über einen schnellen Inter-

netanschluss verfügen.  
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• Europa ist in Sachen Breitband-Internet weltweit führend geworden. Das 

Breitband-Internet hat sich mit 114 Millionen Teilnehmern zum größten 

Weltmarkt entwickelt und seine Verbreitung nimmt weiter rasch zu. Die 

Hälfte aller europäischen Haushalte und mehr als 80% der europäischen 

Unternehmen besitzen einen festen Breitbandanschluss, drei Viertel von 

ihnen mit durchschnittlichen Download-Geschwindigkeiten von über 

2 MBit/s. Breitband-Internet ist für 93% der Bevölkerung in der EU zu-

gänglich, gegenüber 87% im Jahr 2005. 

• Der Mobiltelefonmarkt hat den Versorgungsgrad von 100% überschritten 

und, ausgehend von 84% der EU-Bevölkerung im Jahr 2004, 119% im 

Jahr 2009 erreicht. Europa ist dadurch in der Mobilfunkverbreitung welt-

weit führend, denn in den USA und Japan liegt der Versorgungsgrad bei 

etwa 80%. Die Verbraucher geben mehr Geld für Gespräche und Text-

nachrichten aus, und zwar zu Preisen, die um 34,5% niedriger sind als 

2004 (einschließlich der 70%igen Senkung der Roamingpreise seit 2005). 

• Das Angebot vollständig verfügbarer Dienste für die Bürger ist 2007 auf 

50% (2004 noch 27%) und für Unternehmen auf 70% (2004 noch 58%) 

gestiegen. Ein Drittel der europäischen Bürger und fast 70% der Unter-

nehmen in der EU nehmen elektronische Behördendienste in Anspruch.  

• Die Mitgliedstaaten haben die Bedeutung der IKT für Produktivität und 

Wachstum sowie das Potenzial der IKT für die Erreichung vielfältiger so-

zioökonomischer Ziele erkannt. Viele Mitgliedstaaten verfolgen heute na-

tionale IKT-Strategien mit ähnlichen Zielen wie die i2010-Initiative. 

Dies sind nur einige Erfolge der i2010-Initiative. Eine ausführlichere Auflistung 

findet man in der Mitteilung der Kommission „Bericht über die digitale Wettbe-

werbsfähigkeit Europas - Hauptergebnisse der i2010-Strategie 2005–2009“.136 

Eine abschließende Auswertung i2010-Initiative kann zum gegebenen Zeitpunkt 

nicht erfolgen, da diese Initiative noch nicht ausgelaufen ist. 

Abschließend muss erwähnt werden, dass die Erfolge der von der EU in den letz-

ten Jahren verfolgten IKT-Strategie in einen globalen Zusammenhang gesetzt 

werden müssen. Europa läuft trotz seiner weltweiten Führung auf bestimmten 

Gebieten Gefahr, seinen Wettbewerbsvorsprung einzubüßen, wenn es sich um 

neue und innovative Entwicklungen handelt. So hat sich Europa beispielsweise 

beim Breitband-Internet als führend positioniert, liegt aber auf dem Gebiet der 

Hochgeschwindigkeits-Glasfasernetze abgeschlagen hinter Japan und Südkorea. 

Auch die europäischen Erfolge im Mobilfunk haben sich nicht auf dem Gebiet der 

drahtlosen Breitbandverbindungen fortgesetzt, im Gegensatz zu Asien, das die 

weltweite Führung in diesem Sektor zu übernehmen scheint. Außerdem besitzt 

Europa beim Angebot von innovativen Internetdiensten und -anwendungen keine 
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Vorreiterrolle, da die neuen interaktiven Webangebote wie Blogs und soziale 

Netzwerke von den USA beherrscht werden.137 

Aus diesen Gründen braucht Europa eine neue digitale Agenda, um die zukünfti-

gen Herausforderungen erfolgreich zu meistern. 

5.4 Digitale Agenda für Europa 2010-2020 

Die Europäische Kommission stellte im März 2010 die Strategie Europa 2020 

vor, um die Krise zu überwinden und die Wirtschaft der EU auf die Herausforde-

rungen des kommenden Jahrzehnts vorzubereiten.138  

Europa 2020 setzt das Ziel einer hohen Beschäftigung und Produktivität in einer 

umweltfreundlichen Wirtschaft mit weitreichendem sozialem Zusammenhalt, das 

durch konkrete Maßnahmen auf EU-Ebene und auf nationaler Ebene erreicht 

werden soll.  

Die Digitale Agenda für Europa ist eine der sieben Leitinitiativen der Strategie 

Europa 2020, die aufgestellt wurde, um die grundlegende Rolle zu definieren, die 

dem Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in Zukunft 

zukommen muss, wenn Europa seine ehrgeizigen Ziele für 2020 verwirklichen 

möchte. Diese Agenda hat die Aufgabe, den Weg zu weisen, um eine bestmögli-

che Entfaltung des sozialen und wirtschaftlichen Potenzials der IKT zu erreichen 

und vor allem das Internet als den unverzichtbaren Träger wirtschaftlicher und 

sozialer Aktivität zu positionieren.139 

5.4.1 Was ist der Schwerpunkt der Digitalen Agenda? 

Die Agenda sieht sieben vorrangige Aktionsbereiche vor:140 

Schaffung eines digitalen Binnenmarkts, da in Europa immer noch verschie-

dene nationale Online-Märkte bestehen, die die Europäer daran hindern, die Vor-

teile eines digitalen Binnenmarkts zu nutzen. 

Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Interoperabilität von IKT-

Produkten und -Diensten, für den Aufbau einer wirklich digitalen Gesellschaft. 

Das beste Beispiel dafür, was die technische Interoperabilität leisten kann, ist 

das Internet. Durch seine offene Architektur haben heute Milliarden Nutzer in 

aller Welt interoperable Geräte und Anwendungen. Um aber die Vorteile der IKT 

in Europa uneingeschränkt nutzen zu können, muss die Interoperabilität von Ge-
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räten, Anwendungen, Datensammlungen, Diensten und Netzen weiter erhöht 

werden. 

Steigerung von Vertrauen und Sicherheit im Internet, da sich die Europäer 

erst dann auf kompliziertere Online-Aktivitäten einlassen werden, wenn sie das 

Gefühl haben, dass sie – und ihre Kinder – sich voll auf ihre Netze verlassen 

können. Deshalb muss dem Aufkommen der „Cyberkriminalität“ – vom Kindes-

missbrauch über Identitätsdiebstahl bis zu Cyberangriffen – entgegengetreten 

werden und dazu müssen auch reaktionsfähige Mechanismen entwickelt werden. 

Einrichtung viel schnellerer Internetverbindungen. Europa braucht weithin 

verfügbare schnelle bzw. Highspeed-Breitband-Zugänge zu konkurrenzfähigen 

Preisen, damit die Wirtschaft kräftiger wächst und Arbeitsplätze und Wohlstand 

entstehen. 

Die EU hat sich das Ziel gesetzt, bis 2013 grundlegende Breitbanddienste für alle 

Europäer verfügbar zu machen und sicherzustellen. Bis 2020 sollen damit 

1. alle Europäer Zugang zu viel höheren Internetgeschwindigkeiten von 

über 30 MBit/s haben und  

2.  mindestens 50% aller europäischen Haushalte Internetzugänge mit über 

100 MBit/s besitzen. 

Förderung von Investitionen in Forschung und Entwicklung, da aufgrund 

des IKT-Beitrags zu der gesamten Wertschöpfung in europäischen Schlüssel-

branchen (u. a. Automobil (25%), Haushalt und Elektronik (41%), Gesundheit 

und Medizin (33%)) der Mangel an Investitionen in die IKT-FuE eine Bedrohung 

für den gesamten Produktions- und Dienstleistungssektor der EU darstellt. 

Verbesserung der digitalen Kompetenzen, Qualifikationen und Integration, 

da immer mehr alltägliche Aufgaben online erledigt werden. Von der Stellenbe-

werbung über die Steuerzahlung bis zur Ticketbuchung ist die Internetnutzung für 

viele Europäer zum festen Bestandteil ihres Alltags geworden. Ca. 30% der Eu-

ropäer haben das Internet jedoch noch nie genutzt und hier ist unter anderem 

anzusetzen. 

Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnologien zur Bewälti-

gung gesellschaftlicher Herausforderungen wie Klimawandel und Bevölke-

rungsalterung. Die Verwendung und der Einsatz von IKT sind wichtige Fakto-

ren, die Europa bei der Bewältigung künftiger Herausforderungen, wie Fürsorge 

in einer alternden Gesellschaft, Klimawandel, Verringerung des Energiever-

brauchs, Steigerung der Verkehrseffizienz und Mobilität und die Einbeziehung 

von Menschen mit Behinderungen, in Zukunft noch mehr unterstützen werden. 
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5.5 Erfolgszyklus der digitalen Wirtschaft 

Der IKT-Sektor erwirtschaftet mit einem jährlichen Marktvolumen von 660 Milliar-

den EUR unmittelbar 5% des europäischen Bruttoinlandsprodukts, leistet aber 

einen weitaus größeren Beitrag zur gesamten Produktivitätssteigerung (20% di-

rekt aus dem IKT-Sektor und 30% durch IKT-Investitionen). Gründe dafür sind 

das hohe Niveau der Dynamik und Innovation in diesem Sektor und seine grund-

legende Rolle, wenn es darum geht, die Art und Weise der Wirtschaftstätigkeit in 

anderen Sektoren zu verändern und zu beeinflussen. Gleichzeitig gehen von der 

IKT heute auch erhebliche soziale Auswirkungen aus. So hat beispielsweise die 

Tatsache, dass in Europa täglich mehr als 250 Millionen Menschen das Internet 

nutzen und im Prinzip alle Europäer ein Mobiltelefon besitzen, zu einer Änderung 

des Lebensstils geführt.141 

Das große Potenzial der IKT kann durch einen funktionierenden Erfolgszyklus 

mobilisiert werden. Dafür müssen zunächst attraktive Inhalte und Dienste in ei-

nem interoperablen und grenzenlosen Internetumfeld bereitgestellt werden. Dies 

regt eine Nachfrage nach höheren Geschwindigkeiten und Kapazitäten an, die 

ihrerseits Investitionen in schnellere Netze, wie Glasfaser, erst wirtschaftlich inte-

ressant macht. Die Einführung und Verbreitung schnellerer Netze ebnet wiede-

rum den Weg für innovative Dienste, die solche höheren Geschwindigkeiten auch 

nutzen und brauchen.  

Dieser Prozess wird in Abbildung 13 als äußerer Ring dargestellt. 

 

Abbildung 13: Erfolgszyklus der digitalen Wirtschaft
142
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6 Die österreichische Gesetzgebung 

Die Telekommunikation war in Österreich bis 1997 ein staatliches Monopol. Ihr 

Träger war als öffentliches Monopolunternehmen eingerichtet, die sogenannte 

„Post- und Telegraphenverwaltung“.143  

Bis in die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts war die herrschende Auffassung, 

dass der Telekommunikationsmarkt am effizientesten nur durch einen Anbieter 

bedient werden kann, da der Aufbau eines Konkurrenznetzes und der damit ver-

bundene Wettbewerb aus gesamtwirtschaftlicher Sicht nicht zweckmäßig sei. Die 

Entwicklung digitaler Technologien in diesem Jahrzehnt löste jedoch ein Umden-

ken im Bereich der Telekommunikation aus und die Sichtweise ging in Richtung 

Privatisierung des Telekommunikationssektors. Digitale Technologien ermögli-

chen eine schnellere und qualitativ bessere Kommunikation sowie eine bessere 

Umsetzung von neuen innovativen Diensten. Diese Möglichkeiten konnten von 

einem einzelnen, mit ausschließlichen und besonderen Rechten ausgestatteten 

Monopolunternehmen nicht mehr zur Gänze ausgeschöpft werden. Zusätzlich 

änderte sich durch die neue Situation die Kostenstruktur in diesem Sektor.144  

„Das alte Verständnis der Telekommunikation als „natürliches Monopol“ wurde 

aufgegeben und die Auffassung, die Telekommunikation könne auch unter Wett-

bewerbsbedingungen betrieben werden, setzte sich verstärkt durch.“145  

Die Öffnung der Telekommunikationsmärkte ist auf Grund der Wettbewerbsre-

geln des EG-Vertrages zwingendes Recht und seit 1. Jänner 1998 in Österreich 

vollständig umgesetzt.146  

6.1 Liberalisierung der Telekommunikation - ein direkter 

Ländervergleich Österreich - Finnland 

Mit dem Beitrittsantrag zur Europäischen Union im Jahr 1989 gab Österreich 

auch sein Einverständnis, die auf dem Gebiet der Telekommunikation vorgese-

henen Liberalisierungsschritte umzusetzen. Finnland hingegen hat in der Ge-

setzgebung bereits Ende der 80er Jahre große Schritte in Richtung eines neuen 

Telekommunikationszeitalters unternommen.147 Ein wesentlicher Faktor der be-

schleunigten Entfaltung der finnischen Informationsgesellschaft ist die eng mit 

der Geschichte des skandinavischen Landes verknüpfte Entwicklung des Tele-
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kommunikationssektors - historisch bedingt durch die große Anzahl privater Tele-

kommunikationsunternehmen. Nach jahrzehntelangem Vorherrschen einer Be-

treibervielfalt gelang die endgültige Liberalisierung des Telekommunikationssek-

tors bereits 1994, vier Jahre vor Österreich.148  

 Finnland  Österreich 

Aufnahme Mobilfunk-Netzbetrieb 1982 1984 

Trennung regulatorischer und operativer Agenden des Mo-
nopolisten 

1987  1994 

Liberalisierung von Datendiensten 1988 1994 

Aufnahme des 1. Mobilfunk-Netzbetriebes der digitalen 
GSM (Group Special Mobile)-900-Technologie 

1992 1994 

Aufnahme des 2. Mobilfunk-Netzbetriebes der GSM-900- 
Technologie 

1992 1996 

Vollständige Liberalisierung aller Sprachdienste im Festnetz 1994 1998 

Tabelle 4: Überblick der Liberalisierungsschritte Österreich - Finnland
149

 

6.2 Das Telekommunikationsgesetz 

Um in einem offenen Markt chancengleiche und faire Wettbewerbsvoraussetzun-

gen zu schaffen müssen Regeln und Eingriffsmöglichkeiten gegeben sein. Bei 

den Regulierungsmaßnahmen der Telekommunikationsmärkte wurden seitens 

der Europäischen Gemeinschaft, wie auch bei der Liberalisierung, Verbindlichkei-

ten vorgegeben. In Österreich sind diese verbindlichen Vorgaben mit dem Tele-

kommunikationsgesetz 1997 erstmals umgesetzt worden.150  

Für diese ordnungspolitische Neuorientierung des Telekommunikationssektors 

wurde auf europäischer Ebene im Jahr 1987 mit dem „Grünbuch über die Ent-

wicklung des Telekommunikationsmarktes“ der Grundstein gelegt. Darin geht es 

im Allgemeinen um die Liberalisierung der Bereiche Telekommunikationsnetze, -

dienste und -geräte und im Speziellen um die schrittweise Öffnung der europäi-

schen Telekommunikationsmärkte. Die im Grünbuch definierten Grundsätze und 

deren rechtliche Umsetzung erfolgten durch eine Vielzahl von Richtlinien und 

Vorgaben an die Mitgliedsstaaten, mit dem Zweck, den Telekommunikations-

markt zu öffnen und eine Harmonisierung der diese Öffnung begleitenden 

Rechtsvorschriften herbeizuführen.151  

Das geltende Telekommunikationsgesetz 2003 (TKG 2003) dient zur Regulie-

rung und Schaffung einer modernen Kommunikationsinfrastruktur, Sicherstellung 
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eines chancengleichen und funktionsfähigen Wettbewerbs sowie zum Schutz der 

Interessen der Nutzer. 

6.2.1 Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und- 

dienste 

Die Umsetzung des Rechtsrahmens des TKG 2003 basiert auf verschiedenen 

Richtlinien, Empfehlungen und Entscheidungen des Europäischen Parlaments 

und Rates. Im Folgenden wird das „Telekomreformpaket“152, bestehend aus der 

Rahmenrichtlinie und den vier sogenannten Einzelrichtlinien, kurz beschrieben: 

Rahmenrichtlinie: 

 Richtlinie 2002/21/EG behandelt einen gemeinsamen Rechtsrahmen für 

elektronische Kommunikationsnetze und -dienste.153  

„Mit dieser Richtlinie wird ein harmonisierter Rahmen für die Regulierung 

elektronischer Kommunikationsdienste und Kommunikationsnetze sowie 

zugehöriger Einrichtungen und zugehöriger Dienste vorgegeben. Sie legt 

die Aufgaben der nationalen Regulierungsbehörden sowie eine Reihe von 

Verfahren fest, die die gemeinschaftsweit harmonisierte Anwendung des 

Rechtsrahmens gewährleisten.“154 

Einzelrichtlinien: 

 Richtlinie 2002/19/EG (Zugangsrichtlinie) bezieht sich auf den Zugang 

zu elektronischen Kommunikationsnetzen und den zugehörigen Einrich-

tungen sowie deren Zusammenschaltung.155 

„Diese Richtlinie harmonisiert die Regulierung des Zugangs zu elektroni-

schen Kommunikationsnetzen und zugehörigen Einrichtungen sowie de-

ren Zusammenschaltung durch die Mitgliedstaaten. Ziel ist es, in Überein-

stimmung mit den Grundsätzen des Binnenmarkts einen Rechtsrahmen 

für die Beziehungen zwischen Netzbetreibern und Dienstanbietern zu 

schaffen, der einen nachhaltigen Wettbewerb und die Interoperabilität der 

elektronischen Kommunikationsdienste gewährleistet und die Interessen 

der Verbraucher fördert.  

Mit dieser Richtlinie werden für Betreiber und für Unternehmen, die eine 

Zusammenschaltung ihrer Netze und zugehörigen Einrichtungen und/oder 

den Zugang hierzu wünschen, Rechte und Pflichten festgelegt. Ferner 

werden Ziele für nationale Regulierungsbehörden in Bezug auf den Zu-

gang und die Zusammenschaltung vorgegeben und Verfahren festgelegt, 
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die gewährleisten sollen, dass die von den nationalen Regulierungsbe-

hörden auferlegten Verpflichtungen überprüft und nach Erreichen der an-

gestrebten Ziele gegebenenfalls aufgehoben werden.“156 

 Richtlinie 2002/20/EG (Genehmigungsrichtlinie) beschreibt die Ge-

nehmigung elektronischer Kommunikationsnetze und -dienste.157 

„Ziel dieser Richtlinie ist es, durch die Harmonisierung und Vereinfachung 

der Genehmigungsvorschriften und -bedingungen einen Binnenmarkt für 

elektronische Kommunikationsnetze und -dienste zu errichten, damit de-

ren Bereitstellung in der ganzen Gemeinschaft erleichtert wird. Die Richt-

linie gilt für Genehmigungen, die für die Bereitstellung elektronischer 

Kommunikationsnetze und -dienste erteilt werden.“158 

 Richtlinie 2002/22/EG (Universaldienstrichtlinie) definiert den Univer-

saldienst und die Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen 

und -diensten.159 

„Diese Richtlinie regelt die Bereitstellung elektronischer Kommunikations-

netze und -dienste für Endnutzer. Sie zielt ab auf die Gewährleistung der 

Verfügbarkeit gemeinschaftsweiten hochwertiger, öffentlich zugänglicher 

Dienste durch wirksamen Wettbewerb und Angebotsvielfalt und regelt 

gleichzeitig die Fälle, in denen die Bedürfnisse der Endnutzer durch den 

Markt nicht ausreichend befriedigt werden können. Sie begründet die 

Rechte der Endnutzer und die entsprechenden Pflichten von Unterneh-

men, die öffentlich zugängliche elektronische Kommunikationsnetze und   

-dienste bereitstellen. Im Hinblick auf die Gewährleistung eines Universal-

dienstes in einem Umfeld mit offenen und wettbewerbsorientierten Märk-

ten legt die Richtlinie das Mindestangebot an Diensten mit definierter 

Qualität fest, zu denen alle Endnutzer unter Berücksichtigung der spezif i-

schen nationalen Gegebenheiten zu einem erschwinglichen Preis und un-

ter Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen Zugang haben. Diese 

Richtlinie enthält auch Verpflichtungen bezüglich der Bereitstellung be-

stimmter Pflichtdienste wie der Bereitstellung von Mietleitungen für End-

nutzer.“160 
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 Richtlinie 2002/58/EG (Datenschutzrichtlinie) behandelt die Verarbei-

tung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der 

elektronischen Kommunikation.161 

„Diese Richtlinie dient der Harmonisierung der Vorschriften der Mitglied-

staaten, die erforderlich sind, um einen gleichwertigen Schutz der Grund-

rechte und Grundfreiheiten, insbesondere des Rechts auf Privatsphäre, in 

Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten im Bereich der 

elektronischen Kommunikation sowie den freien Verkehr dieser Daten und 

von elektronischen Kommunikationsgeräten und -diensten in der Gemein-

schaft zu gewährleisten.“162 

6.3 Struktur des TKG 2003 

Das TKG 2003 ist in 15 Abschnitte unterteilt und umfasst insgesamt 137 Para-

graphen. Im Folgenden wird eine kurze Beschreibung der verschiedenen Ab-

schnitte gegeben. 

1. Abschnitt „Allgemeines“ 

Diese Bestimmungen enthalten eine programmatische Zweckdefinition. 

Die hier genannten Zwecke dienen vor allem auch zur Orientierung bei 

der Vollziehung des Gesetzes. Durch die angeführten Ziele wird indirekt 

auch der Schutz der Nutzer vor Missbrauch einer marktbeherrschenden 

Stellung sichergestellt. Es werden auch Ausnahmeregelungen für Behör-

denzwecke, insbesondere für Zwecke der Landesverteidigung, getrof-

fen.163 

2. Abschnitt „Leitungs- und Mitbenutzungsrechte“ 

„Ein flächendeckendes Netz ist unabdingbare Voraussetzung für das An-

bieten von Kommunikationsdienstleistungen. Das TKG 2003 sieht in sei-

nem zweiten Abschnitt Regelungen über Leitungsrechte, Mitbenutzungs-

rechte und -pflichten für Bereitsteller von Kommunikationsnetzen sowie 

Duldungspflichten von Grundstückseigentümern vor.“164 

3. Abschnitt „Kommunikationsdienste, Kommunikationsnetze“ 

In diesem Abschnitt wird geregelt, dass bei Bereitstellung von Kommuni-

kationsnetzen und -diensten keine Entscheidung seitens der Regulie-

rungsbehörde notwendig ist, sondern beschränkt sich auf das verfahrens-

rechtliche Erfordernis einer schriftlichen Anzeige vor der Aufnahme des 
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Betriebs. Im Weiteren wird die Rufnummernportierung, Tariftransparenz, 

die Pflichten der Betreiber öffentlicher Telefonnetze und -dienste im Hin-

blick auf Notrufe uvm. geregelt.165 

4. Abschnitt „Universaldienst“ 

„Als Universaldienst bezeichnet man ein definiertes Mindestangebot an 

Diensten von bestimmter Qualität, das allen Nutzern unabhängig von ih-

rem Standort und, gemessen an den landesspezifischen Bedingungen, zu 

einem erschwinglichen Preis zur Verfügung steht.“166  

Der Zugang zu einem Schmalbandanschluss, Auskunftsdiensten sowie 

das Teilnehmerverzeichnis sind wesentliche Bestandteile des Universal-

dienstes. Unter anderem wird in diesem Abschnitt geregelt, dass die Er-

bringung des Universaldienstes vom Bundesminister für Verkehr, Innova-

tion und Technologie öffentlich auszuschreiben ist.167  

Im Hinblick auf die derzeitige Wettbewerbssituation ist davon auszuge-

hen, dass für die Erbringung des Universaldienstes nur die A1 Telekom 

Austria in Betracht kommt.168 

Auf europäischer Ebene wird zur Zeit die Ausdehnung der Universal-

dienstrichtlinie169 auf breitbandiges Internet erwogen. Zwar werden Breit-

bandanschlüsse von der Mehrheit der Verbraucher noch nicht genutzt 

und würden damit noch nicht den Kriterien170 der Universaldienstrichtlinie 

genügen. Dies wird sich aber in absehbarer Zeit ändern; auf Grund der 

mangelnden Versorgung ländlicher Gemeinden sollte im Blick behalten 

werden, dass eine Erweiterung der Universaldienstrichtlinie nicht vor 2011 

in Kraft treten könnte.171 

5. Abschnitt „Wettbewerbsregulierung“ 

Im Kern befasst sich die Wettbewerbsregulierung mit der Abgrenzung der 

im Bereich elektronischer Kommunikationsnetze und -dienste bestehen-

den Märkte (Marktdefinition), mit der Analyse, ob auf diesen Märkten ef-

fektiver Wettbewerb besteht (Marktanalyse wie z.B. Feststellung von Un-

ternehmen mit beträchtlicher Marktmacht), und schlussendlich - wenn 

kein effektiver Wettbewerb festzustellen ist - mit der Auferlegung spezifi-

scher Pflichten, wie z.B. der Gleichbehandlungsverpflichtung, Transpa-
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renzverpflichtung, getrennten Buchführung, Bereitstellung von Mietleitun-

gen uvm. 172 

Dieser Abschnitt ist gemeinschaftsrechtlich vor allem durch die Richtlinie 

2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) sowie durch Bestimmungen der Richtlinie 

2002/19/EG (Zugangsrichtlinie) und der Richtlinie 2002/22/EG (Universal-

dienstrichtlinie) voll harmonisiert.173 

6. Abschnitt „Frequenzen“ 

Die Nutzung von Frequenzen ist sowohl für Anbieter von Kommunikati-

onsnetzen und -diensten, als auch für zahlreiche andere Unternehmen 

oder Organisationen von wesentlicher Bedeutung. So werden Funkfre-

quenzen unter anderem in den Bereichen Verkehr, Wissenschaft und Mili-

tär genutzt.174  

Aus diesem Grund ist die Frequenzverwaltung eine wesentliche Aufgabe 

auch wegen der internationalen Verpflichtung und Koordination, da sich 

Wellen über Staatsgrenzen hinwegsetzen.  

In diesem Abschnitt werden unter anderem die Frequenzverwaltung, -

zuteilung und -nutzung gesetzlich geregelt. 

7. Abschnitt „Adressierung und Nummerierung“ 

Um das Ziel einer Kommunikationsverbindung auszuwählen und den Weg 

dorthin festzulegen, kommen verschiedene Steuerungsbefehle zum Ein-

satz, wie z.B. die Telefonnummer. Neben solchen Steuerbefehlen sind für 

die Leitweglenkung in Kommunikationsnetzen sowie für netzübergreifen-

de Kommunikationsverbindungen weitere Kommunikationsparameter 

notwendig, wie z.B. Signalling Point Codes zur Adressierung von VSt.175 

In diesem Abschnitt wird unter anderem die Verantwortung der Regulie-

rungsbehörde in Bezug auf diese Kommunikationsparameter, wie z.B. die 

Zuteilung der Parameter, aufgezeigt  

„Als Verhaltensvorschriften kommen in diesem Bereich etwa Bestimmun-

gen in Betracht, mit denen Zuteilungsinhabern die Verpflichtung auferlegt 

wird, die Erreichbarkeit der zugeteilten Nummer aus allen öffentlichen 

Netzen oder die Erreichbarkeit der zugeteilten Nummer an sieben Tagen 

der Woche und 24 Stunden pro Tag sicher zu stellen.“176 
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8. Abschnitt „Schutz der Nutzer“ 

Es wird über die Informationspflicht der Betreiber bei vorgesehener 

Dienstunterbrechung informiert, die in entsprechender Form und so zu er-

folgen hat, dass eine deutliche Wahrnehmung möglich ist.177 

In diesem Abschnitt geht es vereinfacht um die Rechte, die der Kunde 

gegenüber dem Betreiber hat, wie z.B. den Anspruch auf Aufrechthaltung 

der Dienstleistung auch bei vorübergehenden Zahlungsproblemen. 

9. Abschnitt „Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen“ 

Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen müssen in ihrem 

Aufbau und ihrer Funktionsweise den anerkannten Regeln der Technik 

und internationalen Voraussetzungen entsprechen. Im Weiteren wird im 

neunten Abschnitt des TKG 2003 die Errichtung und der Betrieb von 

Funkanlagen, die Typenzulassung sowie die Pflicht zur nicht missbräuch-

lichen Verwendung von Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrich-

tungen, geregelt.178 

10. Abschnitt „Verfahren, Gebühren“ 

Hierbei stehen die Verfahren bei Zulassung und Typenzulassung, Wider-

ruf einer Zulassung, Gebühren für Bewilligungen und Zulassungen, Ände-

rungen und Erlöschen der Bewilligung sowie Punkte für die Ablehnung ei-

ner Bewilligung zur Errichtung und zum Betrieb einer Funkanlage, im 

Vordergrund.179 

11. Abschnitt „Aufsichtsrechte“ 

Kommunikationsdienste unterliegen der Aufsicht der Regulierungsbehör-

de, die sich dazu der Organe der Fernmeldebehörden bedienen kann. In 

diesem Abschnitt des TKG 2003 wird der Umfang dieses Aufsichtsrechts 

geregelt. Dieses Recht kann unter anderem so weit gehen, dass bei drin-

gendem Verdacht auf Gefährdung von Personen oder Sachen durch eine 

unbefugt errichtete oder betriebene Funksendeanlage eine Grundstücks-, 

Haus-, Personen- und Fahrzeugdurchsuchung angeordnet werden 

kann.180 

Des Weiteren werden Informationspflichten der Betreiber von Kommuni-

kationsnetzen oder -diensten sowie für Inhaber von Nutzungsrechten an 

Frequenzen oder Kommunikationsparametern definiert.181 
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12. Abschnitt „Kommunikationsgeheimnis, Datenschutz“ 

Dieser Abschnitt orientiert sich an der Richtlinie 2002/58/EG (Daten-

schutzrichtlinie) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Ju-

li 2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz 

der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation.182 

Im Weiteren wird z.B. auch klargestellt, dass als Adresse nur die postali-

sche Wohn- oder Zustelladresse des Teilnehmers zu verstehen sei und 

nicht eine allfällige Email-, Netzwerk- oder IP-Adresse zur Verbindung mit 

einem Teilnehmer herangezogen wird.183 

In diesem Abschnitt werden der Datenschutz und das Kommunikations-

geheimnis behandelt, die Inhaltsdaten, Verkehrsdaten und Standortdaten 

umfassen. Des Weiteren werden belästigende Anrufe und unerbetene 

Nachrichten via E-Mail untersagt. 

13. Abschnitt „Strafbestimmungen“ 

Mit den Tatbeständen des Abschnitts „Strafbestimmungen“ sollen Verhal-

tensweisen sanktioniert werden, wie z.B. die Verletzung von Rechten der 

Benützer sowie das Verhalten von Unternehmen bzw. Betreibern, die ih-

ren Verpflichtungen nicht nachkommen.184  

14. Abschnitt „Behörden“ 

Die Aufgaben und Ziele der für die Regulierung der elektronischen Kom-

munikationsmärkte verantwortlichen Behörden werden im 14. Abschnitt 

„Behörden“ des TKG 2003 dargestellt, wie auch der örtliche Wirkungsbe-

reich der obersten Fernmeldebehörde und des Büros für Funkanlagen 

und Telekommunikationsendeinrichtungen und deren Zuständigkeit. Kern 

dieses Abschnitts sind die Pflichten der Rundfunk und Telekom Regulie-

rungs-GmbH (RTR-GmbH), der Telekom-Control-Kommission (TKK) und 

der Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria).185 

Die RTR-GmbH ist als zusammenlaufende Regulierungseinrichtung orga-

nisiert, da sie als Geschäftsapparat für die TKK und für die KommAustria 

fungiert. Des Weiteren teilt sie sich in die Fachbereiche Rundfunk und Te-

lekom auf. Der Bereich Rundfunk ist der Kommunikationsbehörde „Kom-

mAustria“ zugeteilt. Der Fachbereich Telekom wurde der Telekom-

Control-Kommission (TKK) übertragen.186 
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15. Abschnitt „Übergangs- und Schlussbestimmungen“ 

Im letzten Abschnitt des TKG 2003 wird zeitlich festgelegt, wann dieses 

Bundesgesetz in Kraft tritt. Es wird fixiert welche Bundesminister mit der 

Vollziehung betraut sind und verschiedene Übergangsbestimmungen auf-

gelistet.187 Dieser Schlussabschnitt hat organisatorischen Charakter. 

6.4  Novelle 2009 des Telekommunikationsgesetzes 2003 

Um die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs zu gewährleisten, müssen immer wie-

der in sinnvollen Zeitabständen Gesetzesnovellen generiert werden. Diese No-

vellen sollen die neuen Standards und Technologien in Ihrer Umsetzung in Be-

zug auf die österreichische Kommunikationsinfrastruktur vorantreiben bzw. för-

dern.  

Die  hier näher darzustellende Novelle 2009 des TKG 2003 stellt die vorletzte 

TKG-Novelle dar. In dieser Novelle werden ein wirtschaftlicher Aufbau neuer 

Festnetzinfrastruktur und eine Erneuerung der bestehenden Infrastruktur forciert.  

Die Begründung des im Mai 2009 eingebrachten Initiativantrags lautet: 

„Im Telekommunikationsbereich, insbesondere im Festnetzbereich, stehen nach-

haltige technologische Änderungen an. Die bestehenden Kupfernetze sind am 

Ende ihres technischen und wirtschaftlichen Lebenszyklus angelangt und sind 

durch neue Glasfasernetze samt IP-Technologie zu ersetzen. Nur durch diese 

technologischen Änderungen wird es möglich sein, den sich absehbar entwi-

ckelnden Kommunikationsbedürfnissen zu entsprechen. Ein Ausbau dieser neu-

en Netze ist für die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Österreich von grund-

legender Bedeutung. Ein rascher Ausbau in Zeiten der Wirtschaftskrise hat dar-

über hinaus stark beschäftigungsstimulierende Wirkung. 

Um einerseits diesen volkswirtschaftlich so wichtigen Ausbau der Glasfasernetze 

zu forcieren und andererseits auch die dafür zur Verfügung stehenden Mittel 

bestmöglich nutzen zu können, sollen auch bestehende Infrastrukturen verwen-

det werden dürfen; dies betrifft insbesondere bereits verlegte "inhouse-

Verkabelungen" sowie leitungsgebundene Infrastrukturen außerhalb des Tele-

kommunikationssektors, wie z.B. Kanäle, Verrohrungen und andere leitungsge-

bundene Anlagen.  

Darüber hinaus sollen Verfahren zur Einräumung des Leitungs- und/oder Mitbe-

nutzungsrechts gestrafft werden, indem den involvierten Behörden jene Mecha-

nismen in die Hand gegeben werden, die sie zu einer raschen und zügigen Ver-

fahrensabwicklung benötigen.“188 

Laut Kurt Gartlehner, Abgeordneter zum Nationalrat, wurde ein halbes Jahr vor 

Einreichung des Initiativantrags ernsthaft damit begonnen, über die Novelle zu 
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diskutieren, da bis dato die gesetzliche Situation nicht mehr ausreichend war, um 

Breitband wirklich „in jeden Winkel Österreichs“ zu bringen189: 

„Wir haben etwas tun müssen, da wir immer mehr in den Rückstand geraten sind 

gegenüber den anderen europäischen Ländern, zum Teil auch viel schlechter 

schon als die EU-Länder. Slowenien ist schon fertig ausgebaut. In Slowenien 

kann man viel besser, überall flächendeckend, breibandfähiges Internet konsu-

mieren. […] Wien war ja für eine moderne europäische Großstadt „hinterwäldle-

risch“ mit Glasfaserversorgung.“190 

Zum Verlauf von der Idee bis zum Gesetzestext meint Gartlehner:  

„Das war sehr interessant und sehr zeitaufwendig, weil es unterschiedliche Inte-

ressenslagen gibt. Es gibt Stakeholder wie die Telekom, die nichts verändern 

wollen. Dann gibt es die Kabelbetreiber, die die Konkurrenz zur Glasfaser sind. 

Dann sind die Energieversorger und die Alternativen, in der ISPA zusammenge-

fasst, gekommen. Wir haben da unterschiedliche Positionen gehabt. Wir haben 

uns dann […] mit meiner Kollegin Hakl dazu durchgerungen, da es mit der ÖVP 

nicht so leicht ist wenn es irgendwie um Eigentumsrechte geht, dass wir gesagt 

haben, es gibt eigentlich nur die Lösung, dass man diese Netze demokrati-

siert.“191 

Kurt Gartlehner ist davon überzeugt, dass diese Gesetzesnovelle seit der TA-

Privatisierung, die Effizienteste sei, da sie konkret einen flächendeckenden Glas-

faserausbau vorantreibt.192  
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7 Digitale Dividende 

Als Digitale Dividende gelten jene Frequenzen, die durch die Umstellung von 

analogem auf digitales Fernsehen frei wurden. Da digitales Fernsehen mit einem 

erheblich „schlankeren“ Signal auskommt als das ältere analoge Fernsehen, 

werden diese Frequenzen für die Ausstrahlung des digitalen Fernsehprogram-

mes nicht mehr benötigt und daher künftig anders genutzt.  

Dabei umfasst der obere Bereich das Frequenzband 790 bis 862 MHz und wird 

als obere Digitale Dividende bezeichnet.  

Der restliche untere Bereich von 470 bis 790 MHz wird wie bisher weiterhin für 

Rundfunkdienste verwendet.193 

Medienstaatssekretär Josef Ostermayer betont im Zusammenhang mit der 

Vergabe der oberen Digitalen Dividende an den Mobilfunk: 

„[…] Das mobile Breitband wird vor allem im ländlichen Raum aber auch in den 

Städten eine neue Qualität der Informationsübertragung und der Kommunikation 

ermöglichen. Gleichzeitig bleibt durch den Frequenzbereich bis Kanal 60 eine 

flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Rundfunkprogrammen gesi-

chert. Auch eine Umstellung auf hochauflösendes Fernsehen ist dabei mög-

lich."194 

Die Aussage von Ostermayer stützt sich auf eine von der Regierung in Auftrag 

gegebene Studie „Nutzung der Digitalen Dividende in Österreich“, die eine klare 

Präferenz zur Vergabe der oberen Digitalen Dividende an den Mobilfunk ergab, 

welche am 27. April 2010 auch erfolgte.  

7.1 Nutzung der Digitalen Dividende in Österreich 

Die Studie „Nutzung der Digitalen Dividende in Österreich“ wurde im Dezember 

2009 von der Bundesregierung in Auftrag gegeben und sollte eine Entscheidung 

in Bezug auf die Vergabe der Lizenzen an die entsprechende Interessensgruppe 

empfehlen und erleichtern. 

„Wie bedeutsam die Frage der zukünftigen Verwendung der Digitalen Dividende 

für Österreich ist, erschließt sich bereits durch einen Blick auf die heutigen und 

die möglichen zukünftigen Nutzer. Neben dem Rundfunk und der Telekommuni-

kation sind dies vor allem Kulturschaffende, die Veranstaltungsindustrie, aber 

auch Behörden und Institutionen mit Sicherheitsaufgaben. Es sind also weite 

Bereiche der Gesellschaft von dieser und ggf. auch weiteren ähnlich gelagerten 

zukünftigen Entscheidungen betroffen.“195  
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Der im Zentrum der Studie stehende Teil zur „Digitalen Dividende“ beschränkt 

sich auf das Spektrum von 790 bis 862 MHz, also die sogenannte obere Digitale 

Dividende. Mit diesem Frequenzband von insgesamt 72 MHz lassen sich sowohl 

medien- als auch telekommunikationstechnische Verbesserungen erzielen. In der 

Studie werden die folgenden vier Nutzungsszenarien aufgearbeitet: 

Szenario 1: Nutzung für Rundfunk  

Szenario 2: Nutzung für Breitband-Mobilfunk 

Szenario 3: Geteilte Nutzung für Rundfunk und Breitband-Mobilfunk  

Szenario 4: Aufschub der Entscheidung 

Des Weiteren wird der Schutz von Sekundärnutzern wie der Veranstaltungsin-

dustrie und der TV-Kabelnetz Betreiber behandelt.196 

Die Umsetzung der oberen Digitalen Dividende für das mobile Internet wird für 

den ländlichen Raum eine enorme Verringerung der „Digitalen Kluft“ zur Folge 

haben. Daher liegt in dieser Diplomarbeit der Fokus auf diesem Szenario. 

7.1.1 Szenario: Nutzung für Breitband-Mobilfunk 

Das Internet bietet Zugang zu einer immensen Vielzahl von Informationsquellen 

und Meinungsträgern. Es ist eine Tatsache, dass das Internet potenziell für jeden 

Bürger eine weit größere publizistische Vielfalt bieten kann als die verschiedenen 

Fernsehprogramme. Aus diesem Grund ist eine tatsächliche Erhöhung der Mei-

nungsvielfalt eher über eine flächendeckende Erreichbarkeit von Internet-

Angeboten, wie z.B. Nachrichten-Seiten, Blogs etc. möglich als über zusätzliche 

TV-Programme.197 Des Weiteren stellen viele TV-Programme ihre Inhalte selbst 

auch über das Internet zur Verfügung, wie z.B. die Mediathek198 des ORF. 

„Andererseits ist grundsätzlich ein Breitband-Zugang zum Internet (durch Fest-

netz-DSL, Triple-Play in Kabelnetzen, UMTS, Satellit) auch ohne die infrage ste-

henden Frequenzen möglich, allerdings nicht überall in Österreich, und eventuell 

nicht für alle gewünschten Nutzungsarten (z. B. für nomadische oder mobile Nut-

zung durch Geschäftsleute, Touristen etc.) oder nicht in der gewünschten Band-

breite oder nur zu höheren Kosten.“199 

Die Studie „Nutzung der Digitalen Dividende in Österreich“ zeigt auch den nahe-

liegenden gesellschaftlichen Wert in Form der zusätzlich erzielbaren Wettbe-

werbsfähigkeit für den ländlichen Raum auf: 
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„Die fraglichen Frequenzen werden jedoch gegenwärtig benötigt, um die ländli-

chen Räume in Österreich mittels Breitband-Mobilfunk mit einer modernen Kom-

munikations-Infrastruktur voll zu versorgen und damit auch international wettbe-

werbsfähig zu sein.“200  

Die Vollversorgung der ländlichen Gebiete mit Breitbandanschlüssen ist wahr-

scheinlich einer der Hauptgründe für die Vergabe der Frequenzen an den Mobil-

funk. Für den österreichweiten Ausbau eines NGMN bei Verwendung von LTE- 

oder WiMAX- Technologien eignen sich nicht nur die Frequenzen der Digitalen 

Dividende, sondern auch schon alt bewährte Frequenzen der GSM 900-Netze 

sowie auch der GSM 1800- und UMTS 2100-Frequenzen. 

Allerdings haben die Frequenzen der Digitalen Dividende im 800-MHz-Bereich 

besonders günstige Ausbreitungscharakteristika für eine kostengünstige flächen-

deckende Versorgung ländlicher Räume.201 

7.1.2 Versteigerung der Lizenzen 

„Aus heutiger Sicht kann die Versteigerung für mobiles Breitband nach Abschluss 

aller Vorarbeiten frühestens Ende 2011/Anfang 2012 erfolgen und damit deutlich 

vor dem bisher in Diskussion befindlichen Jahr 2015.“202 

„Obwohl wir vier Netzbetreiber im Mobilfunk haben, werden nur drei Lizenzen 

vergeben, damit erstens auch ein Preis entsteht; ich vermute, dass es in abseh-

barer Zeit zu einer Marktbereinigung kommt.“203  

Kurt Gartlehners Meinung über die Vergabe der Lizenzen der Digitalen Dividende 

wird auch von der Studie "Nutzung der Digitalen Dividende in Österreich" vertre-

ten. 

„Nach der Versteigerung werden jedoch wahrscheinlich drei Betreiber mit je 

10 MHz (gepaart) das Spektrum nutzen.“204  
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7.2 Störungen 

Die Gefahr technischer Störungen beim unabdingbaren Einsatz von Funkmikro-

fonen im Kulturbetrieb würde durch die geplante Versteigerung der Frequenzen 

an den Mobilfunk stark steigen.205  

Auch die Kabelnetzbetreiber sind von der Vergabe an den Mobilfunk negativ be-

troffen, da im TV-Kabelnetz Frequenzen bis 862 MHz verwendet werden. Somit 

würde der Gleichkanalbetrieb von Mobilfunk und Kabel-TV erhebliche Störungen 

bei Kabelempfangsgeräten verursachen.206 

Ein Hauptkritiker gegen die Vergabe der Digitalen Dividende an den Mobilfunk ist 

die Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG - Austrian Broadcasting 

Services (ORS), die eine eigene Kampagne „TV-Bild in Gefahr“ startete. Neben 

den österreichischen TV-Sendern unterstützen die Bregenzer Festspiele, die 

Seefestspiele Mörbisch, LIWEST, WKO Elektrotechniker uvm. diese Kampag-

ne.207  

„Die TV-Sender und Kabelnetzbetreiber benötigen diese Frequenzen für die TV-

Zukunft (HD-TV, mehr TV-Kanäle, mobiles Fernsehen und den Ausbau von DVB-

T), Sport- und Kulturveranstalter nutzen die Frequenzen für Funkmikrofone. Die 

Mobilfunkbranche erhebt Ansprüche auf die Frequenzen zum Ausbau von mobi-

lem Breitband-Internet, wobei hierfür bessere Alternativen zur Verfügung stehen 

(VDSL, Glasfasernetz, Satellit und UMTS), da mobiles Breitband-Internet über 

Rundfunkfrequenzen zu langsam ist und außerdem massive Störungen des An-

tennen- und Kabelfernsehens verursacht.“208 

7.2.1 Mikrofone und Reportageanlagen (PMSE) 

Mikrofone und Reportageanlagen (PMSE) senden und empfangen in den Kanä-

len 61 bis 69, die der oberen digitalen Dividende entsprechen. Die dafür notwen-

digen Lizenzen sind nur mehr bis 2011 gültig.209  

Bei der geplanten zukünftigen Nutzung der betroffenen Frequenzen für Breit-

band-Internet wird es zu Störungen der Mikrofone und Reportageanlagen kom-
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men und daher kann keine fehlerfreie Übertragung von PMSE-Signalen gewähr-

leistet werden.  

Eine Umsiedelung in das Spektrum 470 MHz bis 790 MHz wäre für Mikrofone 

und Reportageanlagen eine mögliche Lösung. Diese Einteilung der Frequenzen 

folgt deutschem Vorbild und wäre auch für Österreich naheliegend: 

470 – 710 MHz  

(K 21 – 50) 

Rundfunkanstalten 

(öffentlich-rechtliche und private) 

710 – 790 MHz  

(K 51 – 60) 

Professionelle drahtlose Produktionen 

außerhalb des Rundfunks 

470 – 790 MHz  

(K 21 – 60)  

Ortsfeste Nutzungen (z. B. Theater, Frei-

lichtbühnen, Stadthallen) 

Tabelle 5: Aufteilung des Spektrums 470 bis 790 MHz für PMSE lt. Vorlage der deutschen Bundes-

netzagentur
210

 

„Eine vergleichbare Vorgehensweise ist in Österreich aufgrund der aktuellen 

Frequenzbelegungen möglich und sollte in Betracht gezogen werden. Mittelfristig 

ist innerhalb der europäischen Gremien eine koprimäre Nutzung von PMSE an-

zustreben, um eine ausreichende Planungssicherheit zu gewährleisten.“211 

7.2.2 Einfluss auf DVB-C-Endgeräte und TV-Kabelnetze 

Der Gleichkanalbetrieb von Mobilfunk und des TV-Kabelnetzes im 800 MHz-

Bereich wird zu erheblichen Störungen führen. Handies und mobile Modems 

werden in der Nähe der Telekabelempfangsgeräte Störungen verursachen.  

Im Weiteren verfügen die Kabelnetzbetreiber oft nicht über eine Zuweisung des 

Spektrums von 790 bis 862 MHz für die Nutzung der DVB-C-Decoder oder Ka-

belmodems durch die KommAustria und das BMVIT.212 Durch die Versteigerung 

des Spektrums an die Mobilfunkgesellschaft erhalten diese ein höherrangiges 

Recht zur Nutzung der jeweiligen Frequenzen. 

Dieses Szenario wird von UPC Telekabel firmenintern diskutiert, da das gesamte 

Spektrum bis dato genutzt wird. Es gibt Überlegungen, diese Frequenzen im 800 

MHz-Bereich zu sperren oder für andere Dienste zu nutzen.213  

Andererseits wird in der Studie „Nutzung der Digitalen Dividende in Österreich“ in 

Aussicht gestellt, dass nicht eine neue Nutzung zugelassen wird, ohne die Inte-

ressen der betroffenen TV-Konsumenten zu berücksichtigen.“214 Inwieweit dies 

umgesetzt wird, bleibt fraglich und wird sich zeigen. 
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In der Unterlage „Die Digitale Dividende in Österreich - TV-Frequenzen sichern“, 

die im Zuge der Kampagne „TV-Bild in Gefahr“ veröffentlicht wurde, lautet die 

Forderung der ORS „Mehr TV-Sender und ein perfektes Bild für Österreich“. Des 

Weiteren: „Eine sinnvolle Frequenzvergabe ist für das TV-Bild in Österreich le-

bensnotwendig.“215 

In der folgenden Abbildung werden von der ORS die Bildstörungen nostalgischer 

TV-Apparate durch einen Fön mit der möglichen Beeinträchtigung durch den 

Mobilfunk gleichgesetzt.  

 

Abbildung 14: Fön/Handy stört Fernsehbild
216
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In der Studie „Nutzung der Digitalen Dividende in Österreich“ wird jedoch folgen-

des Fazit gezogen: 

„Das Störpotenzial zwischen Mobilfunkendgeräten und Kabelnetzinfrastruktur 

kann vorbehaltlich der Messungen an marktfähigen LTE-Geräten als beherrsch-

bar angesehen werden. Angesichts der Erfahrungen aus der Einführung der 

GSM-Technik und der von den Endgeräten ausgehenden Störungen auf den 

Radiobetrieb darf angenommen werden, dass mit den angesprochenen techni-

schen und betrieblichen Maßnahmen sowie einer pragmatischen Verhaltenswei-

se der Konsumenten - nämlich nicht mit wenigen Metern Abstand zum DVB-C-

Decoder mit dem LTE-Endgerät zu arbeiten - die Probleme nach Einführung 

breitbandiger Mobilfunkdienste im Frequenzbereich 790 bis 862 MHz ab 2014 

bzw. 2015 zu bewältigen sein werden.“217 

7.2.3 Empfangsstörungen bei DVB-T Empfangsgeräten 

Derzeit empfängt mehr als 1 Million Haushalte in Österreich TV-Programme digi-

tal terrestrisch. Dazu wird ein DVB-T-Empfänger verwendet. Durch die geplante 

Neuvergabe der Funkfrequenzen der Digitalen Dividende können nach überein-

stimmenden Angaben verschiedener technischer Institute erhebliche Empfangs-

störungen auftreten, die bis zum totalen Bildausfall führen. Die verschiedenen 

Hersteller der DVB-T-Empfänger sehen keine Möglichkeit zu einer sinnvollen 

Umrüstung oder Adaptierung der bisher eingesetzten Receiver. „Ein reibungslo-

ser Empfang ist somit meist nur durch einen gänzlichen Austausch des DVB-T-

Empfängers gewährleistet.“218 

Dieser Aussage ist Folgendes entgegenzusetzen:  

„Bei DVB-Decodern ist i.d.R. eine Störungsvermeidung durch Zwischenschaltung 

eines Filters möglich, um das Spektrum 790 bis 862 MHz auszufiltern.“219  

Auch der Präsident des Forums Mobilkommunikation, Michael Kramme, äußert 

sich folgendermaßen: 

„Beeinflussungen lassen sich grundsätzlich nicht ausschließen, jedoch sollten 

diese laut aktuellen Untersuchungen nur in ganz wenigen und speziellen Fällen 

eintreten und schon bei einer Entfernung von einem Meter zwischen Handy und 

TV-Gerät oder Settop-Box nicht mehr gegeben sein. Eine Umrüstung würde si-

cher keinen zu unterschätzenden Betrag ausmachen, aber jedenfalls weit unter 

den kolportierten Kosten in der Höhe von zig Millionen Euro liegen.“220 
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Ein zusätzliches Problem im Zusammenhang mit der Störung von DVB-T-

Empfangsgeräten werden die Gewährleistungs- und Garantieansprüche, die die 

Kunden geltend machen werden, darstellen. Aus diesem Grund hat die WKO 

eine rechtliche Prüfung zur Frage, wer durch die möglicherweise eintretenden 

Störungsfälle zum Schadenersatz herangezogen werden kann, in Auftrag gege-

ben.221  

7.3 Nutzung der Digitalen Dividende in Deutschland  

Wie Österreich hat sich Deutschland ebenfalls für die Nutzung der Digitalen Divi-

dende zugunsten des mobilen Breitband-Internet ausgesprochen.  

In der Breitbandstrategie der Bundesregierung wurde festgelegt, dass die Digita-

le Dividende schnellstmöglich genutzt werden soll, um die Versorgung dünn be-

siedelter Gebiete mit innovativen Mobilfunkanwendungen sicherzustellen und 

somit die Bereitstellung von breitbandigen Internetanschlüssen weitgehend flä-

chendeckend in der Bundesrepublik Deutschland zu gewährleisten. Im Genaue-

ren definiert das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie folgende 

Ziele222: 

 „Bis spätestens Ende 2010 sollen flächendeckend leistungsfähige Breit-

bandanschlüsse verfügbar sein.“ 

 „Bis 2014 sollen bereits für 75 Prozent der Haushalte Anschlüsse mit 

Übertragungsraten von mindestens 50 Megabit pro Sekunde zur Verfü-

gung stehen mit dem Ziel, solche hochleistungsfähigen Breitbandan-

schlüsse möglichst bald flächendeckend verfügbar zu haben.“ 

Um dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen, wurde nach 4 Wochen und 224 

Auktionsrunden am 20. Mai 2010 die Versteigerung der für die LTE-Technologie 

verwendbaren Frequenzen beendet. Knapp 4,4 Milliarden Euro wurden bei die-

ser Auktion erzielt. An der Versteigerung nahmen die vier deutschen Mobilfunk-

betreiber Vodafone, T-Mobile, O² und E-Plus teil.223 In Österreich hingegen wird 

noch immer über einen Versteigerungstermin diskutiert. 

Im Frequenzbereich der Digitalen Dividende konnten sich alle Interessenten bis 

auf E-Plus 10 MHz gepaart sichern. Insgesamt fielen von allen Geboten über 

3,5 Milliarden Euro auf die Frequenzen der Digitalen Dividende. 

Abbildung 15 zeigt eine genaue Aufschlüsselung der versteigerten Frequenzen. 
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Abbildung 15: Höchstgebote 
224

 

Beim Vergleich dieser Auktion mit der vom 18. August 2000, als der Verkaufs-

prozess für die UMTS-Lizenzen endete, wird man feststellen, dass diesmal deut-

lich weniger eingenommen wurde. Bei der Auktion der UMTS-Frequenzen wur-

den rund 50 Milliarden Euro (dazumal ein Rekordpreis von insgesamt 98,9 Milli-

arden D-Mark) erzielt. Bei dieser Rekordsumme müssen sich die beteiligten Te-

lekommunikationsunternehmen eine gewisse Blauäugigkeit und unangebrachte 

Euphorie durchaus vorwerfen lassen. Die Versteigerung in Deutschland erzielte 

im Vergleich mit anderen europäischen Ländern nicht nur den absolut höchsten 

Preis von 50 Milliarden Euro, sondern mit 620 Euro auch den zweithöchsten Er-

lös pro erreichbarem Einwohner. Deutschland wurde nur noch übertroffen von 

Großbritannien mit 630 Euro. In Österreich mussten die Mobilfunkunternehmen 

hingegen nur 100 Euro je erreichbarem Einwohner zahlen. Diese gewaltige In-

vestition zu verdauen, fiel den deutschen Mobilfunkunternehmen äußerst schwer. 

Zwei Konzerne waren sogar gezwungen, ihre Lizenzen wieder zurückzugeben. 

Nur vier der ehemals sechs Auktionsgewinner sind übrig geblieben: die Deutsche 

Telekom, Vodafone, E-Plus und das aus Viag Interkom hervorgegangene Unter-

nehmen O2. 
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Der viel zu teure UMTS-Kauf und die damit verbundenen Kosten wurden, um die 

hohen Verluste wieder wettzumachen, auf den Endverbraucher umgewälzt. Dies 

führte folglich zu einem Desinteresse der Kunden an der UMTS-Technologie.225 

Mit dem damaligen ersteigerten Frequenzspektrum im Umfang von 120 MHz 

sollte eigentlich die Evolution vom reinen - GSM-basierten - Sprachverkehr hin 

zur Datenübertragung auf der Luftschnittstelle eingeläutet werden.226 

Der Fehler der hohen Lizenzkosten wurde von den Telekomkonzernen bei der 

Versteigerung im Mai 2010 nicht mehr wiederholt und es wurden in Summe nur 

4,4 Milliarden Euro für die neue Technik ausgegeben – und damit weniger als ein 

Zehntel des Kaufpreises für die UMTS-Lizenzen.  

„Doch der Wert für die Volkswirtschaft ist weitaus größer anzusetzen und damit 

als Gewinn für alle Beteiligten zu verbuchen.“227 

Im Gegensatz zu UMTS, wo man vier Jahre auf den Ausbau von UMTS-

Basisstationen wartete,228 ist man bei der Technologie der 4. Generation moti-

vierter die Basisstationen für das LTE-Netz umzusetzen, da den Bietern auferlegt 

wurde, zunächst den Ausbau in den unterversorgten Gebieten voranzutreiben. 

Auch die Vorgaben der Regierung sehen verschiedene Ausbaustufen vor, je 

nach Dringlichkeit der betroffenen Gemeinden.229 

„Wir schließen die Flecken und schaffen gleichzeitig das Netz der Zukunft, und 

hier in Kyritz fangen wir an.“230, so Telekom-Chef René Obermann. 

Der Mast in Kyritz (Ostprignitz-Ruppin) soll unter anderem die Gemeinde Gum-

tow (Prignitz) mit rund 3800 Einwohnern versorgen, wo es bisher keinen breit-

bandigen Internet-Anschluss gibt.231 So wird der auferlegten Priorität, zunächst 
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kleine Ortschaften mit bis zu 5000 Einwohnern zu versorgen, Rechnung getra-

gen.232 

Im Gegensatz zum Trend in Deutschland sieht der Marktführer A1 Telekom Aus-

tria in Österreich im Moment keinen Bedarf auf die Aufrüstung zur nächsten Mo-

bilfunkgeneration LTE.  

"Unser HSPA+ Netzwerk ist noch immer ausreichend, LTE ist derzeit keine Not-

wendigkeit", so Finanzchef Hans Tschuden. Bis zum ländlichen Roll Out von LTE 

würden noch einige Jahre vergehen.233  

Anhand dieser Einstellung sieht man die klare Präferenz der A1 Telekom Austria, 

wenn es um die effiziente Beseitigung der sogenannten „weißen Flecken“ in Ös-

terreich geht. Es bleibt nur zu hoffen, dass ein Mitbewerber schnellstmöglich 

nach der Versteigerung der Lizenzen nach deutschem Vorbild auf LTE setzt und 

damit die A1 Telekom Austria gezwungen wäre, nachzuziehen. 

8 Modernisierung der österreichischen Telekom-

munikations-Infrastruktur  

Die Modernisierung der Telekommunikations-Infrastruktur sowohl im städtischen 

Bereich als auch im ländlichen Raum ist wichtig, da technisches und wirtschaftli-

ches Know-How immer mehr zur zentralen Grundlage des Berufslebens wird und 

die organisierte Nutzung von Wissen zur Steigerung der Produktivität eine wach-

sende Bedeutung erhält. Nur durch schnell verfügbares, umfassendes Wissen 

wird der Wirtschaftsstandort Österreich auch nachhaltig gesichert. Um Informati-

onen schnell und unabhängig von regionalen Gegebenheiten zur Verfügung zu 

haben, ist eine Modernisierung der Netzwerk-Infrastruktur mittels Lichtwellenleiter 

zielführend. 

Der mobile Internetzugang wird immer wichtiger, um Versorgungslücken zu 

schließen, die bei DSL, Kabel etc. vorhanden sind. Die Feststellung von Breit-

band-Versorgungslücken, den sogenannten „weißen Flecken“, ist allerdings stark 

von der Definition von „Breitband“ abhängig. 

Rund 99% der österreichischen Bevölkerung haben „theoretisch“ die Möglichkeit, 

einen Internetzugang mit „bis zu“ 1 MBit/s Bandbreite zu nutzen. Ein DSL-

Breitband-Zugang größer als 4 MBit/s ist derzeit nur für rund 78% der Bevölke-

rung möglich.234 
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„Die sich stetig verändernde Breitbanddefinition bedingt, dass auch die Breit-

bandkluft stets nur relativ besteht - als unzureichende Versorgung gegenüber der 

jeweiligen Standardgeschwindigkeit. Die heutige mangelnde Versorgung des 

ländlichen Raums liegt daran, dass die am weitesten verbreiteten Zugangswege 

DSL und Fernsehkabel in der Fläche nicht wirtschaftlich sind und auch der Zu-

gang über Mobilfunk keinen gleichwertigen Ersatz darstellt.“235 

Zwar sind mobile Breitband-Zugänge je nach Netzbetreiber für rund 65% bis 94% 

der Bevölkerung zugänglich; wenn man über alle vier Mobilfunknetze rechnerisch 

aggregiert, würde man „theoretisch“ eine Bevölkerungsabdeckung von fast 98 % 

erreichen.236 

Diese Zahlen haben freilich nur eine theoretische Aussagekraft und werden ger-

ne für Marketingzwecke verwendet. Dies kann man im Wesentlichen mit den fol-

genden zwei Tatsachen zeigen: 

Zum einen beinhalten die Abdeckungsdaten der Netzbetreiber nur, ob bzw. wo 

ein entsprechendes Funksignal vorhanden ist und nicht, ob dieses Signal auch 

breitbandige Kommunikation ermöglicht. Eine weitere positive „Aufbesserung“ 

der Bevölkerungsabdeckung wird erreicht, indem die Signale im Außenbereich 

gemessen werden. Nimmt man diese beiden Effekte zusammen, kommt man auf 

Basis der heutigen UMTS-basierten Breitband-Mobilfunk-Netze auf eine soge-

nannte „Indoor Coverage“ von rund 70 bis 80 %.237 

Man kann davon ausgehen, dass bald nur noch eine Bandbreite von mehr als 

6 MBit/s als Breitband „angesehen“ wird und die verschiedenen Dienste, wie z.B. 

Triple Play, zu einem erheblichen Teil eine solche Bandbreite erfordern wer-

den.238  

Aus Sicht von Helmut Kadrnoska, Geschäftsführer der CableRunner Austria 

GmbH, ist der Level noch höher einzuschätzen:  

„Für mich fängt Breitband bei 30 MBit/s an. Das ist meine persönliche Sicht, wo 

man sinnvoll Triple Play spielen kann.“239 

In Bezug auf Triple Play wird diese Aussage zutreffen, vor allem, wenn das HD-

Fernsehangebot steigt und 3D-Fernsehen in die Wohnzimmer einzieht.  

Wie man sieht, gehört das Internet zur Basis-Infrastruktur einer modernen Ge-

sellschaft. Es ist auch gleichzeitig die Trägertechnologie zu zahlreichen Diensten. 

Die stark wachsenden Ansprüche an Verfügbarkeit und Bandbreite werden durch 

Geräte wie das Apple iPad, andere mobile Geräte und auch durch die Unterhal-

tungsindustrie mittels Services wie VideoOnDemand immer mehr forciert. Das 
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Internet ist aus der Gegenwart nicht mehr weg zu denken und wird für nachfol-

gende Generationen noch intensiver ein wesentlicher Bestandteil des Lebens 

werden, wie die immer noch stark wachsende Nutzung von Social Networks 

zeigt. 

Was wäre ein Smartphone ohne mobile Internetanbindung und Facebook App? 

Die Nutzerzahlen und der Netznutzungsumfang werden noch intensiver wach-

sen. Dies gilt insbesondere auch für die ländlichen Gebiete, die in ihrer Konkur-

renzfähigkeit stark von der Breitbandversorgung abhängig sind.  

„Eine fehlende Breitband-Infrastruktur bringt Landwirte in eine spürbar schwäche-

re Wettbewerbsposition, beschränkt ihre Möglichkeiten für eine bessere und in-

novative Betriebsbewirtschaftung durch Anpassung der Produktionsmuster an 

die aktuelle Wirtschaftsentwicklung und Kontrolle der Produktionsmenge und -

qualität, und beeinträchtigt ihre Kenntnis der Märkte und ihrer Entwicklungsten-

denzen, sowie der Forschung und Entwicklung im Agrarsektor.“240 

Daher ist es erforderlich, den diesbezüglichen Wettbewerbsnachteil in ländlichen 

Regionen zu reduzieren. Hierzu verspricht die Studie „Die Nutzung der Digitalen 

Dividende in Österreich“ eine wesentliche und nachhaltige Verbesserung der 

Breitbandabdeckung, insbesondere für den ländlichen Raum: 

„Aufgrund der bereits vorhanden Funkstandorte der GSM 900-Netze - mit Abstri-

chen auch der GSM 1800- und UMTS 2100-Standorte - sowie der großen Erfah-

rung der österreichischen Mobilfunknetzbetreiber mit der Einführung, dem Be-

trieb und der Vermarktung von breitbandigen Datendiensten, ist mit einer kurz-

fristig realisierbaren und deutlichen Verbesserung der Breitbandverfügbarkeit in 

ländlichen Gebieten zu rechnen. Für ein LTE-Netz im 800 MHz-Frequenzband 

mit der selben Bevölkerungsabdeckung, wie ein GSM 900 Netz, wären rund 

4.000 bis 5.000 Funkstandorte notwendig. Insgesamt gibt es in Österreich derzeit 

mehr als 18.000 bestehende Mobilfunkstandorte. Es erscheint daher durchaus 

als realistisch, dass der LTE Netz-Rollout großteils durch Aufrüstung bestehen-

der Standorte realisiert werden kann.“241 
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8.1 Telekom Austria Group 

Die Telekom Austria Group ist eines der wichtigsten Unternehmen Österreichs. 

Bei einem Umsatz von 4,8 Mrd. EUR im Jahr 2009242 und einem Mitarbeiterstand 

von 16.573 Beschäftigten per Ende Dezember 2009243 ist der Konzern nicht nur 

ein wichtiger Arbeitgeber, sondern bietet Zulieferbeziehungen für zahlreiche Un-

ternehmen innerhalb und außerhalb der Region. Darüber hinaus erstellt und war-

tet die Telekom Austria Group einen bedeutenden Teil der nationalen Telekom-

munikationsinfrastruktur. Deshalb ist ihre Glasfaserinitiative sehr von Bedeutung 

für den Wirtschaftsstandort Österreich.  

Die Telekom Austria Group bestand bis Mitte 2010 aus der Telekom Austria AG 

und der Mobilkom Austria AG auf. Anfang der zweiten Jahreshälfte 2010 wurde 

die Fusion zwischen dem Festnetzbereich und dem Mobilfunkbereichs erfolg-

reich abgeschlossen. Durch die Verschmelzung wurde die Holding-Tochter „A1 

Telekom Austria“ gegründet.244 

Abbildung 16 zeigt die Struktur der Telekom Austria Group vor der Fusion, die 

Abbildung 17 zeigt die aktuelle Struktur. Die A1 Telekom Austria ist eine 100%ige 

Tochter der Telekom Austria Group, die teilweise Beteiligungen an anderen Un-

ternehmen hält.  

Die Beteiligung der A1 Telekom Austria am Wiener Infrastrukturunternehmen 

CableRunner Austria GmbH wird im Laufe der Diplomarbeit noch angesprochen. 
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Abbildung 16: Frühere Struktur der Telekom Austria Group
245
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Abbildung 17: Aktuelle Struktur der Telekom Austria Group
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8.1.1 Morphologieklassengebiete 

Die Telekom Austria unterteilt die österreichischen Haushalte in die Morphologie-

klassengebiete A bis H. Diese Morphologieklassengebiete  können grob in zwei 

Gruppen aufgespalten werden: 

Die Gebiete A bis C, die den städtischen Bereich umfassen (44% der Postan-

schriften in Österreich), in denen ein Fiber-To-The-Home (FTTH) oder FTTB-

Ausbau geplant ist, und die Gebiete D bis H, die den ländlichen Raum umfassen 

(56% der österreichischen Postanschriften), bei denen primär ein Ausbau von 

VDSL2 geplant ist.247  

Bei der weiterführenden Recherche über die Einteilung der Wiener Bezirke, der 

Stadt Steyr und des Bezirkes Steyr-Land, besonders die Einteilung der verschie-

denen Ortsteile der Gemeinde Großraming, erhielt der Verfasser nur Zugang zu 

geschwärzten Dokumenten. Es wurde daher im nächsten Schritt ein Vertreter der 

TA Access Network in Oberösterreich kontaktiert. Dieser verwies auf den A1 Te-

lekom Austria Pressesprecher. Leider erhielt der Verfasser auch von dieser Kon-

taktperson keinerlei weiterführende Informationen, sodass hier nur von der skiz-

zierten, groben Einteilung der Morphologieklassen ausgegangen werden kann. 

8.2 Glasfaserinitiative der Telekom Austria Group 

Die Telekom Austria Group investiert im Zeitraum zwischen 2009 bis 2013 

1,5 Milliarden Euro in die Modernisierung der österreichischen Telekommunikati-

ons-Infrastruktur. Davon werden 1 Mrd. Euro in die Festnetzsparte und 500 Mio. 

Euro in die Mobilfunksparte fließen, um dem wachsenden Bedarf nach High-

Speed-Breitband und mobilen Breitband-Zugängen zu begegnen.248 

Die Telekom Austria Group betreibt einen eigenen Glasfaserring, den Telekom 

Austria JetStream, ein leistungsstarkes, nationales und internationales Multiser-

vicenetz, das mittel- und osteuropäische Länder mit Westeuropa verbindet. Mit 

dem Telekom Austria JetStream verfügt das Unternehmen über eine eigene 

schnelle Datenverbindung, die laufend in Richtung Osten und Süden erweitert 

wird und sich für die Wirtschaft in Südosteuropa immer mehr als unentbehrliche 

Anbindung erweist.249  
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8.2.1 Fiber-Cities 

Wegen des gut ausgebauten Glasfaserrings der Telekom Austria Group im 

Backbone war es an der Zeit, einen Glasfaser-Testmarkt zu realisieren. Umge-

setzt wurde dies zum ersten Mal in den Haushalten von Villach im September 

2009. Dadurch können alle Villacher Haushalte anhand einer Fiber-to-the-Curb-

Infrastruktur (FTTC) mit bis zu 30 MBit/s versorgt werden. Damit ist es möglich, 

mehrere HDTV-Signale zu übertragen und schnellere Downloadzeiten zu errei-

chen. Selbst zukunftweisendes 3D-Fernsehen wäre angeblich in Villach schon 

2009 realisierbar gewesen.250  

Der Ausbaustand zum Stichtag 1. September 2010 liegt bei über 1,5 Mio. Haus-

halten und Gewerbebetrieben, das sind 36% aller österreichischen Postanschrif-

ten, die aufgrund des VDSL2-Standards mit bis zu 30 MBit/s versorgt werden 

können. Ziel der A1 Telekom Austria ist, den Anschlussgrad bis ins Jahr 2013 auf 

2 Millionen zu erhöhen.251 An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass der bis-

her erreichte Anschlussgrad von 36% hauptsächlich durch Investitionen in Bal-

lungsräumen umgesetzt wurde. 

Im Rahmen der Pilotprojekte zum Glasfaser-Testmarkt wird die Abdeckung von 

150.000 bzw. 4% aller Haushalte mit Geschwindigkeiten von bis zu 1 GBit/s bis 

zum Ende des Jahres (2010) angestrebt.252  

Als weitere Testregionen wurden Haushalte in Klagenfurt sowie zwei Wiener Be-

zirke (Fünfhaus und Döbling), einer mit hoher und einer mit niedriger Bebau-

ungsdichte, gewählt. In diesen Testregionen werden im Laufe dieses Jahres 

(2010) anhand der Fiber-To-The-Home-Infrastruktur (FTTH) Breitbandanschlüsse 

mit 100 MBit/s realisierbar sein.253  

Der geplante 100 MBit/s Internetzugang wird allerdings dieses Jahr in Klagenfurt 

wegen fehlenden Förderungen des Landes Kärnten doch nicht umgesetzt. Inves-
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titionen in schnelles Internet sollten nur in ländlichen Gebieten staatlich gefördert 

werden, begründet Landeshauptmann Dörfler den Förderungsstop.254  

Staatliches Handeln ist zumeist ausgeschlossen in sogenannten „schwarzen Fle-

cken“. Hier existieren mindestens zwei Betreiber von Breitbandnetzen und diese 

bieten ihre Dienste unter Wettbewerbsbedingungen an. Es herrscht kein Markt-

versagen und staatliche Beihilfen sind in der Regel unverhältnismäßig.255 

"In der Stadt gibt es Wettbewerb, sodass die Telekom irgendwann auch ohne 

Subvention ihr Glasfaser-Netz vorantreibt."256, so Peter Schark, Konsulent des 

Landes Kärnten für Internet-Themen.  

Dieser Wettbewerb wird unter anderem durch den alternativen Telekom- und TV-

Anbieter UPC257 erzeugt. Im Gegensatz zur Telekom bietet UPC aktuell bis zu 

100 MBit/s schnelles Internet in Klagenfurt an. Bisher wurden derartige Ge-

schwindigkeiten nur in Wien offeriert, ab dem Sommer dieses Jahres (2010) sind 

sie in Graz, Klagenfurt und Wiener Neustadt möglich.258  

8.2.2 Fokus ländlicher Raum 

Zusätzlich zu den Fiber-Cities setzt sich A1 Telekom Austria das Ziel, den ländli-

chen Raum mittels VDSL2-Breitband-Zugängen mit bis zu 30 MBit/s zu versor-

gen. Der Ausbaustand betrug im November des letzten Jahres (2009) 275.000 

Haushalte und Gewerbebetriebe. Insgesamt will man bis Ende 2013 750.000 

30 MBit/s-Breitband-Zugänge im ländlichen Raum anbieten.259  

Die Telekom Austria Group ist mit ihrer Glasfaser- bzw. VDSL2-Initiative keines-

wegs Vorreiter in Österreich. Die Vorarlberger Streusiedlung Blons und die Wald-

viertler Gemeinden St. Martin und Großschönau haben schon in den Jahren 

                                                             
254

 Holzer, Web (2010), Klagenfurt bekommt nun doch kein superschnelles Glasfaser-Internet. 

www.kleinezeitung.at/kaernten/klagenfurt/klagenfurt/2312381/klagenfurt-bekommt-nun-doch-

superschnelles-glasfaser-internet.story (16.06.2010). 

255
 Deckers & Schramm, Artikel (2009), EU-Kommission: Neue Leitlinien für Beihilfen zum Breit-

bandausbau. S. XII. 

256
 Holzer, Web (2010), Klagenfurt bekommt nun doch kein superschnelles Glasfaser-Internet. 

www.kleinezeitung.at/kaernten/klagenfurt/klagenfurt/2312381/klagenfurt-bekommt-nun-doch-

superschnelles-glasfaser-internet.story (16.06.2010). 

257
 www.upc.at (11.11.2010). 

258
 Der Standard, Web (2010b), UPC: "Bis zu 100 Mbit/s". 

http://derstandard.at/1271378314415/UPC-Bis-zu-100-Mbits-nun-auch-in-Graz-Klagenfurt-und-

Wiener-Neustadt (17.06.2010). 

259
 Der Standard, Web (2009), Telekom Austria baut Netz "am Land" mit VDSL2 aus. 

http://derstandard.at/1256745013094/Telekom-Austria-baut-Netz-am-Land-mit-VDSL2-aus 

(11.02.2010). 

http://www.kleinezeitung.at/kaernten/klagenfurt/klagenfurt/2312381/klagenfurt-bekommt-nun-doch-superschnelles-glasfaser-internet.story
http://www.kleinezeitung.at/kaernten/klagenfurt/klagenfurt/2312381/klagenfurt-bekommt-nun-doch-superschnelles-glasfaser-internet.story
http://www.kleinezeitung.at/kaernten/klagenfurt/klagenfurt/2312381/klagenfurt-bekommt-nun-doch-superschnelles-glasfaser-internet.story
http://www.kleinezeitung.at/kaernten/klagenfurt/klagenfurt/2312381/klagenfurt-bekommt-nun-doch-superschnelles-glasfaser-internet.story
http://derstandard.at/1271378314415/UPC-Bis-zu-100-Mbits-nun-auch-in-Graz-Klagenfurt-und-Wiener-Neustadt
http://derstandard.at/1271378314415/UPC-Bis-zu-100-Mbits-nun-auch-in-Graz-Klagenfurt-und-Wiener-Neustadt
http://derstandard.at/1256745013094/Telekom-Austria-baut-Netz-am-Land-mit-VDSL2-aus


 
81 

2002 und 2003 das Potential von Glasfaser erkannt und eine Fiber-To-The-

Home-Infrastruktur umgesetzt.  

„Ein guter Internet-Anschluss ist gerade in abgelegenen Gegenden Österreichs 

besonders wichtig.“260, so Otmar Ganahl, Netzwerkchef und Administrator in der 

Vorarlberger Gemeinde Blons. 

Hier stellt sich die kritische Frage, warum kleine Gemeinden in Eigenregie, ca. 6 

Jahre vor der Telekom Austria Group, Glasfaserkabel „bis ins Wohnzimmer“ an-

bieten können und ein Großkonzern erst im Jahr 2009 im ländlichen Raum eine 

Überbrückung der „Digitalen Kluft“ zwischen städtischen und ländlichen Haushal-

ten sowie Gewerbebetrieben anhand der alten Kupferleitungen und des VDSL2-

Standards realisieren möchte. Kleine Ortschaften schließen immer öfter an ein 

Kanalisationsnetz an; es wäre in der Vergangenheit ein Leichtes für die Telekom 

Austria Group gewesen Glasfaserkabel mitzuverlegen. 

Diese Kritik kommentiert Helmut Kadrnoska, Geschäftsführer der CableRunner 

Austria GmbH, an der A1 Telekom Austria zu 76% beteiligt ist: 

„Das geht beim Kanal nicht. Wenn sie sagen Wasserleitung oder Gasleitung, 

dann ja, beim Kanal geht das schwer. Wieso? Bei einer Kanalbaustelle gräbt 

man meistens ein 15 Meter langes Loch auf, legt den Kanal und dann wird wie-

der zugeschüttet, so wandert diese offene Grube die Straße entlang. Jetzt müs-

sen sie die ganzen Kabel und Röhrchen mitziehen – da haben sie 15 Trommeln 

links und rechts der Baustelle stehen, die Leitungen können sie ja nicht alle 10 

Meter stückeln. Das ist ziemlich ungeeignet. Bei einem Wasserrohr, da werden 

500 Meter auf einmal aufgemacht, dann wird eine Druckprobe gemacht und dann 

wird es zugeschüttet. Da zahlt sich das aus. Wasser- und Gasleitungen, aber 

beim Kanal eher nicht. Wir haben uns das genau durchgedacht […] Da sind wir 

mit unserer Methode, es nachträglich anzuschrauben, fast günstiger.“261 

Um der fehlenden Wirtschaftlichkeit von Glasfaserinvestitionen und der VDSL2-

Technik in abgelegenen Gegenden und den damit verbundenen Breitbandver-

sorgungslücken in Zukunft entgegenwirken zu können, ist der Mobilfunk in Ver-

bindung mit den Frequenzen der Digitalen Dividende eine wichtige Alternative. 

Diese Frequenzen im 800 MHz-Bereich eignen sich aufgrund besonders günsti-

ger Ausbreitungscharakteristika außerordentlich gut.  

Durch die Umsetzung der Digitalen Dividende für mobiles Internet und das Vor-

haben, die Handymasten direkt an das Glasfasernetz anzuschließen, wird es in 

Zukunft möglich sein, Highspeed-Internet über Mobilfunk flächendeckend anbie-

ten zu können.262  
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Aus diesem Grund wird der ländliche Raum in den nächsten Jahren überdurch-

schnittlich von den Frequenzen der Digitalen Dividende profitieren, zumindest 

dann, wenn die Mobilfunkunternehmen dementsprechend in diesem Bereich in-

vestieren, wie sie es auch laufend in Aussicht stellen. 

„Ich denke, bis 2014 werden wir überall mobile Hochleistungsnetze am Land ver-

fügbar haben, was auch fürs Erste einmal reichen wird; der Festnetzausbau und 

die Glasfaseranbindung werden wahrscheinlich dann bedarfsorientiert vorange-

trieben.“263  

Helmut Kadrnoska meint dazu: 

„Am Land wird das vielleicht noch sehr viel länger dauern, weil es nie wirtschaft-

lich sein wird, eine Streusiedlung oder auch eine Einfamilienhausgegend in Wien, 

wie in Eßling, mittels Glasfaser zu versorgen. Da kommen sie mit den Kosten 

nicht so schnell auf einen grünen Nenner.“264  

Der flächendeckende Anschluss von Gemeinden an das Glasfasernetz hingegen 

sei schon sehr gut umgesetzt: 

„Wir haben gesagt, wir wollen in dieser Regierungsperiode Fiber-To-The-Village 

sozusagen flächendeckend im Festnetzbereich haben. Das wird durch diese No-

velle so passieren können.“265 

Ein Musterbeispiel, wo in Österreich Fiber-To-The-Village komplett umgesetzt ist, 

ist das Bundesland Oberösterreich. Hier hat jede Gemeinde einen Glasfaseran-

schlusspunkt, der von den vier oberösterreichischen Energieversorgungsunter-

nehmen Energie AG, Linz AG, OÖ Ferngas AG und Elektrizitätswerk Wels um-

gesetzt wurde. In den oberösterreichischen Gemeinden sind z.B. Gemeindeamt 

und Schulen standardmäßig an das Glasfasernetz der genannten Betreiber an-

geschlossen.266 

8.3 Entwicklung der Rechtslage 

Ein Grund dafür, dass die Telekom Austria Group erst jetzt intensiver eine Mo-

dernisierung bis zum Endkunden anstrebt, liegt mit Sicherheit an der Novelle 

2009 des TKG 2003.  

„Das neue Telekommunikationsgesetz ist ein Schritt in die richtige Richtung und 

zeigt, dass die Bundesregierung den Breitbandausbau in Österreich forcieren 

will, insbesondere die zuständige Ministerin für Verkehr und Infrastruktur, Doris 

Bures und Finanzminister Josef Pröll - wie es ja auch im Regierungsprogramm 

vorgesehen ist. Aus Sicht der Telekom Austria Group führt das neue Gesetz da-

zu, dass man mit den zur Verfügung stehenden Investitionsmitteln effizienter  
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Infrastruktur bauen kann. Die Telekom Austria Group sichert mit ihrem Invest-

ment Arbeitsplätze in Österreich. Ein forcierter Breitbandausbau bringt darüber 

hinaus mehr Lebensqualität und Chancengleichheit für den ländlichen Raum.“267  

In der TKG-Novelle 2009 wird die Mitbenutzungsregelung verbessert, um den 

meist teuren Neubau von Leitungen einzuschränken. Damit können bestehende 

Leitungen, Kabelschächte und Leerverrohrungen von Telekommunikationsunter-

nehmen, Kabelnetzbetreibern und auch die Infrastruktur von Energieversor-

gungsunternehmen gegen entsprechendes Entgelt mitbenutzt werden.  

„Die Schwierigkeiten bei der Umsetzung kamen von allen Stakeholdern, die über 

Breitbandnetze verfügt haben. Sie wollten diese Novelle nicht, Telekom, Ver-

bund, ÖBB, ASFINAG, die Landesenergieversorger. Wer schon Leitungen ge-

habt hat, hat natürlich massiv interveniert, es sei ein Eingriff in das Eigentums-

recht. […] Ich schätze, dass Gespräche mit 60 Personen geführt wurden. Das 

war mühsame Überzeugungsarbeit, die Netzinhaber davon zu überzeugen, dass 

es für sie kein Nachteil, sondern vielleicht sogar ein Vorteil sein kann.“268 

Die aktuelle Novelle soll vorrangig den Glasfaserausbau in Österreich forcie-

ren.269 So wird auch in § 5 Abs. 1 der Novelle 2009 erstmals konkret Bezug auf 

Glasfaser genommen. 

„§ 5. (1) Leitungsrechte umfassen unbeschadet der nach sonstigen gesetzlichen 

Vorschriften zu erfüllenden Verpflichtungen das Recht 

1. zur Errichtung und zur Erhaltung von Kommunikationslinien im Luftraum oder 

unter der Erde, 

2. zur Anbringung und Erhaltung von Leitungsstützpunkten, Vermittlungseinrich-

tungen und sonstigen Leitungsobjekten und anderem Zubehör, 

3. zur Einführung, Führung und Durchleitung von Kabelleitungen (insbesondere 

Glasfaser und Drahtleitungen) sowie zu deren Erhaltung in Gebäuden, in Ge-

bäudeteilen (insbesondere in Kabelschächten und sonstigen Einrichtungen zur 

Verlegung von Kabeln) und sonstigen Baulichkeiten, 

4. zum Betrieb, der Erweiterung und Erneuerung der unter Z 1, 2 und 3 angeführ-

ten Anlagen sowie  

5. zur Ausästung, worunter das Beseitigen von hinderlichen Baumpflanzungen 

und das Fällen einzelner Bäume verstanden wird, sowie zur Vornahme von 

Durchschlägen durch Waldungen. 

Der Inhalt des jeweiligen Leitungsrechtes ergibt sich aus der Vereinbarung oder 

aus der Entscheidung der Fernmeldebehörde.“ 

Auch in den Gesetzesmaterialien heißt es unter anderem: 
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„Um einerseits diesen volkswirtschaftlich so wichtigen Ausbau der Glasfasernet-

ze zu forcieren und andererseits auch die dafür zur Verfügung stehenden Mittel 

bestmöglich nutzen zu können, sollen auch bestehende Infrastrukturen verwen-

det werden dürfen; dies betrifft insbesondere bereits verlegte "inhouse-

Verkabelungen" sowie leitungsgebundene Infrastrukturen außerhalb des Tele-

kommunikationssektors, wie zB Kanäle, Verrohrungen und andere leitungsge-

bundene Anlagen.“270 

“In weiterer Folge werden wir heuer im Herbst eine Telekommunikationsgesetz-

novelle machen mit dem Thema LTE und mobiler Breitbandausbau, die digitale 

Dividende steht im Mittelpunkt.“271 

9 Beteiligung der A1 Telekom Austria an der Cab-

leRunner Austria GmbH 

Anfang 2009 beteiligte sich die ehemalige Telekom Austria an dem Wiener Infra-

strukturunternehmen CableRunner Austria GmbH. Diese Beteiligung und die da-

hinter verborgene Strategie fördern den Glasfaserausbau der A1 Telekom Aus-

tria in Wien ungemein, da wegen des Kanalnetzes die Möglichkeit besteht, 99% 

der Wiener Liegenschaften mittels Lichtwellenleiter zu erschließen.  

Die A1 Telekom Austria hält an der CableRunner Austria GmbH eine Beteiligung 

von 76%, die restlichen 24% besitzt die Stadt Wien.272  

Im Rahmen der Recherchen wurde am 17. Mai 2010 mit Helmut Kadrnoska, ei-

nem der Geschäftsführer, ein Experteninterview durchgeführt.273  

9.1 Wiener Infrastrukturunternehmen CableRunner 

Das Abwasserkanalnetz von Wien weist einen Anschlussgrad von fast 99% der 

Wiener Liegenschaften auf. Die CableRunner Austria GmbH verfügt damit als 

einziges Unternehmen über Zugang zu fast allen Wiener Liegenschaften über 

das vorhandene Kanalnetz und hat daher eine Monopolstellung.  

Neben Wien besitzt die CableRunner Austria GmbH Infrastruktur in Klosterneu-

burg und in Spanien ein Glasfasernetz von 250 km. Die CableRunner Austria 

GmbH wurde 1999 aus der für die Kanalisation zuständigen Magistratsabteilung 

der Stadt Wien heraus gegründet. 2007 hat die Stadt Wien sich von ihrer Mehr-

heit getrennt. Dieser Schritt hatte den positiven Effekt zur Folge, dass seither 

besser in die Infrastruktur investiert werden kann. Das war auch die Hauptmotiva-
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tion für die Privatisierung, da es bei einem Infrastrukturunternehmen zunächst 

notwendig ist, zu investieren, um vermieten zu können. 274  

Die erste Kooperation mit einem amerikanischen Unternehmen erwies sich als 

nicht zielführend. Deshalb wurde an die BZE Holding - einen österreichischen 

Investor - weiterverkauft. Kurz nach dieser Beteiligung zeigte die ehemalige Te-

lekom Austria Interesse an der CableRunner Austria GmbH und schlussendlich 

wurde Anfang 2009 die Mehrheit erworben.275  

Herr Kadrnoska sieht die Beteiligung seitens der TA als eine strategisch sinnvolle 

Sache: „[…] für das Unternehmen ist es sicherlich eine Wachstumsoption“. Die 

Beteiligung ist relativ rasch über die Bühne gegangen. „Die Vorteile für die TA 

lagen auf der Hand.“276 

Das Kerngeschäft der CableRunner Austria GmbH ist die Verlegung modularer 

Kabel im Kanalnetz, in denen Lichtwellenleiter eingeblasen werden, also Bauleis-

tungen, und die Vermietung des bestehenden Netzes.277  

9.1.1 Glasfaserkabel im Kanalnetz 

Die Idee, Lichtwellenleiter im Kanalnetz zu verlegen, entstand 1997/98 durch 

eine Initiative des Wiener Wasserwerks. Bei diesem Vorhaben ging es darum, 

eine Glasfaserleitung von einer Pumpstation zu einem Behälter im Kanal zu ver-

legen, da eine Aufgrabung zu teuer war. Die für die Kanalisation zuständige Ma-

gistratsabteilung der Stadt Wien wurde beauftragt, dies umzusetzen. Um das 

Projekt zu realisieren, orientierte sich die Magistratsabteilung an einer Technolo-

gie aus Berlin. Es wurde wegen Mängeln in der deutschen Ausführung eine ei-

gene Technologie entwickelt, um schnell und kostengünstig Glasfaserkabel in 

den bestehenden Kanalsystemen zu verlegen. Unter anderem gehört zu dieser 

Technologie die Entwicklung der Cable Runner TM Mouse, um direkte FTTH-

Lösungen zu realisieren.278 

Im nachfolgenden Unterkapitel wird die Cable Runner TM Mouse - ein Verlegungs-

roboter - näher erläutert.  

9.1.2 Cable Runner™ Mouse 

Die Cable Runner TM Mouse wurde 2001/02 entwickelt, hauptsächlich auf Grund 

verschiedener Aufträge im Ausland. In Wien wird der Verlegungsroboter nur für 

25% der Verlegungsarbeiten im Kanalnetz herangezogen, da die Wiener Kanali-

sation hauptsächlich aus begehbaren Kanälen besteht. In vielen anderen Län-
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dern ist es umgekehrt, dort basiert viel auf kleinen Rohren, wo man mit Robotern 

arbeiten muss. 

Bis zur Eigenentwicklung eines Verlegungsroboters bestand eine lose Zusam-

menarbeit mit der Firma KATEC-Kanaltechnik. Nach einiger Zeit der Zusammen-

arbeit hatte sich aus technischen Gründen die CableRunner Austria GmbH ent-

schlossen, eine eigene Roboterentwicklung zu starten. Die KATEC-Entwicklung 

war schon älter und natürlich auf andere Ziele abgesteckt, wie z.B. Punkt-zu-

Punkt-Verbindungen für die direkte Anbindung von Unternehmen. Das Ziel der 

CableRunner Austria GmbH ist es hingegen seit 2000/01, über das Kanalsystem 

Fiber-to-the-Home Lösungen umzusetzen. Dies geschieht unter anderem mit 

dem Verlegungsroboter Cable Runner™ Mouse. 279 

 
Abbildung 18: Die anfängliche Cable Runner™ Mouse 

280
 

Bei Abwasserkanälen von 250 bis 800 mm Durchmesser kommt die Cable Run-

ner™ Mouse zum Einsatz.281 Die Cable Runner™ Mouse ist ein Roboter, der die 

Montage der Kabelträger durchführt. Herr Kadrnoska betont, dass der Kabelträ-

ger, in dem die Glasfaser eingeblasen wird, vielmehr eine Innovation darstellt als 

die Cable Runner™ Mouse-Entwicklung selbst. 

In den folgenden zwei Abbildungen werden die eigentlichen Produkte der Cab-

leRunner Austria GmbH, die modularen Kabelträger und Verteilerboxen, darge-

stellt. Die verschiedenen Kabelträger und Verteilerboxen werden mittels speziell 

entwickelter Dicht-Schraubanker im Schacht bzw. Kanalrohr montiert. Alle einge-

setzten Materialien sind gegen aggressive Abwasserinhaltsstoffe resistent. 
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Abbildung 19: Kabelträger
282

 

 

Abbildung 20: Verteilerbox
283

 

Die Verteilerbox wird vor der Abzweigung des Kanalrohrs, das zum jeweiligen 

Haus führt, in dem die FTTH-Lösung installiert werden soll, im begehbaren Ka-

nalschacht montiert. Das dünne, helle Kabel (Abbildung 20) ist ein 12poliger 

Lichtwellenleiter und wird zum Anschlusspunkt in der jeweiligen Liegenschaft 

weitergeführt. Das dicke schwarze Kabel (Abbildung 20) wird für das Backbone-

Netz verwendet.284  

Bei dieser Installationsart sind nur punktuelle Aufgrabungen, wie z.B. für die Ein-

speisung in das Kanalsystem, nötig. Dadurch werden großflächige Behinderun-

gen des Verkehrs und die Beeinträchtigung der Bevölkerung umgangen. Zusätz-
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lich spielt der Kostenfaktor eine Rolle. Es treten nur 60% der Kosten gegenüber 

der traditionellen Verlegung mittels Aufgrabungen auf. Bei Bedarf kann die ge-

samte Installation wieder einfach entfernt werden. 285  

9.2 Problematik für alternative Netzbetreiber 

Die CableRunner Austria GmbH ist ein reiner Vordienstleister mit dem Ziel, seine 

Services möglichst vielen Betreibern anzubieten. Mit dem Einstieg der ehemali-

gen Telekom Austria Anfang 2009 erwarb einer der Big Player des Telekommu-

nikationssektors die Mehrheit. Dies hat berechtigte Skepsis der alternativen Be-

treiber zur Folge. 

„Wieso sollte die TA jetzt Interesse haben, zum Beispiel Leerrohre der Cab-

leRunner für den Glasfaserausbau an alternative Internet-Service-Provider wei-

terzuvermieten, wenn sie den Zugang zu ihren eigenen Leerrohren seit langem 

verweigert?“, so Andreas Wildberger, Generalsekretär der Internet Service Provi-

der Austria (ISPA).286  

In einer Aussendung vom Montag, 9.Februar 2009, teilte jedoch die ehemalige 

Telekom Austria mit, dass „alle bisher bestehenden Vertragsverhältnisse mit 

CableRunner Austria weiterhin aufrecht bleiben“. Im Weiteren: „Die Angebote, 

die bis dato CableRunner an andere Unternehmen gerichtet hat, werden auch 

weiterhin am Markt angeboten werden.“287 

„Die Zusage der Telekom Austria ist sehr schön, aber wir sind dennoch von ih-

rem Goodwill abhängig.“, meinte Thomas Faast, Geschäftsführer des Verbands 

Alternativer Telekom-Netzbetreiber (VAT).288 

Den negativen Erklärungen seitens der alternativen Betreiber kann die Cab-

leRunner Austria GmbH nichts abgewinnen.  

„Wenn jemand zu uns kommt und sagt, er braucht eine Leitung von A nach B, 

und wir haben diese Leitung, dann kriegt er sie gemietet. Ich sehe überhaupt 

keinen Grund, dass wir das weiterhin nicht so betreiben. Aufträge von alternati-

ven Betreibern sind von wesentlicher Bedeutung, sie bringen mehr als die Hälfte 

des Umsatzes.“289  
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Zum damaligen Zeitpunkt der Beteiligung sah man die Gefahr, dass keine 

Rechtssicherheit gegeben sei. Durch die Novelle 2009 des TKG 2003 herrscht 

nun Rechtssicherheit.290  

Im Folgenden werden nun die „neuen“ Paragraphen behandelt, die Rechtssi-

cherheit herbeiführen sollen: 

§ 1 (2) Z 2 wurde um lit. e erweitert. Diese Bestimmung schreibt eine effiziente 

Nutzung von bestehenden Infrastrukturen vor. Dies wird von den alternativen 

Netzbetreibern angestrebt und daher darf A1 Telekom Austria speziell im Fall 

„CableRunner“ die Mitbenutzung der bestehenden Infrastruktur nicht verweigern, 

da § 8 Abs. 1 in der Novelle angepasst wurde: 

„§ 8. (1) Wer ein Wege-, Leitungs- oder Nutzungsrecht nach diesem Bundesge-

setz oder nach anderen Bundes- oder Landesgesetzen auf Grund eines Be-

scheides oder einer Vereinbarung mit dem Berechtigten ausübt, muss die Mitbe-

nützung dieser Rechte oder der auf Grund dieser Rechte errichteten Leitungen, 

Einrichtungen oder von Teilen davon für Kommunikationslinien insoweit gestat-

ten, als ihm dies wirtschaftlich zumutbar und es technisch vertretbar ist.“ 

Weiters wurden nach § 8 Abs. 1 folgende Absätze neu eingefügt: 

„§ 8. (1a) Unter den Voraussetzungen der wirtschaftlichen Zumutbarkeit und der 

technischen Vertretbarkeit hat auch ein Inhaber von Kabelschächten, Rohren  

oder Teilen davon die Mitbenutzung für Kommunikationslinien zu gestatten.“  

„§ 8. (1b) Bei Ausübung der Rechte nach Abs. 1 und Abs. 1a sind die Nutzung 

bestehender Einrichtungen sowie künftige technische Entwicklungen, welche die 

vorläufige Freihaltung von Leitungs-, Verrohrungs- und Schachtkapazitäten erfor-

dern, zu berücksichtigen.“ 

Absatz 4 wurde dementsprechend im Hinblick auf Mitbenützung angepasst. 

„§ 8. (4) Dem durch ein Mitbenutzungsrecht Belasteten ist eine angemessene 

geldwerte Abgeltung zu leisten. Dabei sind jedenfalls die Kosten für die Errich-

tung der mitbenutzten Anlage, einschließlich der Kosten der Akquisition, die lau-

fenden Betriebskosten und die mit der Mitbenützung verbundenen sonstigen Kos-

ten sowie die Marktüblichkeit von Entgelten angemessen zu berücksichtigen.“ 

Hauptsächlich durch die Anpassung des § 8 TKG 2003 wird für den „Fall Cab-

leRunner“ eine für die alternativen Betreiber vorteilhafte Rechtslage geschaffen.  

Helmut Kadrnoska bestätigt im Interview, dass diese Novelle positiv sei und auf 

Basis der Anpassungen neue lukrative Verträge abgeschlossen wurden. Die Ver-

tragspartner jedoch wollte er nicht nennen. 

„Wer unsere Kunden sind, kann ich Ihnen nicht verraten. Wir sind der Ver-

schwiegenheit verpflichtet. Aber ich kann soweit schon sagen, dass es kaum in 

Wien jemanden gibt, der an unserer Infrastruktur vorbeigehen konnte.“291  
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10 ISPA - Internet Service Providers Austria  

„Die ISPA - Internet Service Providers Austria - ist der Dachverband der österrei-

chischen Internet Service-Anbieter und wurde im Jahr 1997 als eingetragener 

Verein gegründet. Ziel des Verbandes ist die Förderung des Internets in Öster-

reich und die Unterstützung der Anliegen und Interessen von rund 200 Mitglie-

dern aus Bereichen wie etwa Access, Services, Hosting und Content. Die ISPA 

versteht sich als Sprachrohr der österreichischen Internet-Wirtschaft gegenüber 

Regierung, Behörden und anderen Institutionen, Verbänden und Gremien und 

fördert die Kommunikation der Markt-Teilnehmer untereinander.“292 

Die ISPA veröffentlicht immer wieder Stellungnahmen über Vorhaben der Tele-

kom Austria Group. In dieser Diplomarbeit werden Stellungnahmen der ISPA zu 

den Ausbauplänen eines Next Generation Network (NGN) der Telekom Austria 

Group und zum Einkauf der ehemaligen Telekom Austria (TA) in das Infrastruk-

turunternehmen CableRunner Austria GmbH als Informationsquellen herangezo-

gen. Die Beteiligung an der CableRunner Austria GmbH und die Problematik für 

alternative Betreiber wurde bereits behandelt.  

In diesem Kapitel werden die NGN-Ausbaupläne der TA und dessen Auswirkung 

auf die alternativen Mitbewerber dargestellt. 

Speziell bei einem marktbeherrschenden Konzern wie der Telekom Austria 

Group, die mit der Holding-Tochter A1 Telekom Austria der führende Anbieter 

von mobilen und kabelgebundenen Breitband-Zugängen ist, besteht nach wie vor 

großes Interesse von Seiten der alternativen Mitbewerber, dass die Sicherstel-

lung von fairen und nicht-diskriminierenden Wettbewerbsbedingungen im Rah-

men des Ausbaus eines NGN erfolgt. 

„Als Negativbeispiel soll die aktuelle Situation rund um den TA Feldversuch für 

die Bereitstellung von VDSL in Villach herangezogen werden: Es wurde zwar 

alternativen Betreibern angekündigt, gemeinsame Tests durchführen zu können. 

In der Praxis ist die Durchführung dieser Tests aber mangels akzeptabler An-

schalterichtlinien und aufgrund verspäteter Information sowie Dokumentation 

nicht möglich. Zwar ist seitens TA ein „entsprechendes“ Wholesale Offer für al-

ternative ISPs geplant, dieses wird ggf. jedoch so kurzfristig bekanntgegeben, 

dass es alternative Anbieter aller Voraussicht nach nur verspätet nutzen werden 

können. Des Weiteren ist zu erwarten, dass es technisch keine neuen Services, 

wie IP-TV ermöglichen wird. Diese Vorgehensweise steht auch im Widerspruch 
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zu den Vorschlägen der Europäischen Kommission (EK) für einen NGA-

Ausbau.“293  

Als Markt- und Ausbauführer genießt die A1 Telekom Austria gegenüber den 

alternativen Mitbewerbern einen Technologie- und Zeitvorsprung. Durch entspre-

chende, bei den alternativen Betreibern rechtzeitig eingehende Information wäre 

es ihnen theoretisch möglich, zum gleichen Zeitpunkt und zu identen Bedingun-

gen wie der Marktführer im selben Gebiet gleichwertige Endkunden-Services 

anzubieten.  

Ein weiteres Negativbeispiel ist das Fehlen von zuverlässigen Informationen über 

das Netz der A1 Telekom Austria. Beispielsweise sind keine Daten über die zu 

den jeweiligen Hauptverteilern (HVt) zugehörigen Kabelverzweiger (KVz) verfüg-

bar. Diese sind aber als Planungsgrundlage erforderlich, um einen möglichen 

NGN-Ausbau von Seiten der Mitbewerber bewerten zu können.294  

Dieser Auszug von Negativbeispielen ist ein Indiz einer „Marktsteuerung“ des 

früheren Staatsmonopolisten. Um dieser negativen „Marktsteuerung“ entgegen-

zuwirken, sind im TKG 2003 entsprechende Verpflichtungen für Unternehmen mit 

beträchtlicher Marktmacht definiert. 

Die gesetzliche Grundlage für eine transparente Darstellung der Infrastruktur von 

Seiten der A1 Telekom Austria bildet die Transparenzverpflichtung aus § 39 des 

TKG 2003:  

„(1) Die Regulierungsbehörde kann Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht 

Verpflichtungen zur Transparenz in Bezug auf den Zugang auferlegen. 

(2) Zu diesem Zweck kann die Regulierungsbehörde - unbeschadet der Bestim-

mungen des § 90 - Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht zusätzlich nach-

stehende Informationsverpflichtungen auferlegen: 

1. Informationen zur Buchhaltung und Kostenrechnung, 

2. technische Spezifikationen, 

3. Netzmerkmale, 

4. Bereitstellungs- und Nutzungsbedingungen sowie 

5. Entgelte einschließlich Rabatte. 

(3) Die Regulierungsbehörde kann dabei festlegen, welche konkreten Informatio-

nen durch das Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht zu veröffentlichen 

sind. Dies beinhaltet auch den Detailgrad und die Form, in der die Veröffentli-

chungen vorzunehmen sind.“ 
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10.1 Bewertung der Ausbaupläne der A1 Telekom Austria  

„Die Pläne der TA sehen nun vor, dass ADSL2+ - vom HVt aus – innerhalb der 

Übergangsfrist sowohl im als auch außerhalb des Sperrgebiets weiter möglich 

sein soll. Nach dem Ende der Frist (3 Jahre ab Inkrafttreten der Befristung für die 

Gebiete D und E bzw. 5 Jahre ab Inkrafttreten der Befristung für die Gebiete F - 

H) wäre ADSL2+ nur mehr im Sperrbereich möglich, wobei eine Änderung des 

Sperrbereichs seitens TA bis mindestens sechs Monate vor Ablauf der Befristung 

möglich sein soll. Nach Ende der Befristung wäre nur mehr VDSL2 ab einer ab-

gesetzten Einheit (ARU) außerhalb des Sperrgebiets möglich. Der Grund dafür 

ist, dass sich bei den Ausbauplänen der TA das ADSL2 Signal ab HVt mit dem 

VDSL2 Signal ab ARU stört. Um eine störungsfreie Versorgung mit VDSL2 ab 

einer abgesetzten Einheit zu ermöglichen ist entweder die Abschaltung von 

ADSL2 ab HVt oder der Einsatz von PSD-Shaping für das VDSL2 Signal ab ARU 

notwendig. Nach Angaben der TA hat der Einsatz von PSD-Shaping negative 

Auswirkungen auf die mögliche Bandbreite für den VDSL-Einsatz und würde so 

zusätzliche Kosten für den Ausbau bedeuten.“295 

Das heißt, dass in den Morphologieklassengebieten D bis H, die den ländlichen 

Raum beschreiben, für alternative Betreiber nach der Frist entweder die Möglich-

keit besteht, innerhalb des Sperrbereichs ADSL2 oder VDSL2 einzusetzen. Au-

ßerhalb des Sperrbereichs besteht nur die Möglichkeit der Versorgung mit 

VDSL2 ab der abgesetzten Einheit (ARU). A1 Telekom Austria nimmt nach Ab-

laufen der Frist den alternativen Betreibern die Möglichkeit, ihre Kunden außer-

halb des definierten Sperrbereichs mit den bestehenden ADSL2-Breitband-

Zugängen zu versorgen. Sie werden gezwungen, auf VDSL2 hochzurüsten, um 

ihren Kunden Breitband-Dienste anbieten zu können.  

Der Sperrbereich wird von der TA bei den Gebieten D und E mit einem Radius 

von ca. 800 Metern, das entspricht einer erreichbaren Bandbreite von 20-

30 MBit/s und bei den Gebieten F – H mit einem Radius von ca. 1,5 km festge-

legt. Bei einem Radius von 800 bis 1500 Metern erzielt man eine Bandbreite zwi-

schen 10 und 12 MBit/s. Alternative Betreiber können im definierten Sperrbereich 

nur 20% ihrer Kunden erreichen. Innerhalb des beschränkten Kundenkreises soll 

konkurrierend zu ihren bestehenden ADSL2 Angeboten von der TA VDSL2 an-

geboten werden.296  
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Bis dato waren die Ausbaupläne der Mitbewerber größtenteils darauf ausgerich-

tet, mit ADSL2 eine möglichst ressourcenschonende und breite Versorgung des 

ländlichen Raums zu gewährleisten.297 

Die Ausbaupläne der A1 Telekom Austria stellen eine große Herausforderung für 

die Mitbewerber dar. Die ISPA schlägt in ihrer Stellungnahme das Mittel gegen 

die Entwertung der errichteten Infrastruktur der Mitbewerber ein vorläufig unbe-

fristetes PSD-Shaping vor. Damit könnten alternative Anbieter zumindest ihre 

bestehende Infrastruktur solange nutzen, bis sich auch am Vorleistungsmarkt 

nutzbare Alternativen zu den Produkten des Marktführers etabliert haben.298 

Zudem behindert die Festlegung von Sperrzonen durch die A1 Telekom Austria 

den Ausbau eines NGN durch die Mitbewerber. Es sollten alternativen Betreibern 

weitestgehende Möglichkeiten zum Ausbau von VDSL2 ab HVt, unter Nutzung 

ihrer bestehenden Infrastruktur, eingeräumt werden. Dies würde die Investitions-

bereitschaft der Mitbewerber fördern und die Versorgung von Haushalten mit 

höheren Bandbreiten beschleunigen.299 

Bei den Morphologieklassengebieten A bis C, die den städtischen Bereich be-

schreiben, stellen die Ausbaupläne der Telekom Austria Group nur geringe Prob-

leme für die Mitbewerber dar, da sie, im Gegensatz zum ländlichen Raum, selbst 

sehr intensiv in eigene Infrastrukturen investiert haben. 
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11 Exemplarisch: Das oberösterreichische Teleka-

belnetz 

In diesem Kapitel wird das oberösterreichische Telekabelnetz behandelt, im Spe-

ziellen jenes der Gemeinde Großraming im Bezirk Steyr-Land. Diese Anlage ist 

eine der 15 oberösterreichischen Kabelanlagen, die 2008 von UPC aufgekauft 

wurden und damit ein gutes Beispiel für Marktveränderung sowie Marktbereini-

gung. Die Übernahme der 15 Kabelanlagen gibt des Weiteren Aufschluss über 

die Einstiegsstrategie von UPC in den oberösterreichischen Markt.  

11.1 UPC Telekabel 

UPC ist der größte alternative Anbieter von Breitband Internet-, TV- und Telefon-

Services in Österreich und eine Tochterfirma von Liberty Global Inc.300 und Teil 

der UPC Broadband Division.  

Durch die Möglichkeit, 90% aller österreichischen Haushalte und Unternehmen 

mit Breitbandanschlüssen zu versorgen (Stand 31.12.2009) ist UPC ein ernstzu-

nehmender Marktgegner für A1 Telekom Austria. Mittels eigener Kabelnetzinfra-

struktur, entbündelter Festnetzleitungen und anderer Infrastrukturen versorgt 

UPC die österreichische Bevölkerung mit Breitbandanschlüssen. Basierend auf 

den Kennzahlen per 31.3.2010 betreut UPC in Österreich 712.000 Kunden mit 

1.261.000 Diensten; dies beinhaltet 534.000 TV-Kunden, 431.000 Breitband In-

ternet-Kunden und 297.000 Festnetztelefon-Kunden. Der Umsatz betrug im Ge-

schäftsjahr 2009 347 Mio. Euro. In Österreich sind 1.100 Mitarbeiter für UPC tä-

tig.301  

In der Abbildung 21 werden Kennzahlen sowie die Länderstruktur der Liberty 

Global Inc. aufgezeigt. 
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Abbildung 21: LGI Fact Sheet Q2 2010
302
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11.2 Einkauf von UPC in das oö Telekabelnetz 

Im Laufe der Jahre vor der Übernahme durch UPC schlossen sich folgende 16 

oberösterreichischen Kabelmedienbetreiber (Tabelle 5) zur CATV-Kabelmedien 

Genossenschaft zusammen, um den immer größer werdenden Anforderungen 

an die Kabelnetze gerecht zu werden: 

ehemalige Kabelmedienbetreiber Sitz 

iCable 4632 Pichl bei Wels 

Magauer 4713 Gallspach 

Weiss Elektrotechnik 3335 Weyer 

ts1 4694 Ohlsdorf 

Andorf Net 4770 Andorf 

Elektro Fellhofer 4090 Engelhartszell 

Innline Kabel Medien GMBH 4600 Wels 

Kabelkom 4710 Grieskirchen 

Village Net 4701 Bad Schallerbach 

Schneeberger Kabelmedien 4904 Atzbach 

Expert Tauschek 4722 Peuerbach 

SwanMedia 4690 Schwanenstadt 

EP:Lirscher 4452 Ternberg  

Tele-Kabel-TV GmbH 4673 Gaspoltshofen 

Kabel-TV Großraming 4463 Großraming 

Almhofer GmbH 4020 Linz 

Tabelle 6: Mitglieder der CATV-Kabelmedien Genossenschaft
303

 

Im Jahr 2005 schloss sich der Verein „Kabel-TV Großraming“ der CATV-

Kabelmedien Genossenschaft an. CATV mietete die Internetstandleitung für die 

gesamten Anlagen. Dies führte zu erheblicher Kostenersparnis für die einzelnen 

Betreiber.304  

Am 1.Juni 2008 wurden 15 Kabelanlagen von UPC aufgekauft, die bis dato im 

oberösterreichischen Raum nicht vertreten war. Die Übernahme der gesamten 

Anlagen von CATV sollte dies ändern. Vor allem die Linzer Anlage der Almhofer 

GmbH hatte UPC ins Auge gefasst, um in direkten Konkurrenzkampf mit LIWEST 

zu treten. LIWEST hat darauf Almhofer GmbH ein lukratives Gegenangebot dar-

gelegt, das auch nicht ausgeschlagen wurde.305 

Seit 1. Juli 2009 ist LIWEST Kabelmedien GmbH Betreiber des Kabelnetzes der 

Almhofer GmbH in Linz.306 

                                                             
303

 Guttmann, Interview (2010), Das oö Telekabelnetz und die Übernahme durch UPC. 

304
 Ebenda. 

305
 Ebenda. 

306
 LIWEST, Web (2009), Übernahme Almhofer durch LIWEST. www.tv-net.at (01.07.2010). 

http://www.tv-net.at/


 
97 

LIWEST Kabelmedien GmbH ist einer der größten Kabelnetzbetreiber in Oberös-

terreich mit den Hauptversorgungsgebieten Stadt Linz, Stadt Wels und Stadt 

Steyr.  

Die restlichen bei der Übernahme erworbenen 15 Kabelanlagen und Teilnehmer-

anschlüsse werden nicht selbst von UPC betreut. Besitzer der Kabelanlage ist 

UPC, betreut wird sie jedoch von der iCable Service GmbH mit Sitz in Pichl bei 

Wels.307  

In der nachfolgenden Karte sind die Gemeinden Oberösterreichs bläulich einge-

färbt, die UPC durch die Übernahme der 15 Kabelanlagen seit Juni 2008 mit TV-

Kabelnetz-basierten Breitband-Zugängen versorgt. 

 

Abbildung 22: iCable-Servicegebiete 

Im Anhang findet sich die zugrunde liegende Tabelle I dieser thematischen Karte. 

Die Tabelle beinhaltet die Gemeinden, in der die verschiedenen Kabelanlagen 

und Teilnehmeranschlüsse der UPC Oberösterreich GmbH von der iCable Ser-

vice GmbH gewartet und ausgebaut werden.  

Durch den Einkauf in das oberösterreichische Telekabelnetz hat UPC Kabelanla-

gen in den Bezirken Wels-Land, Grieskirchen, Schärding, Vöcklabruck, Braunau 

am Inn, Gmunden und Steyr-Land erworben. 
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11.3 Kabelanlage Großraming 

1978 ging die lokale Kabelanlage mit fünf Programen (ARD, ZDF, Bayrisches 

Fernsehen, ORF1 und ORF2) in Betrieb. Zur Zeit der Inbetriebnahme wurde ein 

Idealverein „Kabel-TV Großraming“ gegründet. Im Jahr 2004 wurde auf die Ka-

belanlage das Internet geschaltet. Der Idealverein betrieb bis ins Jahr 2008 die 

Anlage, bevor sie im selben Jahr an UPC verkauft wurde.308 

11.3.1  Idealverein „Kabel-TV Großraming“ 

Als Träger unternehmerischer Tätigkeiten treten neben Einzelunternehmen und 

Gesellschaften auch Vereine im Wirtschaftsleben auf.  

Um einen Idealverein zu errichten, müssen sich mindestens zwei natürliche Per-

sonen und/oder Gesellschaften zu einer Organisation zusammenschließen, die 

einen bestimmten ideellen Zweck verfolgen. Bei der „Kabel-TV Großraming“ 

gründeten mehrere natürliche Personen den Idealverein. Der ideelle Zweck war, 

Kabel-TV-Dienste und ab dem Jahr 2004 Breitband-Internet über eine Koaxial-

kabel-Infrastruktur anzubieten. Der erwirtschaftete Gewinn sollte wieder dem 

Verein zugeführt werden, um damit die Infrastruktur zu erweitern bzw. zu moder-

nisieren, um den Teilnehmern eine bestmögliche Leistung zu bieten.309 

Das Vereinsgesetz 2002 verlangt, dass der Verein selbst nicht auf Gewinn ge-

richtet sein darf. Dennoch kommt er als möglicher Unternehmensträger in Frage, 

weil er sich auch erwerbswirtschaftlich betätigen darf (Nebenzweckprivileg) und 

sogar Gewinne erzielen kann. Diese Gewinne dürfen aber nicht an die Vereins-

mitglieder ausschüttet werden, sondern müssen wieder dem Verein - insbeson-

dere zur Erreichung seiner ideellen Zwecke - zugeführt werden.310 

Für eine ausschließlich gewinnorientierte Tätigkeit steht die Rechtsform des Ide-

alvereines nicht zur Verfügung. Ist der Idealverein zulässigerweise erwerbswirt-

schaftlich tätig, hat er sich freilich auch an die Spielregeln, sprich, alle rechtlichen 

Vorschriften zu halten, die auch für gewinnorientierte Betriebe gelten.311  

Daher können auch Idealvereine vom Unternehmensgesetzbuch (UGB) erfasst 

werden, wenn sie Leistungen regelmäßig auf dem Markt gegen Entgelt anbie-

ten.312  
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Auf Grund des Erbringens von Kabel-TV-Dienstleistungen gegen ein entspre-

chendes Monatsentgelt unterlag der Verein „Kabel-TV Großraming“ bei seinen 

Rechtsgeschäften den UGB-Bestimmungen über unternehmensbezogene Ge-

schäfte. 

Für Verbindlichkeiten des Vereins haftet der Verein mit dem Vereinsvermögen. 

Die Organwalter haften persönlich mit ihrem Privatvermögen nur bei sorgfaltswid-

riger Erfüllung ihrer Pflichten, beispielsweise zweckwidriger Verwendung von 

Vereinsvermögen, Nichtbeachtung der Rechnungslegungsvorschriften, Ver-

schleppung eines notwendigen Konkursantrages über das Vereinsvermögen, 

Verletzung von Abgabenvorschriften oder etwa im Verwaltungsstrafrecht, also 

bei deliktischem Verhalten im Rahmen der Vereinsfunktion.313  

11.3.2 Versorgungsgebiet Großraming 

In den Ortsteilen von Großraming sind knapp 100 km Koaxial- und Glasfaserka-

bel für die Kabelanlage vergraben. Es sind jedoch zwei Ortsteile nicht vollständig 

erschlossen, wie der Pechgraben und ein Teil des Neustiftgrabens sowie einige 

Gehöfte, die abgelegener liegen. 

A1 Telekom Austria kann theoretisch alle Haushalte in Großraming mit Internet 

versorgen, Breitbandanschlüsse können in manchen Ortsteilen nicht für alle 

Haushalte angeboten werden. Grund dafür sind die geringen Leitungsquerschnit-

te und -qualitäten in gewissen Gebieten. Deswegen kann auch der funkgestützte 

Breitband-Zugang der UPC in Pechgraben neben dem TA-Angebot bestehen, da 

die TA wegen Leitungsengpässen nur eine gewisse Anzahl von Haushalten im 

Pechgraben versorgen kann.314 

Abbildung 23 wurde aufgrund eines zusätzlichen Fachgesprächs am 24. Juni 

2010 erstellt, um die verschiedenen alternativen Infrastrukturen zur TA DSL-

Versorgung in Großraming visuell darzustellen. Es werden nur die Versorgungs-

gebiete der zwei einzigen alternativen Betreiber in Großraming, UPC und KT-

NET, farblich dargestellt. Versorgungsgebiete von mobilen Breitband-Zugängen 

werden in der Darstellung nicht abgebildet.  

Die KT-NET Communications GmbH ist auf Internet, Security und Providing spe-

zialisiert, ihr Sitz ist in der Gemeinde Behamberg und sie betreibt einen funkge-

stützten Breitband-Zugang (FWA) in der Gemeinde Maria Neustift. Maria Neustift 

grenzt an die Katastralgemeinde Neustiftgraben der Gemeinde Großraming an, 

aus diesem Grund wird auch ein kleiner Teil des Neustiftgrabens mit funkgestütz-

tem Breitband versorgt.315 
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Abbildung 23: Versorgungsgebiete der alternativen Betreiber in der Gemeinde Großraming 
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Mittels einer direkten Punkt-zu-Punkt-Glasfaserverbindung ist die Kopfstation 

Großraming, die in der Katastralgemeinde Oberplaißa liegt, mit dem Glasfaser-

anschlusspunkt der Energie AG in der Katastralgemeinde Hintstein, an das Inter-

net angebunden. Ab der Kopfstation werden großteils die herkömmlichen Tele-

kabel verwendet, um das Internet zu verbreiten. Die Kopfstation Großraming ist 

ein zentraler Knotenpunkt im UPC-Verteilnetz der Region Ennstal. Die Kopfstati-

onen in Reichraming, Losenstein, Weyer und Gaflenz werden jeweils mit einer 

direkten Punkt-zu-Punkt-Glasfaserverbindung von der Kopfstation Großraming 

versorgt. Der Sendemasten am Kleinen Hehenberg in Pechgraben wird mittels 

einer direkten Funkbrücke von der Kopfstation Großraming ans Internet ange-

bunden.316  

Der Sender bestrahlt nahezu flächendeckend den Ortsteil Pechgraben und einen 

Teil des Neustiftgrabens. Die nicht bestrahlten Zonen des Ortsteils Neustiftgra-

ben werden mittels Telekabel von UPC und FWA von KT-NET mit Breitband-

Internet versorgt. 

11.4 Glasfaserausbau der Kabelanlage Großraming 

Lichtwellenleiter (LWL) sind auch bei Kabelanlagen das innovativste und nach-

haltigste Medium. Nicht nur der positive Effekt der Nachhaltigkeit in Bezug auf 

Übertragungsgeschwindigkeiten spricht für dieses Medium, darüber hinaus ist die 

geringe Dämpfung gegenüber Koaxialkabeln bzw. Kupferleitungen ein wesentli-

cher Punkt. Es gibt auch keine elektromagnetischen Störeinflüsse, daher können 

LWL beliebig mit anderen Versorgungsleitungen parallel verlegt werden. Auch 

entfernungsbedingte Verluste des Signals wegen Induktivitäten, Kapazitäten und 

Widerständen treten nicht auf.317 Dies sind, neben der Qualitätssicherung, Grün-

de für eine Investition in eine Hybrid-Fiber-Coax-Architektur. 

Das erste Projekt einer Hybrid-Fiber-Coax-Infrastruktur wird in Großraming bis 

Ende des Jahres (2010) abgeschlossen sein. Ziel ist, eine direkte Punkt-zu-

Punkt-Glasfaserverbindung von der Kopfstation zu einem definierten Verteilpunkt 

im Ort umzusetzen. Ab diesem Verteilerkasten bzw. -punkt werden die beste-

henden Koaxialkabel weiter verwendet.318 Diese Architektur ist vergleichbar mit 

der Fiber-to-the-Curb-Infrastruktur. 

Solche Projekte wären eigentlich für 2008, direkt nach der Übernahme von UPC, 

geplant gewesen, wurden aber wegen der Wirtschaftskrise abgesagt. Spät, aber 

doch wird durch die laufende Investition Glasfaser bis zum Ortsplatz verlegt, um 
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die dortigen Siedlungen mit High-Speed-Anschlüssen zu versorgen, die mittels 

des DOCSIS3.0-Standards zukünftig realisiert werden.319 

Im ländlichen Raum würde eine Verlegung von Glasfaserkabeln im Kanalnetz, in 

Abschnitten, in denen keine Leerverrohrungen zur Verfügung stehen, durchaus 

in Frage kommen. Es ist jedoch für das Infrastrukturunternehmen CableRunner 

Austria GmbH nicht lukrativ, in Gemeinden wie Großraming oder Kleinstädten 

wie Steyr ihre Technologie anzubieten.  

Wieso ist diese Baudienstleistung österreichweit für die CableRunner Austria 

GmbH kein Thema?  

Die Verlegung an sich wäre kein Problem, aber die entsprechenden Vertragsver-

handlungen mit den lokalen Kanalabteilungen und Verbänden sind mit einem 

großen organisatorischen Aufwand verbunden. Bei einem Potenzial von zwei bis 

drei Kilometern ist es unwirtschaftlich, die Genehmigungen, Verfahren, Gemein-

deratsbeschlüsse etc. zu erwirken.320 

11.5 LTE-Technologie vs. UPC-FWA-Infrastruktur 

UPC setzt in Pechgraben und Neustiftgraben auf funkgestützte Breitband-

Zugänge von 2MBit/s. Mobiles Internet ist im gleichen Gebiet noch keine nen-

nenswerte Alternative, da der lokale Mobilfunkmast nur im GSM-Netz arbeitet 

und bei Internetverbindungen der GPRS-Standard verwendet wird, der mit einer 

56k-Leitung vergleichbar ist.  

Folgendes Szenario könnte in den nächsten Jahren schon bald Realität werden, 

wenn A1 Telekom Austria im ländlichen Raum investiert und die Frequenzen der 

Digitalen Dividende, wie angekündigt, auch flächendeckend eingesetzt werden. 

11.5.1 Szenario: AirToFiber in Verbindung mit dem LTE-Standard 

Mobiler Breitband-Zugang ist mit Sicherheit eine Konkurrenz für eine Fixed 

Wireless Access-Infrastruktur. In Pechgraben ist es für UPC nicht anders mög-

lich, Breitband-Internet anzubieten, da es keine Leerverrohrungen gibt und eine 

alternative Verlegung im bestehenden Kanalnetz unrealistisch ist. Ein kabelge-

bundener Breitband-Zugang ist von der Kostenstruktur her nicht umzusetzen. Es 

wird sich in der Zukunft weisen, ob FWA-Zugänge noch zu betreiben sind, wenn 

mobiles Breitband die Fläche erschließt.321  

Wie weitreichend das mobile Breitband-Internet in Zukunft eine Alternative zu 

kabelgebundenen Anschlüssen sein wird, hängt stark von der Stabilität der Ver-

bindung ab. Ausfälle über leitungsgebundene Zugänge sind kaum der Rede wert. 

Ob auch „Triple Play“ bei den zukünftigen mobilen Breitband-Zugängen umge-

setzt wird, bleibt technisch sowie wirtschaftlich fraglich.  
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Eines ist unumstritten: Der mobile Breitband-Zugang wird immer mehr eine we-

sentliche Rolle zur Reduzierung der „weißen Flecken“ einnehmen und damit un-

terversorgte Gebiete aufwerten.  

Schwierigkeiten bei der technischen Umsetzung, die sich durch die notwendigen 

Investitionen bei kabelgebundenen Zugängen in den nicht erschlossenen Gebie-

ten ergeben, werden auf Jahre den Ausbau kabelbasierter Breitband-Zugänge in 

entlegenen Dörfern bremsen oder unrealisierbar machen. Die Luftschnittstelle 

wird den Abstand zu den neu entstehenden Hochleistungsnetzen im städtischen 

Bereich verringern und damit der „Digitalen Kluft“ entgegenwirken.322 

Prognose „Luftschnittstelle“ 

„Im Rahmen des Mobile World Congress 2010 in Barcelona prognostizierten Ex-

perten einen weltweiten Anstieg der auf der Luftschnittstelle erzeugten Daten-

menge um bis zu 10000% bis zum Jahr 2015.“323 

12 Zusammenfassung 

Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) sind ein wichtiger Motor 

des wirtschaftlichen Wachstums. Es liegt im Interesse der Europäischen Union, 

eine Wissens- bzw. Informationsgesellschaft zu formen. Dazu wurden die bedeu-

tendsten Initiativen, allen voran der Bangemann-Bericht, in dieser Diplomarbeit 

vorgestellt, um ein Bild von den ersten Überlegungen bis hin zum State-of-the-Art 

zu geben.   

Ein wesentlicher Schritt zur Umsetzung der europäischen Informationsgesell-

schaft stellte die Liberalisierung der Telekommunikationsmärkte in den 80er und 

90er Jahren des letzten Jahrhunderts dar. Diese fördert seitdem den Wettbewerb 

und trägt dadurch zur Entwicklung neuer digitalen Technologien und Möglichkei-

ten bei, die wiederum die Basis einer Informationsgesellschaft bilden. 

Um eine europäische Informationsgesellschaft zu schaffen, muss vor allem ge-

gen die „Digitale Kluft“ gewirkt werden. Diese Herausforderung in Bezug auf die 

flächendeckende Breitbandversorgung steht laufend in einem dynamischen 

Wandel.  

Um den grundlegenden technologischen Wandel zu meistern, ist vorausschau-

endes politisches Handeln gefragt. Es verlangt nach politischer Konvergenz und 

nach der Bereitschaft, die rechtlichen Rahmenbedingungen anzupassen, so dass 

sie den Änderungen der digitalen Wirtschaft gewachsen sind. Ein wesentliches 

Ziel dieser Diplomarbeit war es, verschiedene Richtlinien, Verordnungen, Mittei-

lungen der Europäischen Kommission und dergleichen darzustellen. Es wurde 
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versucht, die wichtigsten EU-Rechtsvorschriften im Telekommunikationssektor 

mit Bezug zur Breitbandversorgung aufzuzeigen. 

Das Thema „Breitband-Internet in die Fläche“ ist ein wesentliches Anliegen der 

EU und der österreichischen Regierung und wird mit der Novelle 2009 zum Tele-

kommunikationsgesetz 2003 (TKG 2003) aktuell gefördert.  

Neben den rechtlichen und politischen Aspekten wurden auch konkrete Vorha-

ben zur Modernisierung der österreichischen Telekommunikations-Infrastruktur 

durch die Telekom Austria Group aufgezeigt und bewertet. Dabei wurde Bezug 

zum Gesetz hergestellt und kritische Stellungnahmen der ISPA (Internet Service 

Provider Austria) aufgezeigt.  

Als Abschluss der Diplomarbeit - Erschließung des ländlichen Raums durch 

Breitband-Internet - wurden exemplarisch das oberösterreichische Telekabelnetz 

und der Einkauf von UPC Telekabel in dieses Netz gewählt. Der oberösterreichi-

sche Telekommunikationsmarkt gibt ein gutes Beispiel für Marktveränderung, 

Marktbereinigung und den Anschlussgrad von ländlichen Lebensräumen. 

Als Resultat dieser Diplomarbeit werden abschließend fünf Thesen formuliert: 

1. Der Internet-Zugang erschließt eine Fülle von Informationsquellen und 

Meinungsträgern und ermöglicht jedem Bürger Zugriff auf eine unglaubli-

che publizistische Vielfalt. 

2. Die Europäische Union ist mit ihren Rechtsakten Taktgeber in den euro-

päischen und nationalen Telekommunikationsmärkten. 

3. FTTH-Lösungen werden national erst in den nächsten 15 bis 20 Jahren 

ein wirkliches Thema im ländlichen Raum sein und bis dahin nur bedarfs-

orientiert ausgebaut.  

4. Vereinzelt entstehen innovative Insellösungen zur Breitbandversorgung 

von Gemeinden. 

5. Neue Chancen ergeben sich für den ländlichen Raum durch mobiles 

Breitband-Internet in Verbindung mit den Frequenzen der Digitalen Divi-

dende. 
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Bezirk PLZ Ort 

Wels- Land 4625  Offenhausen 

 4632  Pichl bei Wels 

Grieskirchen 4673  Gaspoltshofen 

 4674  Altenhof 

 4680  Haag am Hausruck 

 4681  Rottenbach 

 4682  Geboltskirchen 

 4633  Kematen am Innbach 

 4701  Bad Schallerbach 

 4710  Grieskirchen 

 4713  Gallspach 

 4714  Meggenhofen 

 4715  Taufkirchen 

 4720  Neumarkt 

 4722  Peuerbach 

 4707  Schlüßlberg 

 4702  Wallern 

Schärding 4770  Andorf 

 4090  Engelhartszell 

Vöcklabruck 4690  Schwanenstadt 

 4843  Ampflwang 

 4901  Ottnang 

 4902  Wolfsegg 

 4902  Niederthalheim 

 4904  Atzbach 

 4905  Thomasroith 

Braunau am Inn 5212  Schneegattern 

 5211  Lengau 

 5261  Uttendorf 

Gmunden 4645  Grünau 

 4663  Laakirchen 

 4540  Ohlsdorf 

 4802  Ebensee 

 4812  Pinsdorf 

 4816  Gschwandt 

Steyr- Land 3334  Gaflenz 

 3335 Weyer 

 4460 Losenstein 

 4462 Reichraming 

 4463 Großraming 

Tabelle I: iCable-Servicegebiete 

  



 
VII 

 2007 2008 2009 2010 
Capgemini     

eGovernment Benchmark: 

Online-Verfügbarkeit der Dienstleis-

tungen der öffentlichen Hand 

Rang 1  

von 28 

 Rang 1  

von 28 

 

Economist Intelligence Unit     

e-Readiness Index Gesamt: 

Evaluiert den technologischen, öko-

nomischen, politischen und sozialen 

Fortschritt von 69 Ländern 

Rang 11  

von 69 

Rang 10  

von 70 

Rang 14  

von 69 

 

e-Readiness Index: Konnektivität & 

Infrastruktur: 

Fließt zu 20% in den e-Readiness 

Index ein. Beinhaltet Daten zu Inter-

net- und Breitbandpenetration, Inter-

netsicherheit, etc. 

Rang 13  

von 69 

Rang 12  

von 70 

Rang 18  

von 69 

 

e-Readiness Index: Wirtschaftliches 

Umfeld: 

Fließt zu 15% in den e-Readiness 

Index ein. Beinhaltet Daten zur wirt-

schaftlichen Stärke, Stabilität, Besteu-

erung, Arbeitskosten und Offenheit 

des Marktes 

Rang 17  

von 69 

Rang 15  

von 70 

 

Rang 20  

von 69 

 

 

e-Readiness Index: Akzeptanz 

durch Konsumenten und Wirtschaft: 

Fließt zu 25% in den e-Readiness 

Index ein. Beinhaltet Daten zur Akzep-

tanz von IKT-Services, bspw. zu On-

lineshoppingaktivitäten und zur Nut-

zung von diversen anderen öffentli-

chen Online-Services durch Bevölke-

rung und Wirtschaft. 

Rang 7  

von 69 

Rang 4  

von 70 

Rang 14  

von 69 

 

 

e-Readiness Index: Rechtlicher 

Rahmen: 

Fließt zu 10% in den e-Readiness 

Index ein. Beinhaltet Daten zur Effizi-

enz des traditionellen Rechtssystems, 

Internetgesetzgebung, Erleichterung 

von Firmengründungen, etc 

Rang 8  

von 69 

Rang 8  

von 70 

 

Rang 6  

von 69 

 

e-Readiness Index: Soziales und 

Kulturelles Umfeld: 

Fließt zu 15% in den e-Readiness 

Index ein. Beinhaltet Daten zum Bil-

dungsniveau, zum Internetwissen, zum 

Unternehmertum, zu den technischen 

Fähigkeiten der Arbeitskräfte und zur 

Innovationsfähigkeit 

 

Rang 15  

von 69 

Rang 14  

von 70 

Rang 15  

von 69 

 



 
VIII 

e-Readiness Index: Politik und Visi-

on: 

Fließt zu 15% in den e-Readiness 

Index ein. Beinhaltet Daten zur 

eGovernmentstrategie und -

umsetzung, Onlinebeschaffung, Ver-

fügbarkeit von eGovernmentservices 

und eParticipation 

Rang 7  

von 69 

Rang 2  

von 70 

Rang 18  

von 69 

 

IMD     

Competitiveness Scoreboard: 

Misst die Wettbewerbsfähigkeit einzel-

ner Staaten 

Rang 11 

von 61 

Rang 14  

von 55 

 

Rang 16  

von 55 

 

Technological Infrastructure Ran-

king: 

Ist einer der Indikatoren des Competi-

tiveness Scoreboards 

Rang 19 

von 55 

   

International Telecommunication Uni-

on (ITU) 

    

ICT Development Index (IDI): 

IKT-Entwicklungs-Index, wird alle 5 

Jahre erhoben, beinhaltet Daten zur 

Zahl der Haushalte mit PCs, zur Breit-

bandversorgung und zu allgemeinen 

IKT-Zugangsmöglichkeiten 

Rang 20  

von 154 

   

World Economic Forum     

Networked Readiness Index: 

Beschreibung des Index 

Rang 17 

von 122 

Rang 15 

von 127 

Rang 16 

von 134 

Rang 20 

von 133 

Global Competitiveness Index: 

Indikator für die Wettbewerbsfähigkeit 

einzelner Staaten 

Rang 15 

 von >100 

Rang 15 

 von >100 

Rang 14 

 von 100 

Rang 17 

 von >100  

 

Lisbon Review Ranking: 

misst den Fortschritt der EU-

Mitgliedsstaaten hinsichtlich bestimm-

ter EU-Ziele 

 Rang 5 

von 27 

  

Tabelle II: Indexsammlung der RTR-GmbH
1
 

 

                                                           
1 RTR-GmbH, Web (2010b), IKT - Indizes. www.rtr.at/de/komp/Indizes (17.06.2010). 

http://www.rtr.at/de/komp/Indizes
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